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Einleitung

Staatsschutz und Nationalsozialismus 
in der Ara Brüning

von Gerhard Schulz





I.

Republik und politischer Radikalismus

Während bisher Beziehungen zwischen Reichsregierungen, Parteiführern, auch 
einzelnen, durch ihre Stellung herausgehobenen Persönlichkeiten, Industriellen 
und Verbandsfunktionären, zur NSDAP wiederholt, wenn auch noch nicht 
erschöpfend bearbeitet worden sind, fehlt bislang sowohl die eingehende Erfor­
schung als auch eine Erfassung der Quellen und gar eine geschlossene Dokumen­
tation von Maßnahmen und Bemühungen zuständiger staatlicher Instanzen um die 
Eindämmung nationalsozialistischer Bestrebungen und Einflüsse. Diese Lücke 
bemüht sich die vorliegende Edition überlieferten, überwiegend staatlichen 
Schriftgutes für den Zeitraum jener knapp zweieinhalb Jahre zu schließen, in 
denen das Problem des Wachstums der nationalsozialistischen Bewegung innerpo­
litisch immer bedrückender in den Vordergrund drängte und ehe, mit der Ara der 
letzten beiden Regierungen, die Erörterung gegen die Ausbreitung der NSDAP 
zielender Maßnahmen und Initiativen vollends beendet war.
In diesem ersten Band von Quellen zur Regierung Brüning, dem ein zweiter zur 
politischen Neuorientierung, zur Wirtschaft und Wirtschaftspolitik demnächst 
folgen soll, werden die Dokumente vorgelegt, die Überlegungen, Urteilsmodalitä­
ten, Vorhaben und Maßnahmen des Staates - von „Reich und Ländern“ im 
politisch-verfassungsrechtlichen System der Weimarer Republik - gegenüber 
jener antagonistischen Richtung belegen, die dann wenig später die Periode des 
Verfassungs- und Parteienstaates beendete. Der Zeitraum, den die Edition 
abdeckt, wurde in mehr als einer Hinsicht von einander widerstreitenden 
Bestrebungen beherrscht, die tief in den Gang der deutschen Geschichte 
einschneidende Wirkungen zeitigten, so daß es keineswegs unangemessen er­
scheint, die gewichtigen Begriffe Entscheidungsjahre oder Epoche, im tieferen 
Sinne dieses Wortes, auch für die ersten dreißiger Jahre in Anspruch zu nehmen. 
Die NSDAP, die 1933 die Macht übernahm, hat die lange vorher schon von ihren 
Wortführern bekundete und in manchen Aktionen auch für viele Zeitgenossen 
bekräftigte Absicht verwirklicht, das politische System, das mit der Weimarer 
Reichsverfassung entstanden und mit ihr verbunden war, ganz und gar zu 
beseitigen, seine Parteien ausgeschaltet, seine Parteigänger kaltgestellt, unter­
drückt oder vertrieben. Das Ziel eines vollständigen Umsturzes der 1918/19 
geschaffenen Staatsordnung verfolgte indessen die nationalsozialistische Bewe­
gung nicht allein, sondern in permanenter Konkurrenz, teilweise in einer Idealkoa­
lition, zeitweilig auch in einer Realkoalition mit anderen politischen Kräften, 
neben denen sich am Ende die Nationalsozialisten allein zu behaupten und 
durchzusetzen vermochten, um der nachfolgenden Periode der deutschen Ge­
schichte den Stempel ihres Willens aufzudrücken.
Dieses unumstrittene, für die Nachwelt evidente Urteil substituiert aber nicht 
schon eine vollkommen treffende und eindeutige Einschätzung durch die Zeitge­
nossen, wenn auch Aversionen und Befürchtungen verbreitet waren. Es bedarf 
keiner weiteren Begründung, daß den Zeitgenossen, kaum von Ausnahmen 
abgesehen, die Antizipation einer Haltung, die auf der Höhe des historisch 
geklärten Urteils erscheint, versagt blieb. Ebenso wie für die größten Teile der 
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Einleitung

Bevölkerung und die politisch-literarische und -theoretische Diskussion der Zeit1 
gilt dies auch für das Personal der an Entscheidungen beteiligten Instanzen. 
Parteien und entschiedene Parteigänger der Weimarer Reichs Verfassung und des 
auf ihr ruhenden Staatswesens sahen die Republik niemals nur von einer Seite 
bedroht. Auch die über geläufige politische Ansichten und Annahmen zeitweilig 
herausragenden Beurteilungen der politischen Situation, die das preußische 
Innenministerium unter seinen sozialdemokratischen Ministern bekanntgab, ver­
gegenwärtigen eine Position, die sich, wie in einer Rundumverteidigung, stets 
gegen mehrere, niemals nur gegen eine radikale Richtung verteidigen und sich fast 
von Anbeginn unter schwierigen Verhältnissen behaupten mußte.
Im eklatanten Gegensatz zur späteren Demokratie der Bundesrepublik Deutsch­
land blieb der ersten Republik die systemstabilisierende Wirkung der Konvergenz 
zur politischen Mitte versagt, wenn auch Tendenzen, die zeitweilig in diesem 
Sinne wirkten, innerhalb einiger Parteien, der SPD, des Zentrums, vorübergehend 
der DVP, nicht ganz fehlten. Auf etwas längere Sicht gewannen in den Krisenjah­
ren und politischen Wellenbewegungen während der 14 Jahre der Republik stets 
zentrifugale und extremistische Bewegungen an Stärke und Gewicht. Daß dem ein 
Pluralismus von Ursachen zugrunde lag, kann als gesichertes Ergebnis zeit­
geschichtlicher Forschungen gelten. Man wird auch die in der Bevölkerung weithin 
verbreitete und, auf anderem Niveau, in zuständigen Behörden bestehende 
Unsicherheit oder Wankelmütigkeit in der Beurteilung sowohl der Gesamtlage als 
auch im besonderen des Nationalsozialismus hierzu rechnen müssen, zumal weder 
die Reichsverfassung noch die vorherrschende Meinung der Juristen deutliche 
Richtweisungen über Art und Behandlung verfassungsgegnerischer Bestrebungen 
gaben. Politische Abwehr verschiedener Grade galt zunächst den Kräften links von 
der Sozialdemokratie. Dies blieb nicht ohne offenkundige Einseitigkeiten; aber es 
fehlte dort auch nicht an handfesten Bekundungen gegen die Regierungen und den 
Staat von Weimar und in den ersten Jahren der Republik auch nicht an offenen 
Kampferklärungen und Handlungen gegen sie, was hier nicht weiter zu verfolgen 
ist. Unter diesem Eindruck wurden politische und moralische Angriffe von der 
anderen Seite, die die Republik ebensowenig zu erhalten oder auch nur zu 
erdulden trachtete, häufig und lange Zeit verdrängt oder verdeckt.
Die vorliegenden Akten sprechen eine deutliche Sprache. Bislang blieb jedoch die 
für die Regierungspraxis und für den Selbstbehauptungswillen der Republik im 
höchsten Maße belangvolle Frage ungeklärt und unberücksichtigt, in welchem 
Umfang politische Einschätzungen auch zu Konsequenzen von der Art und 
Bedeutung politischer Entscheidungen führten, ob und wie diese durchgehalten 
wurden, und schließlich, ob und wie Veränderungen der politischen Situation oder 
Änderungen des politischen Kurses der Regierungen hierauf zurückwirkten.

1 Zur Genesis und Eigenart der theoretisierenden Diskussion über Faschismus und Nationalsozialis­
mus vor 1933 Gerhard Schulz, Faschismus - Nationalsozialismus. Versionen und theoretische 
Kontroversen 1922-1972, Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1974, S. 32-101.



II.

Rechtliche Grundlagen des Staatsschatzes im Parteienstaat

Die Republik war aus Zusammenbruch, Umsturz und Revolution hervorgegangen, 
die in anhaltenden Konflikten nachwirkten, die während der ersten Jahre 
wiederholt in blutig verlaufene Auseinandersetzungen und bürgerkriegartige 
Kämpfe übergingen. In dieser frühen Phase gab sich die Republik mit einiger 
Verzögerung, dann allerdings in ebenso entschiedener wie eiliger Reaktion auf 
bestürzende Ereignisse (Ermordung Erzbergers, dann Rathenaus) einen aus der 
Situation geborenen und weitgehend an ihr haftenden gesetzlichen Staatsschutz. 
Nachdem die Republikschutzverordnungen von 1921 und 1922, auf Grund 
der Ausnahmegewalt des Reichspräsidenten gemäß Artikel 48 der Reichsverfas­
sung, im Gefolge von Konflikten mit Bayern verändert bzw. wieder aufgehoben 
worden waren1 2, bestand er in der abschließenden Form der Schutzgesetze vom 
21. Juli 19223 vor allem in einem besonderen Strafrechtsschutz für Persönlichkei-

2 Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze der Republik vom 29. August 1921 (RGBl. 1921, 
S. 1239), ersetzt durch die Präsidialverordnung vom 28. September (RGBl. S. 1271), dann durch die 
Verordnung vom 26. Juni 1922 (RGBl. I 1922, S. 521) sowie die Zweite Verordnung des Reichspräsi­
denten zum Schutze der Republik vom 29. Juni 1922 (S. 532). Gerhard Schulz, Zwischen Demokratie 
und Diktatur. Verfassungspolitik und Reichsreform in der Weimarer Republik, Bd. I: Die Periode 
der Konsolidierung und der Revision des Bismarckschen Reichsaufbaues 1919-1930, Berlin 1963, 
S. 364-403.

3 Gesetz zum Schutze der Republik (RGBl. I 1922, S. 585) und Gesetz über die Pflichten der Beamten 
zum Schutze der Republik (S. 590). Vgl. Gotthard Jasper, Der Schutz der Republik. Studien zur 
staatlichen Sicherung der Demokratie in der Weimarer Republik, Tübingen 1963. Die Geltungsdauer 
des Republikschutzgesetzes war auf fünf Jahre beschränkt. Zur letzten Verlängerung im Reichstag 
fehlte in der dritten Lesung am 27. Juni 1929 - nach Annahme in der ersten und zweiten - die 
erforderliche, verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit. - Die Auffassung der Staatsrechtler über 
das Gesetz zum Schutze der Republik, das hier nicht im einzelnen zu erörtern ist, war weithin 
kritisch. Graf zu Dohna stellte den von ihm erörterten materiellen Regelungen durch dieses 
befristete Gesetz bereits die Unterlassung gegenüber, einen ausreichenden und teilweise weiter 
greifenden Staatsschutz im Rahmen einer Reform des Strafrechts zu verankern. Alexander Graf zu 
Dohna, Die staatlichen Symbole und der Schutz der Republik, in: Handbuch des Deutschen 
Staatsrechts, hrsg. von Gerhard Anschütz und Richard Thoma, I. Bd., Tübingen 1930, bes. S. 204ff. 
Das Gesetz über die Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik enthielt u. a. einige 
disziplinarische Verschärfungen und Änderungen des Reichsbeamtengesetzes von 1907 von grund­
sätzlicher und ausschließlich politischer Bedeutung. Ein neuer Paragraph (§ 10a) bestimmte nun: 
„Der Reichsbeamte ist verpflichtet, in seiner amtlichen Tätigkeit für die verfassungsmäßige 
republikanische Staatsgewalt einzutreten. Er hat alles zu unterlassen, was mit seiner Stellung als 
Beamter der Republik nicht zu vereinen ist. Insbesondere ist ihm untersagt: 
1. sein Amt oder die ihm kraft seiner amtlichen Stellung zugänglichen Einrichtungen für Bestrebun­
gen zur Änderung der verfassungsmäßigen republikanischen Staatsform zu mißbrauchen; [das ließ 
natürlich die nichtamtliche Tätigkeit völlig unberührt.]
2. bei Ausübung der Amtstätigkeit oder unter Mißbrauch seiner amtlichen Stellung über die 
verfassungsmäßige republikanische Staatsform, die Reichsflagge oder über die verfassungsmäßigen 
Regierungen des Reiches oder eines Landes zur Bekundung der Mißachtung Äußerungen zu tun, die 
geeignet sind, sie in der öffentlichen Meinung herabzusetzen;
3. bei Ausübung der Amtstätigkeit oder unter Mißbrauch seiner amtlichen Stellung auf die ihm 
unterstellten oder zugewiesenen Beamten, Angestellten und Arbeiter, Zöglinge und Schüler im Sinne 
mißachtender Herabsetzung der verfassungsmäßigen republikanischen Staatsform oder der verfas­
sungsmäßigen Regierungen des Reiches oder eines Landes einzuwirken;
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ten und Einrichtungen der Republik. Wenig wirksam blieb der Versuch des 
Gesetzgebers, mit dem Republikschutzgesetz auch generell Gewalttaten gegen die 
demokratisch-republikanische Staatsform durch Strafandrohungen zu unterbin­
den; allerdings konnten geheimbündlerische verschwörerische Organisationen 
ausgeschaltet oder veranlaßt werden, neue, nunmehr legale Formen ihrer Tätig­
keit zu wählen. Bedeutsamer erschien der durch das zweite der Gesetze vom 
21. Juli 1922 unternommene Versuch, die Reichsbeamten in einer über die 
Eidesformel hinausgehenden Bindung zum Eintreten für die „verfassungsmäßige 
republikanische Staatsgewalt“ zu verpflichten.
In den damit vorgezeichneten Bahnen entwickelte sich alsdann der Staatsschutz 
auch während der nächsten Jahre der Republik einmal als Strafrechtsschutz zur 
Abwehr politischer Ausschreitungen und zum anderen als rechtliche Bindung der 
Beamtenschaft an die Republik zur Sicherung des Vollzugs in allen seinen 
Bereichen.
Die subjektiven öffentlichen Rechte nach der Reichsverfassung wurden im 
allgemeinen großzügig und in einem weiten Sinne zugunsten des einzelnen 
interpretiert. Im Hinblick auf zwei politisch bedeutsame Normenkomplexe wider­
strebte die im Grundsätzlichen liberale Auffassung und Anwendung von Bestim­
mungen der Reichsverfassung jedem entschiedenen Vorgehen staatlicher Instan­
zen gegen extremistische und radikale politische Richtungen. Hierzu gehörten die 
Bestimmungen des Artikels 118 über den Grundsatz der freien Meinungsäußerung, 
der prinzipiell wie begrifflich nach vorherrschender Juristenmeinung weit auszule­
gen war und der natürlich auch das unbehinderte Zeigen von Flaggen und Tragen 
von Abzeichen einschloß, zu dem auch die ungehinderte Verwendung von 
Uniformen und militärischen Requisiten zählte. Von nicht geringerem Belang war 
im subjektiven Teil der Beamtenrechte die im Artikel 130 verankerte Freiheit der 
politischen Gesinnung sowie die Vereinigungsfreiheit der Beamten, die nach den 
Vorstellungen der Verfassungsväter wie der Interpretatoren der Reichsverfassung 
garantierte, daß den Beamten die Rechte des Staatsbürgers uneingeschränkt 
zugutekamen und ein politisches Subordinationsmoment aus dem beamtenrechtli­
chen Dienstverhältnis ausgeschlossen blieb. Danach war nicht nur die Freiheit 
politischer Gesinnung, sondern auch des Bekenntnisses der politischen Einstel­
lung und persönlichen Entscheidung, auch gegen die Regierung oder den Staat, 
dem der Beamte diente, gewährleistet. Die für die Republik prekäre Frage, wie 
diese Freiheit mit den Dienstpflichten, die auch politische Relevanz besitzen 
konnten, in Einklang zu bringen oder gegen sie abzugrenzen sei, fand in der 
Reichsverfassung selbst keine Regelung. Diese Frage blieb zunächst auch in der 
Gesetzgebung völlig offen. Aber der Konflikt zwischen liberalen Verfassungs-

4. Handlungen nach Nr. 1 bis 3 bei dienstlich unterstellten Personen, sofern sie im Dienste 
begangen wurden, zu dulden. Dem Reichsbeamten ist weiterhin untersagt, in der Öffentlichkeit 
gehässig oder aufreizend die Bestrebungen zu fördern, die auf Wiederherstellung der Monarchie oder 
gegen den Bestand der Republik gerichtet sind, oder solche Bestrebungen durch Verleumdung, 
Beschimpfung oder Verächtlichmachung der Republik oder von Mitgliedern der im Amte befindli­
chen Regierung des Reiches oder eines Landes zu unterstützen.“
Die Bedeutung solcher Vorschriften sollte nicht überschätzt werden. Am größten waren wohl ihre 
Wirkungen auf die Lehrerschaft; aber viel mehr als politische Vorsicht in Amtsräumen dürften sie im 
allgemeinen kaum bewirkt haben. Vgl. auch unten Anm. 17a und 21. 
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grundsätzen und dem politischen Schutzbedürfnis des liberalen republikanischen 
Verfassungsstaates war evident.
Die Anwendung der Bestimmungen des Republikschutzgesetzes, dessen Geltung 
zunächst auf fünf Jahre begrenzt, dann verlängert worden war, aber am 22. Juli 
1929 endete, bot in verschiedenen Aspekten reichen juristischen Problemstoff, der 
teilweise kontrovers behandelt wurde. Im Grunde erfüllte das Republikschutzge­
setz auch schon vor seiner Erneuerung in reduzierter und verwässerter Form, nach 
Fehlschlägen und Verschleppungen, in den letzten Tagen der Regierung der 
Großen Koalition4 im ganzen kaum die Erwartungen, die mit seiner Verabschie­
dung verknüpft waren, obgleich vor wie nach Schaffung des gesetzlichen 
Staatsschutzes die Entwicklung der Republik von militanten oppositionellen 
Demonstrationen, auch von einzelnen Gewalttaten und von Gewaltandrohungen 
aus verschiedenen Richtungen begleitet wurde. Die juristische Einengung des 
Anwendungsspielraumes war beträchtlich; zudem erwies sich das im Gesetz 
festgelegte Entscheidungsrecht der Länderregierungen und die damit zugelassene 
Opportunitätserwägung, wie sich im Falle des Roten Frontkämpferbundes erwies, 
in heiklen und strittigen Fragen als gravierend. Davon unabhängig blieb jedoch die 
stete Aufmerksamkeit zuständiger Polizeistellen und Staatsanwaltschaften, die 
vom Kapp-Putsch bis zum Erlaß des Republikschutzgesetzes vornehmlich dem 
Gesichtspunkt der Verhütung hochverräterischer Unternehmen und der Anwend­
barkeit der einschlägigen strafrechtlichen Normen folgte5.

4 Das zweite Gesetz zum Schutze der Republik vom 25. März 1930 (RGBl. I 1930, S. 91) wurde nach 
dem Scheitern der Verlängerungsversuche (Anm. 3) ohne verfassungsändernde Bestimmungen mit 
einfacher Mehrheit im Reichstag angenommen. Es galt bis zum 31. Dezember 1932. Die Zuständig­
keit in Staatsschutzsachen ging bereits 1927 vom Staatsgerichtshof an einen Senat des Reichsge­
richts über, der dann mehrmals in Republikschutzstreitfragen in restriktivem Sinne entschied. Dies 
war ein Zugeständnis, um in den Verhandlungen über die Verlängerung auch die Zustimmung der 
DNVP zu gewinnen, die an der Reichsregierung beteiligt war und den Reichsinnenminister stellte. 
Dessen Verlangen nach Verbot des Roten Frontkämpferbundes fand jedoch keine Stütze im 
erkennenden Senat des Reichsgerichts. Niederschrift über eine Parteiführerbesprechung beim 
Reichskanzler am 13. Mai 1927, BA R 43 1/1868. Zum Streit über das vom Reichsinnenminister 
v. Keudell verlangte Verbot des Roten Frontkämpferbundes Kurt G. P. Schuster, Der Rote 
Frontkämpferbund 1924—1929 (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 
Parteien, 55), Düsseldorf 1975, S. 208ff.

5 Ein Beispiel für die Weite des Beobachtungsfeldes, das hier interessieren mag, gibt eine vom 
preußischen Staatskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung, Weismann, veranlaß­
te Aufforderung des preußischen Justizministers an den Generalstaatsanwalt beim Kammergericht 
Berlin im September 1920. Im Hinblick auf die Tatbestände der rechtswidrigen Gewaltanwendung, 
der Aufhetzung zum Klassenhaß und des Hochverrats sollten Möglichkeiten eines strafrechtlichen 
Vorgehens gegen führende Mitglieder der USPD geprüft werden. Diese hatten am 1. September im 
Reichstagsgebäude an einer Reichskonferenz ihrer Partei teilgenommen, um über die Annahme der 
Bedingungen zu beraten, die die (III.) Kommunistische Internationale für den Fall einer Aufnahme 
der USDP stellte. Das Parteiorgan ..Freiheit“ gab mehrere Reden auszugsweise wieder, in denen die 
Ankündigung von Gewaltakten im Klassenkampf größeren Raum einnahmen. Ein Einschreiten 
wurde jedoch vom Oberstaatsanwalt beim Landgericht I Berlin mit der Begründung abgelehnt, der 
sich der Generalstaatsanwalt im wesentlichen anschloß, daß die zitierten Sätze und Redewendungen 
nicht in der Öffentlichkeit, sondern vor Konferenzteilnehmern gefallen seien, deren Zusammenkunft 
„den Zweck theoretischer Erörterungen verfolgte“, ohne daß ein Vorsatz, den öffentlichen Frieden 
zu brechen, nachgewiesen werden könnte, zumal der Nachweis der Richtigkeit der Berichterstattung 
in der „Freiheit“ schwer oder kaum erbracht werden könne. Berichte des Oberstaatsanwalts an den 
Generalstaatsanwalt vom 24. September 1920 und des Generalstaatsanwalts an den Justizminister
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Die ständige Beobachtung radikaler politischer Organisationen und Parteien war 
schon in der Frühzeit der Republik zur Aufgabe besonderer Behörden geworden, 
die teilweise innerhalb der Polizeiorganisation verblieben. Dies waren zunächst 
spezielle Referate oder Abteilungen in den Polizeipräsidien der Hauptstädte der 
größeren Länder. Die Abteilung I A des Polizeipräsidiums in Berlin dehnte als 
Partnerin einer politischen Gruppe der Polizeiabteilung des preußischen Innenmi­
nisteriums ihre Tätigkeit in Angelegenheiten der politischen Polizei über ganz 
Preußen aus, während geheime polizeiliche Ermittlungen, Recherchen und alsbald 
in wachsendem Umfang auch die Vermittlung vertraulicher oder geheimer 
politischer Informationen seit Ende Juli 1919 Aufgaben eines preußischen Staats­
kommissars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung waren6

III.

Der preußische Staatskommissar und der Reichskommissar für die 
Überwachung der öffentlichen Ordnung und die Nachrichtensammel­

stelle

Der Zuständigkeitskatalog der Reichs Verfassung von Weimar wies die Angelegen­
heiten der Polizei den Ländern zu; das Reich erhielt lediglich das Recht zur 
einheitlichen Gesetzgebung im Bedürfnisfalle. Schon im Verlaufe der Vorgänge 
vor und nach dem Kapp-Putsch, vor allem in Süd- und Mitteldeutschland, wurde 
angesichts der unterschiedlichen Behandlung von Freikorps und geheimen politi-

vom 30. September 1920 GStAB, Rep. 84a/10773. Im übrigen gehörten die Redner dem Reichstag 
an, so daß sie schon infolge des Immunitätsschutzes nach Art. 36 der Reichsverfassung wegen ihrer 
Äußerungen nicht belangt werden konnten. (Eine umstrittene, einschränkende Auslegung der 
Immunität gab erst der Reichsdisziplinarhof in einer Entscheidung vom 1. Juli 1924. Fritz Poetzsch- 
Heffter, Handkommentar der Reichsverfassung vom 11. August 1919. Ein Handbuch für Verfas­
sungsrecht und Verfassungspolitik, 3. Aufl. Berlin 1928, S. 187 f.)

6 Die Aufgaben des Staatskommissars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung bezeichnet eine 
geheime Denkschrift vom 22. Dezember 1919, die wahrscheinlich von Unterstaatssekretär Albert 
verfaßt wurde. BA, R 43 1/2305. Danach hatte der Staatskommissar „für das preußische Staatsgebiet 
alle Bestrebungen, die auf Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, auf wirtschaftliche 
Sabotage, auf illegale Aufwiegelung der Volksleidenschaften gerichtet sind, zu überwachen, ihnen 
durch Maßnahmen der vollziehenden Gewalt entgegenzutreten und durch Aufklärung der öffentli­
chen Meinung entgegenzuwirken.“ Die Denkschrift stellte fest: „Zur Erfüllung der dem Staatskom­
missar außerhalb der Bearbeitung der Ausnahme-Maßnahmen zufallenden . . . Obliegenheiten [an 
anderer Stelle bezeichnet: „Bekämpfung der nicht nur über Preußen, sondern gleichmäßig über das 
ganze Reich ausgebreiteten Strömungen und Bewegungen der radikalen Kreise“] ist von ihm eine 
weit verzweigte Nachrichtenorganisation geschaffen worden. Dies setzt ihn in den Stand, am 
zuverlässigsten und genausten über die innere Lage sowohl in Preußen und seinen Provinzen als 
auch in den einzelnen Ländern und Staaten eingehend unterrichtet zu sein. Ihm stehen die Mittel für 
eine zur zutreffenden Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse erforderlichen Vergleichung der 
verschiedensten Nachrichten zur Verfügung.“ Die Denkschrift diente der Begründung des Vor­
schlags, den preußischen Staatskommissar in Erweiterung seiner Zuständigkeiten zugleich zum 
Reichskommissar für die öffentliche Ordnung zu ernennen und dessen Behörde dann mit der 
Bearbeitung und Ausübung aller Rechte aus dem Art. 48 der Reichsverfassung zu betrauen. - Zur 
politischen Polizei in Preußen Bernhard Weiß, Polizei und Politik, Berlin 1928, bes. S. 51 ff.; Art. 
„Politische Polizei“, in: Handwörterbuch d. Rechtswissenschaft, Bd. IV, Berlin 1927. Weiß war 
1921-1925 Leiter der Abteilung IA und danach Polizeivizepräsident in Berlin. 
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sehen Organisationen durch die Reichsregierung einerseits und durch einzelne 
Länderregierungen anderseits eine Lücke in der rechtsstaatlichen Konstruktion 
spürbar. Vor allem die Beobachtung und Kontrolle von Organisationen, die in 
einzelnen Ländern Stützpunkte suchen und in anderen zu Aktionen schreiten 
konnten, wäre unzulänglich geblieben, wenn sie sich strikt an die Ländergrenzen 
gehalten hätte. Der Nachweis von Verbindungen zwischen Tatort und Aktionszen­
trum bedurfte eingehender Untersuchungen über die Grenzen hinweg, zu denen 
rechtens die Länder nicht befugt, das Reichsinnenministerium jedoch keine Mittel 
zur Verfügung hatte.
In der Wahrnehmung einer Ersatzfunktion eignete sich der von der preußischen 
Regierung eingesetzte Staatskommissar für die Überwachung der öffentlichen 
Ordnung, der fortan als politische geheime Nachrichteninstanz tätig war, Aufga­
ben an, die er auch außerhalb Preußens erfüllte. Die Natur der in den Untergrund 
abgedrängten, aber weit verzweigten terroristischen Organisationen der ersten 
Nachkriegszeit brachte es mit sich, daß sich die geheime Tätigkeit der Mitarbeiter 
des Staatskommissars bald über mehrere Länder erstreckte, was schließlich zu 
Beanstandungen bayerischer Instanzen und auch zu Konflikten führte7. Durch 
Überlassung von Nachrichtenmaterial an das Reichsinnenministerium war zu­
nächst die stillschweigende Duldung durch das Reich erlangt worden. Die 
Übergriffe im Sinne der Ausführung des Staatsschutzes häuften jedoch bald in 
mehreren Hinsichten staatsrechtlichen Konfliktstoff.
Nach Ablösung des Gesandten v. Berger, des ersten Staatskommissars, der durch 
seine Haltung unmittelbar vor dem Kapp-Putsch begründete Kritik auf sich zog, 
übernahm der in der Umwälzungsperiode 1918/19 wiederholt mit der Verfolgung 
politischer Delikte befaßte Erste Staatsanwalt beim Landgericht I Berlin Robert 
Weismann dieses wichtige Amt. Neben dem preußischen Staatskommissar wurde 
aber nach dem Kapp-Putsch auch eine gleichnamige Reichsbehörde geschaffen, 
der Reichskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung, der 
unmittelbar dem Reichsinnenminister unterstand, während der preußische Staats­
kommissar dem preußischen Ministerpräsidenten und dem preußischen Innenmi­
nister unterstellt war. Tatsächlich bediente sich jedoch der Reichskommissar, der 
badische Gendarmerieoberst Kuenzer, auch weiterhin des Apparates des preußi­
schen Staatskommissars und verzichtete auf eine eigene Exekutive8. Wiederholte 
Bemühungen um die Zusammenlegung beider Kommissariate, die eine erste 
Zusammenfassung von Reichs- und preußischen Staatsbehörden gewesen wäre, 
scheiterten längere Zeit an dem Widerstand des preußischen Ministerpräsidenten, 
des Innenministers und vor allem an der Persönlichkeit Weismanns selbst, bis 
dessen Ernennung zum Staatssekretär im Preußischen Staatsministerium den 
Weg zu der vom Reichsinnenminister gewünschten Lösung frei gab.

7 Der Staatskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung, Weismann, arbeitete hierbei 
mit der Staatsanwaltschaft im badischen Offenburg zusammen. Schulz, Demokratie und Diktatur, 
S. 364 f.; Wolfgang Benz, Süddeutschland in der Weimarer Republik. Ein Beitrag zur deutschen 
Innenpolitik 1918-1923 (Beiträge zu einer historischen Strukturanalyse Bayerns im Industriezeital­
ter, Bd. 4), Berlin 1970, S. 311 ff.

8 Einige Hinweise auf die Tätigkeit des Reichskommissars bei Schuster, Der Rote Frontkämpferbund, 
S. 10 f., der jedoch die ältere und wichtigere Organisation des preußischen Staatskommissars nicht 
erwähnt.
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Die Schwierigkeiten, die entstanden waren, konnten nachhaltig dadurch ausge­
räumt werden, daß Ende 1923 die Funktionen des preußischen Staatskommissars 
beim Reichskommissar des gleichen Namens zusammengefaßt wurden, nun 
jedoch im Rahmen der Reichskompetenz nach der Weimarer Verfassung verblei­
ben mußten. Der Reichskommissar sammelte fortan mit Unterstützung der 
zuständigen Landesbehörden in allen Ländern des Reiches Beobachtungsmaterial, 
das er dann dem Reichsminister des Innern vorlegte und auch den Ländern in 
Gestalt regelmäßig abfolgender geheimer Berichte übermittelte9. Der Reichskom­
missar blieb eine Instanz mit lediglich vermittelnden Aufgaben, die schließlich an 
eine Unterbehörde des Reichsministeriums des Innern übergingen, die seit Juli 
1929 den in der Sache treffenden Namen „Nachrichtensammelstelle im Reichsmi­
nisterium des Innern“ führte. Sie unterstand dem Leiter der Abteilung I 
(Verfassung, Politik, Verwaltung, Beamtentum), sammelte Nachrichten, faßte sie 
zusammen und gab sie in Gestalt geheimer Denkschriften an Reichsministerien 
und Länderbehörden weiter.
Die Nachrichtensammelstelle, wie sie häufig und auch hier der Einfachheit halber 
genannt wird, trat unter Leitung des Abteilungsdirektors Menzel noch in einer 
anderen Form unmittelbar mit den Ländern in Verbindung. In lockerer Folge 
berief sie, erstmals 1929, Nachrichtenkonferenzen ein, in deren Verlauf die 
zuständigen Referenten in ausführlichen Berichten aktuelles Beobachtungsmate­
rial vortrugen und, um dem Vorgebrachten größeren Nachdruck zu verleihen, 
Diskussionen über polizeiliche und auch politische Verhaltensregeln angeregt und 
geführt wurden, um auf diesem Wege engere Beziehungen, aber auch einheitliche 
Auffassungen der politischen Polizeiinstanzen anzubahnen. Wenn sich auch 
spätestens Anfang 1932 die Unzulänglichkeit dieses Versuches vollends heraus­
stellte, so verdient doch diese erste in der Reihe der institutionellen Zentralkonfe­
renzen, die im föderativen Parteienstaat ein unverzichtbares Minimum an verwal­
tungspraktischer Homogenität zu schaffen versuchten und die danach in der 
Bundesrepublik ständig ausgebaut und aufgewertet wurden, nicht allein nur im 
Zusammenhang mit den Abwehrmaßnahmen gegen politischen Radikalismus, 
sondern als eine verwaltungsgeschichtliche Neuerung Erwähnung. Die Vorträge 
der Referenten gewähren ebenso wie vorher die Mitteilungen des Reichskommis­
sars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung Aufschluß über Methoden und 
Ergebnisse der politischen Beobachtung.
Die Berichte des Reichskommissars und dann der Nachrichtensammelstelle 
unterscheiden durchgehend zwischen „linkem“ und „rechtem“ Radikalismus. Im 
ersten herrscht als Beobachtungsobjekt die KPD mitsamt ihren Unter- und 
Nebenorganisationen und sympathisierenden Kreisen vor. Innerhalb des zweiten 
Komplexes spielte die NSDAP zunächst eine wechselnde, seit 1928 zusehends 

9 Diese Berichte sind nicht vollständig in Gestalt eines geschlossenen Aktenbestandes erhalten, aber 
doch im ganzen in mehreren staatlichen Archiven der Bundesrepublik ohne größere Lücken 
überliefert und über eine Sammlung fotokopierter Stücke im Bundesarchiv (R 134) zugänglich, so 
daß es möglich ist, die Tätigkeit des Reichskommissars und der Nachfolgeinstitution zu verfolgen. 
Vgl. RMiBl. Jg. 1929, S. 425. Wichtige Aufschlüsse vermittelten dem Verf. neben dem Bundesarchiv 
und dem Geheimen Staatsarchiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz das Staatsarchiv Bremen; 
dort auch ein Bericht des Polizeipräsidenten Petri vom 18. Dezember 1931 an die Polizeikommission 
des Senats, 3-R. 9, Nr. 156.
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stärker hervortretende und seit 1929 dominierende Rolle. Aufgabenstellung und 
überlieferte Eigenart der Institution legten jedoch angesichts der auf beiden Seiten 
erkennbaren dezidierten Opposition gegen den Verfassungsstaat und der Art, in 
der er bekämpft wurde, in gewissem Grade Vergleiche zwischen linkem und 
rechtem Radikalismus nahe.
Für das Reichswehrministerium, das zweifellos über eigene Methoden und 
Einrichtungen zur Beobachtung politischer Vorgänge verfügte, stellte sich die 
Aufgabe insofern anders, als hier die Frage nach der Existenz und dem Auftrag der 
Reichswehr im Vordergrund stand und die Gefährdung ihrer Einsatzfähigkeit das 
entscheidende Kriterium bildete. Aus der Frühgeschichte der Weimarer Republik 
ergab sich der zeitliche Primat des „linken“ Beobachtungsfeldes in der Kommuni­
stischen Partei. Gegen Ende der zwanziger Jahre wurde alsdann, wie schon einmal 
1923, während der bayerischen Krise, das „rechte“ Beobachtungsfeld an das 
zunächst primär beobachtete Unke angeschlossen. Doch in der Perspektive des 
Reichswehrministeriums ergab sich ein andersartiger Charakter verschiedener 
rechtsradikaler Gruppen und Richtungen. Während der Stahlhelm zeitweilig über 
positive Beziehungen zum Reichswehrministerium verfügte, blieb eine ähnlich 
geartete Verbindung zur NSDAP ausgeschlossen. Agitation, Tenor der Propagan­
da, zunächst aber auch einzelne schwer definierbare personelle Verbindungen 
ließen die nationalsozialistische Bewegung gerade in jenen Punkten der Reichs­
wehr besonders gefährlich erscheinen, in denen sich Vergleiche mit der KPD 
anzubieten schienen10.
An der Spitze der schon genannten Abteilung I des Reichsinnenministeriums 
stand unter den Reichsministern Severing, Wirth und Groener, der am 9. Oktober 
1931 mit der Wahrnehmung der Geschäfte betraut wurde, und unter dem 
Staatssekretär Zweigert der der sozialdemokratischen Partei angehörende Ministe­
rialdirektor Menzel. Für die radikalen Parteien war, als Leiter der Unterabteilung 
Politik (U I a), Ministerialdirigent Häntzschel zuständig. Diese beiden Beamten 
galten zu Recht weithin als verantwortliche Träger der Politik des Reichsinnenmi­
nisteriums innerhalb des hier behandelten Zeitraumes und Komplexes. Sie zählten 
zu den hohen Beamten des Reiches, die die Nationalsozialisten als ihre gefährlich­
sten Gegenspieler betrachteten, deren Abberufung schon 1932 beschlossene 
Sache war und die den ersten Anstoß zu dem Plan eines generellen Personalwech­
sels im Berufsbeamtentum des Reiches und Preußens gaben11.
Die Zusammenarbeit Menzels und Häntzschels mit dem preußischen Innenministe­
rium war denkbar eng sowohl während der Amtszeit Severings als Reichsinnen­
minister als auch unter Wirth und Groener. In Preußen trugen nacheinander die 
Innenminister Grzesinski (Oktober 1926 bis Februar 1930, vorher, 1925 bis 1926, 

10 Vgl. Nr. 2. Diesem Erlaß, der den Endpunkt bezeichnet, sind mehrfach gleichsinnige Anordnungen 
vorausgegangen. Die Autorität des Wehrministers und des im besonderen zuständigen Ministeramts­
chefs v. Schleicher lassen Zweifel an der Befolgung dieser Jahre hindurch wiederholten Grundsätze 
unbegründet erscheinen, zumal die ersten offenkundigen Durchbrechungen die bekannten Reaktio­
nen des Reichswehrministeriums auslösten. Dies zu Rudolf Morsey, Staatsfeinde im öffentlichen 
Dienst (1929-1932), in: Öffentlicher Dienst. Festschrift für Carl Hermann Ule, Köln/Berlin/Bonn/ 
München 1977, S. 114, Anm. 16.

11 Ausarbeitungen des Ministerialrates a. D. Pfundtner für Artikel in nationalsozialistischen Zeitungen 
(wahrscheinlich Juni 1932), die jedoch nicht veröffentlicht wurden. BA, R 18/5314.
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und nachher, 1930 bis 1932, Polizeipräsident von Berlin) und Severing (März 1920 
bis April 1921, September 1921 bis Oktober 1926 und von Oktober 1930 bis Juli 
1932) und Staatssekretär Abegg (seit 1926) in ihrer Zuständigkeit die Verantwor­
tung für die Politik gegenüber radikalen Bestrebungen. Als Referent der Abteilung 
für Verfassung und Rechtsfragen (Abteilung I) war Ministerialrat Schönner, als 
Leiter der Polizeiabteilung (Abteilung II) Ministerialdirektor Klausener an Bera­
tungen und Entscheidungen beteiligt, die in einigen Fällen auch die Zuziehung des 
preußischen Justizministers verlangten. Erst nach dem zweiten Weltkrieg ist 
bekannt geworden, daß ein Angehöriger des preußischen Innenministeriums, 
dessen Name in den Akten selbst nicht auftaucht, Robert Kempner, der spätere 
amerikanische Ankläger beim Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg, als 
Justiziar des Ministeriums an der Verarbeitung des Nachrichtenmaterials unter 
juristischen Gesichtspunkten beteiligt war12.

IV,

Beamtenschaft und Beamtenpolitik im Parteienstaat

Schon die Handhabung der Befugnisse, über die die aufgeführten Instanzen 
verfügten, im Falle des preußischen Staatskommissars zur Überwachung der 
öffentlichen Ordnung auf Grund streng geheim gehaltener Rechtstitel, lenkt den 
Blick auf Verwaltung und Beamtenschaft, deren politische Einstellung und 
Bindung an die Republik darüber hinaus von allgemeiner Bedeutung ist. Nach dem 
Stand der Forschung und auf Grund der Überlieferung in den behördlichen Akten, 
die heute in den Archiven der Bundesrepublik einschließlich Berlins zugänglich 
sind, läßt sich zusammenfassend feststellen, daß eine einheitliche politische 
Beurteilung der in Behörden- und Personalpolitik zu gliedernden „Beamtenpoli­
tik“ in Reich und Ländern schlechterdings nicht möglich ist. Sowohl der Kurs, den 
Regierungen, Ministerien und Behördenchefs verfolgten, als auch die politischen 
Voraussetzungen, unter denen er stand, entziehen sich summarischer Charakteri­
sierung. Soweit Versuche hierzu unternommen wurden, können sie jedoch mit 
einigen Gründen einerseits auf die Behauptung des Juristenmonopols für die 
Rekrutierung der höheren Beamten und anderseits auf die von verschiedenen 
Seiten extensiv, im Sinne der Restitution eines geschlossenen und im Staatsdienst 
herausgehobenen Berufsstandes, interpretierten verfassungsrechtlichen Garan­
tien der Rechte der Berufsbeamten verweisen, die innerhalb aller Parteien, die an 
den Regierungen des Reiches und der Länder beteiligt waren, entschiedene 
Fürsprecher fanden13. Diese allerdings wesentlichen und zu einem Teil erfolgrei­

12 Vgl. Nr. 13.
13 Aus der Literatur zur staatlichen Beamtenpolitik in der Weimarer Republik seien hier hervorgeho­

ben, in der Reihenfolge der Erstveröffentlichungen: Hans Nawiasky, Die Stellung des Berufsbeam­
tentums im parlamentarischen Staat, München 1926; Arnold Köttgen, Das deutsche Berufsbeam­
tentum und die parlamentarische Demokratie, Berlin/Leipzig 1928; ders., Die Entwicklung des 
deutschen Beamtenrechts und die Bedeutung des Beamtentums im Staate der Gegenwart, in: 
Handbuch des deutschen Staatsrechts, hrsg. von Gerhard Anschütz und Richard Thoma, Bd. II,
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chen Tendenzen haben sowohl zeitgenössische als auch zeitgeschichtliche Kritik 
hervorgerufen, die jedoch verschiedenartigen, zumindest teilweise miteinander 
nicht zu vereinbarenden Maßstäben gefolgt ist.
Die generelle Kritik an tradierten und in ständiger Erweiterung begriffenen 
Verwaltungszuständigkeiten, am Bürokratiesyndrom, wird von der Kritik an der 
personellen Beamtenpolitik zu unterscheiden sein, deren verschiedenartige Ge­
sichtspunkte sich über eine ganze Skala erstrecken. Sie reicht von den Prinzipien 
genereller, tendenzieller oder partieller (nach Ressorts differenzierter) politischer 
oder staatspolitischer Verpflichtung der Beamten bis zum Postulat nach einer 
politisch homogenen Beamtenschaft mit zwangsläufig eindeutigem Vorrang der 
politischen Bindung vor allen anderen Qualifikationsmerkmalen. Auch das Prinzip 
einer Demokratisierung der Beamtenschaft wurde tatsächlich in unterschiedli­
chem Sinne verstanden, etwa als Öffnung der höheren Laufbahnen für Außensei­
ter aus Funktionärskadern von Parteien und Gewerkschaften oder als Bevorzu­
gung von Parteimitgliedern bei der Besetzung wichtiger Stellen oder auch als 
Anschluß der Beamtenschaft selbst an die regierenden demokratischen Parteien. 
In der Tat blieb „der große, wahre und echte Zwiespalt“ unüberbrückt und 
wahrscheinlich unüberbrückbar, „der die Demokratisierung und Parlamentarisie­
rung Deutschlands und nicht allein Deutschlands durchzieht“, weil das Berufsbe­
amtentum - aber auch die Regierungen und die meisten Parteien - an der 
„herrschaftlich gebliebenen Form des Dienstes14“ hingen. Jeder Staat ist das 
Ergebnis seiner Geschichte und existiert nicht in theoretischer Isolation. Auch der 
revolutionär entstandene pluralistische Mehrparteienstaat setzte sich aus hetero-

Tübingen 1932, S. 1-19; Die Berichte von Hans Gerber und Adolf Merkl in den Verhandlungen der 
Tagung der Deutschen Staatsrechtlehrer zu Halle am 28./29. Oktober 1931: Entwicklung und 
Reform des Beamtenrechts (Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer, 
71), Berlin/Leipzig 1932; Arnold Brecht, Das deutsche Beamtentum von heute (als vervielfältigtes 
Manuskript veröffentlicht von der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen e.V.), Frankfurt a. M. 
1951; Karl Dietrich Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des 
Machtverfalls in der Demokratie, 4. Aufl. Villingen 1964, S. 174-191; Hans-Karl Behrend, Zur 
Personalpolitik des Preußischen Ministeriums des Innern. Die Besetzung der Landratsstellen in den 
östlichen Provinzen 1919 bis 1933, in: Jahrbuch f. Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, 
Bd. 6 (1957), 173-214; Eberhard Pikart, Preußische Beamtenpolitik 1918—1933, in: Vierteljahrshef­
te f. Zeitgesch., 6. Jg. (1958), S. 119-137; Gerhard Schulz, Die Anfänge des totalitären Maßnah­
menstaates (Karl Dietrich Bracher, Gerhard Schulz, Wolfgang Sauer, Die nationalsozialistische 
Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/ 
34, II. Teil), 3. Aufl. Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1974, S. 140-150, bes. S. 442 ff.; Wolfgang 
Runge, Politik und Beamtentum im Parteienstaat. Die Demokratisierung der politischen Beamten 
in Preußen zwischen 1918 und 1933 (Industrielle Welt, Bd. 5), Stuttgart 1965; Hans Fenske, 
Monarchisches Beamtentum und demokratischer Staat. Zum Problem der Bürokratie in der 
Weimarer Republik, in: Demokratie und Verwaltung (Schriftenreihe der Hochschule Speyer, 50), 
Berlin 1972, S. 117-136; Hans-Peter Ehni, Bollwerk Preußen? Preußen-Regierung, Reich-Länder- 
Problem und Sozialdemokratie 1928-1932 (Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich- 
Ebert-Stiftung, 111), Bonn-Bad Godesberg 1975, S. 47-56; Hans Mommsen, Die Stellung der 
Beamtenschaft in Reich, Ländern und Gemeinden in der Ära Brüning, in: Vierteljahrshefte f. 
Zeitgesch., 21. Jg. (1973), S. 151-165; ders., Staat und Bürokratie in der Ära Brüning, in: Tradition 
und Reform in der deutschen Politik, Gedenkschrift für Waldemar Besson, hrsg. von Gotthard 
Jasper, Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1976, S. 81-137; neuerdings die umfassende rechtsgeschichtli­
che Untersuchung von Hermannjosef Schmahl, Disziplinarrecht und politische Betätigung der 
Beamten in der Weimarer Republik (Schriften zur Rechtsgeschichte, H. 13), Berlin 1977.

14 Leo Wittmayer, Die Weimarer Reichsverfassung, Tübingen 1923, S. 353. 
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genen Elementen zusammen, was sowohl die Gewinnung politischer Homogenität 
als auch die Abwehr zentrifugaler und zerstörender Tendenzen zum perennieren­
den Problem machte.
Tatsächlich wurden v< a ien zuständigen „Beamtenministern“, den Innenmini­
stern des Reiches und der Länder, wie von den Ressortchefs die entschiedensten 
Forderungen ihrer eigenen Parteien in der Personalpolitik kaum jemals im 
Prinzipiellen verfolgt oder gar durchgesetzt. Auch der sozialdemokratische preußi­
sche Ministerpräsident Otto Braun befand sich kaum in Übereinstimmung mit den 
beamtenpolitischen Sprechern seiner Partei, wenn er am Vorabend der Bildung 
der Reichsregierung Brüning in einer Rundfunkansprache die Funktion des 
unparteiischen Interessenausgleichs als politische Aufgabe der Beamtenschaft im 
„Volksstaat“ unterstrich und erklärte, daß ihr als „Sachwalterin der Allgemein­
heit praktisch die sorgfältige und durchdachte, niemals schematische und rein 
formelle Durchführung der Gesetze und Verordnungen“ obliege und daß sie es sei, 
die die „praktische Durchsetzung jener Rechts- und Verwaltungsnormen“ ge­
währleiste, „die ein Staatswesen braucht, um die Interessen all seiner Staatsbür­
ger wahrnehmen zu können15“. Man wird hierin wohl kaum einen kategorischen 
Unterschied gegenüber konservativen Anschauungen erblicken können, die ein 
eigenes Standesbewußtsein der höheren Beamtenschaft vertraten oder fördern 
wollten.
In Preußen, das über den größten Personalkörper des öffentlichen Dienstes 
verfügte, und in den Reichsverwaltungen bildeten, im Unterschied zu einigen 
anderen Ländern, in denen dieses Institut nicht bestand, die disponiblen 
sogenannten politischen Beamten, die nach überlieferten und von der Republik 
erneuerten Grundsätzen mit ihren leitenden Autoritäten politisch übereinstimmen 
sollten16, den Ansatzpunkt, um von oben her für eine zuverlässige Bindung der aus 
der Monarchie übernommenen Beamtenschaft zu sorgen. Die hierin liegenden 
Möglichkeiten wurden, mit unterschiedlichen Ergebnissen, nach und nach ge­
nutzt, im allgemeinen in den obersten Reichsbehörden etwas zögernder, entspre­

15 Rundfunkansprache Brauns über den Sender Königsberg anläßlich der Eröffnung der gewerkschaft­
lichen Bildungskurse des Allgemeinen Deutschen Beamtenbundes in Ostpreußen am 30. März 
1930. Amtlicher Preußischer Pressedienst vom 29. März (Sperrvermerk), Hervorhebung im 
Original; GStAB, Rep. 84a/3631.

16 In den preußischen Ministerien zählten hierzu die Diplomaten, Staatssekretäre (anfangs Unter­
staatssekretäre) und Ministerialdirektoren, in der allgemeinen und inneren Verwaltung die 
Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landräte, Polizeipräsidenten und Polizeidirektoren. Sie 
konnten jederzeit ohne disziplinäre Begründung in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. 
Außerdem wurde die Ernennung von Ministerialräten (anfangs Vortragenden Räten), Ministerialdi­
rigenten, Vizepräsidenten und Regierungsvizepräsidenten, in der Justiz der Generalstaatsanwälte, 
der Leiter der Staatsanwaltschaften, Oberlandesgerichtspräsidenten und Landgerichtspräsidenten 
sowie des Präsidenten, der Senatspräsidenten und der Oberverwaltungsgerichtsräte des Preußi­
schen Oberverwaltungsgerichts nach Vorschlag des zuständigen Ministers vom Staatsministerium 
beraten und beschlossen. Grundsätze für die Erledigung von Geschäften des Staatsministeriums 
vom 16. Dezember 1921, Dienstdruck GStAB, Rep. 90/396. Für das Reich erfolgte eine neue 
Festlegung durch Art. IV des Gesetzes über die Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik 
vom 21. Juli 1922 (RGBl 1922 I, S. 590). Zur Kategorie der politischen Beamten gehörten danach 
alle nichtrichterlichen Beamten vom Ministerialdirigenten aufwärts, die Ministerialräte in Dirigen­
tenstellungen sowie alle Beamten vom Oberregierungsrat aufwärts, die „mit Aufgaben zum Schutze 
der Republik besonders betraut“ waren.
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chend der Kurzlebigkeit der meisten Reichsregierungen und dem Wechsel der 
Koalitionen, im Reichsinnenministerium entschieden nach 1927, vorher aber 
schon in Preußen, wo die Regierung der Weimarer Koalition die längste Zeit 
amtierte und ihre Personalpolitik, die sich einem Parteienproporz allmählich 
annäherte, weitgehend durchzusetzen vermochte. Die engere und festere Koalition 
wirkte sich seit dem Kapp-Putsch in sukzessiven, bis 1930 nahezu vollständigen 
Veränderungen der Gruppe der politischen Beamten innerhalb wie außerhalb der 
Ministerien aus. In den Provinzen wurden zunächst Stellung und Befugnisse der 
Oberpräsidenten verstärkt, dann aber, entgegen älteren Plänen, nach personellen 
Umbesetzungen auch die Regierungspräsidenten mit ihren Aufgaben beibehalten. 
Auf der untersten Stufe der allgemeinen und inneren Verwaltung verblieb jedoch 
unter den Landräten in den sechs östlichen Provinzen Preußens (Ostpreußen, 
Pommern, Posen-Westpreußen, Brandenburg, Schlesien und Oberschlesien) bis 
zuletzt eine starke Minderheit von Angehörigen und Anhängern der DNVP, von 
denen allerdings viele in ihren Ämtern nicht mehr als Gegner der Republik 
betrachtet wurden.
Das Ergebnis17 blieb aber außerhalb wie innerhalb der Regierungskoaliton 
umstritten. Sowohl die politische Verschärfung der Ernennungspraxis unter dem 
Innenminister Grzesinski, die die parteipolitische Zuordnung in den Personalien 
bewertete, als auch die Tendenz, Maßstäbe, die die Auswahl politischer Beamter 
bestimmten, auch auf die Besetzung nächster nachgeordneter Positionen (Vizeprä­
sidenten bei den Oberpräsidien und Regierungsvizepräsidenten) nach und nach 
auszudehnen, blieben nicht ohne Gegenwirkungen im Landtag wie auch im 
Staatsministerium selbst unter den Koalitionspartnern. Die weithin erfolgreiche 
Behauptung des Juristenmonopols sicherte jedoch, von den Oberpräsidenten 
abgesehen, faktisch einen unverhältnismäßig großen Anteil des Personalreservoirs 
von Zentrum, DDP und DVP an der Stellenbesetzung gegenüber einem stets 
begrenzten Einfluß der SPD, der sich nur bei entschiedenerer Heranziehung von 
Außenseitern hätte verstärken lassen. Im ganzen aber herrschte schließlich als 
Folge größerer Personalschübe, nach dem Kapp-Putsch 1920, nach dem Republik­
schutzgesetz 1922, nach dem Amtsantritt Grzesinskis 1926 und nach dem Volksbe­
gehren gegen den Young-Plan 1929, unter den politischen Beamten ein entschie­
den zur Regierung haltender Typus vor17a. Einheitliche Auffassungen über 

17 Abschließende, unvollständige, aber teilweise einander ergänzende Zahlenangaben für Preußen bei 
Fenske, Beamtentum, S. 129 (für 1929), und Runge, Politik und Beamtentum, S. 121 f., 134(1920), 
145 f. (1926), 156 (1930).

17a Gewiß nicht ohne ausreichenden Grund resümierte 1929 der Staatssekretär im Reichsinnenmini- 
sterium Zweigert, „eine gewisse Änderung des psychologischen Beamtentyps . . . Wir stehen hier 
in einer Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist . . . Man kann aber doch sagen, daß der 
Typus sich wandelt . . . Der Typ der Beamten, der das Volk als Objekt des Regierens ansah, ist im 
Aussterben, und wir wollen ihm nicht nachtrauern. Im Verschwinden ist auch der Typus des 
geschwollenen Beamten, der durchdrungen von seiner Würde und vermeintlicher Machtfülle sich 
als Achse der Welt fühlte und jeden Untergebenen und Besucher in benommener Ehrfurcht 
erstarren ließ . . . Der Aufstieg des Tüchtigen von unten wird sich freilich nicht im Handumdrehen 
vollziehen, . . . Wo Licht ist, ist auch Schatten, und so kann ich auch an einer unerfreulichen 
Erscheinung im modernen Beamtentum nicht vorübergehen. Ich meine den Typ des politischen 
Strebers, des Helden der politischen Konjunktur. Er ist ein Typ, der das, was ihm an fachlicher 
Tüchtigkeit fehlt, durch parteipolitische Gesinnungstüchtigkeit ersetzen will, . . . Ich sage nichts 
gegen den gesunden Ehrgeiz, der durch Leistungen vorwärtsstrebt, . . . Aber ich wende mich gegen
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staatspolitische Entscheidungen dürften allerdings auf diesem Wege kaum ent­
standen sein.
Die Folgen oder bewußt angestrebten Auswirkungen unter den anderen höheren 
Beamten innerhalb wie außerhalb der Ministerien blieben im ganzen stets 
unsicher. Die bevorzugte Beförderung höherer Beamter, die sich enger an die 
regierenden Parteien angeschlossen oder deren Vertrauen gefunden hatten, und 
die Umstände mancher Entlassungen riefen auch Aversionen hervor, die sich 
unter den jüngeren der höheren Beamten (Regierungsassessoren, -räten und 
Oberregierungsräten) ausbreiten konnten, die längere Zeit, bei unveränderten 
Bezügen, ohne Beförderung blieben18. Zumindest teilweise wirkte hierin auch ein 
Generationenkonflikt, den die aus den Studenten- und Jugendorganisationen der 
ersten Nachkriegszeit Hervorgegangenen ebenso wie die jüngeren Kriegsteilneh­
mer empfanden, die sich den schon vor 1914 oder während des Kriegs zum 
höheren Verwaltungsdienst Einberufenen gegenüber benachteiligt wähnten.
Uneinheitlich, unsicher, teilweise auch unangemessen blieb aber auch die 
Behandlung von Beamten, die republikfeindlichen Organisationen angehörten 
oder solchen, die so oder ähnlich eingeschätzt wurden19. Unterschiedlich ging man 
gegen Angehörige des Stahlhelms vor. Da einheitliche Richtlinien zur Behandlung 
dieser Fälle fehlten, hing viel, wenn nicht gar alles vom Ermessen des Behörden­
chefs ab, dessen Entscheidungen jedoch - soweit die Akten hierüber Auskunft 
geben - regelmäßig vom Staatsministerium gedeckt wurden. Im übrigen tauschten 
die Ressortchefs untereinander Mitteilungen und Zeitungsausschnitte aus über 
politische Vorkommnisse und über Persönlichkeiten, die radikale Einstellungen 
bezeugten. Auf Veranlassung der preußischen Ressortminister mußten dann etwa 
Beamte, die Mitglieder des „Kaiserlichen Yachtclubs“ in Kiel waren, aus dieser 
unpolitischen Vereinigung austreten; hier war es der Name, der Anstoß erregte. 
Ähnliche Maßnahmen wurden hinsichtlich der Deutschen Adelsgenossenschaft 
vorbereitet, dann jedoch unterlassen. Scharfe Angriffe auf Stresemanns „Erfül­
lungspolitik“ im „Adelsblatt“ hatten Anlaß gegeben, die Frage der Loyalität von 
Beamten, die Mitglieder der Adelsgenossenschaft waren, aufzuwerfen. Doch diese 
wurde dann durch Entfernung des Autors aus der Redaktion entschärft.
Diese Personalpolitik auf unsicherer Grundlage mußte sich innerhalb der engen 
Grenzen bewegen, die die vorherrschenden Rechtsauffassungen zogen. Dies mag 
das Beispiel eines Schreibens des Adelsmarschalls der Deutschen Adelsgenossen­
schaft (DAG) an den preußischen Innenminister beleuchten. Die DAG hatte 
Funktionen einer Patronageorganisation übernommen, wurde aber auch als 
Wohlfahrts verband für verarmte Adelige tätig. Der Adelsmarschall führte nun­
mehr Beschwerde, daß „unserer adeligen Jugend“ wegen ihrer politischen 

den Typ, der nicht durch Leistungen, sondern durch die Parteizugehörigkeit vorwärtskommen will. 
Daß dieser Typus, der für das Berufsbeamtentum geradezu eine Gefahr ist, sich überhaupt 
entwickeln konnte, ist . . . zu einem nicht unerheblichen Teil von dem Berufsbeamtentum selbst 
mitverschuldet. Er wäre nicht hochgekommen, wenn das Berufsbeamtentum sich früher zu der 
Staatsgesinnung bekannt hätte, die die deutsche Republik nun einmal für sich fordern kann und 
muß.“ Erich Zweigert, Der Beamte im neuen Deutschland, in: Volk und Reich der Deutschen, hrsg. 
von Bernhard Harms, II. Bd., Berlin 1929, S. 467 ff.

18 Runge, Politik und Beamtentum, S. 245 ff.
19 Vorgänge GStAB, Rep. 90/478.
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Haltung Schwierigkeiten bei ihren Bemühungen entstünden, „dem Staat in dieser 
Notzeit zu dienen und damit unserer Tradition treu zu bleiben“. Zugleich nahm er 
jedoch im vollen Umfang die politischen Freiheiten des Beamten in Anspruch: 
„Die Weimarer Verfassung gibt jedem Staatsbürger das Recht, an den Schäden 
des derzeitigen Systems Kritik zu üben und auf seine Änderung auf verfassungs­
mäßigem Wege Einfluß zu nehmen20.“ Er berief sich darauf, daß dies nach einer 
Bestimmung in der Satzung der DAG „nur im Rahmen der bestehenden Gesetze 
angestrebt werden darf“. Damit übernahm er nur die Auffassung des Preußischen 
Oberverwaltungsgerichts, das in einem Urteil von großer Tragweite am 17. Okto­
ber 1921 die Klage eines aktiven Mitgliedes der Kommunistischen Partei gegen 
seine disziplinarisch verfügte Entlassung abwies. Danach aber war „eine diszipli­
narische Bestrafung eines Beamten wegen des bloßen Bekenntnisses zu einer 
politischen Partei jedenfalls ausgeschlossen. Ein Dienstvergehen . . . würde ein 
Beamter erst dann begehen, wenn er die Erreichung des auf gewaltsamen Umsturz 
der bestehenden Staatsordnung gerichteten Zieles der Partei, zu der er sich 
bekennt, durch positive Handlungen zu fördern versuchte21“. In der Skala 
zwischen einem Bekenntnis zu einer radikalen Partei und der aktiven Förderung 
umstürzlerischer Handlungen lassen und ließen sich natürlich noch mehrere 
andere Möglichkeiten vorstellen. Doch die herrschende juristische Auffassung traf 
eine „scharfe Unterscheidung zwischen ,bloßem Bekenntnis* und ,positiven 
Handlungen*22“, wobei das erste recht weit, das zweite enger verstanden wurde. 
Innerhalb des Bannkreises dieser Entscheidungen und Auffassungen blieb dann 
auch der Schwerpunkt aller Erörterungen der folgenden Jahre, die geführt 
wurden, um die Zuverlässigkeit der Administration gegen radikale politische 
Einflüsse abzusichern.
Die Gegebenheiten selbst aber unterlagen gegenüber den Verhältnissen der späten 
zwanziger Jahre alsbald einem raschen Wandel. Schon vor dem Volksbegehren 
und der Agitation der radikalen Parteien der Rechten wie der Linken gegen den 
Young-Plan23 gingen dem preußischen Innenminister alarmierende Meldungen 
über die lokale oder regionale Radikalisierung der Beamtenschaft zu, in denen sich 
der völlige Fehlschlag der bis dahin verfolgten Beamtenpolitik abzuzeichnen 
schien. Auch wenn man die Glaubwürdigkeit einiger Berichte, die schon die

20 Abschrift des Schreibens vom 15. Februar 1930 GStAB, Rep. 90/478.
21 Entscheidungen des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, 77. Bd., S. 495. Ähnlich in einer 

Entscheidung vom 17. Januar 1924 (ebenfalls gegen einen kommunistischen Beamten): „Die . . . 
Freiheit der politischen Gesinnung enthält auch gegenüber verfassungswidrigen Zielen oder Mitteln 
keine Einschränkung. Auf der anderen Seite ist dann festzuhalten, daß die unmittelbare Beteiligung 
an Handlungen, die politische Parteiziele auf ungesetzlichem Wege zu verwirklichen suchen, mit 
der Bekleidung eines öffentlichen Amtes unvereinbar ist. Zwischen diesen beiden Formen der 
Gesinnungsäußerung sind zahlreiche Stufen politischer Betätigung denkbar, die über das bloße 
Bekenntnis zu einer Partei hinausgehen, ohne eine unmittelbare Teilnahme an gesetzwidrigen 
Handlungen darzustellen, vom Beitritte zur Partei und der üblichen Beitragszahlung bis zur 
agitatorischen Wirksamkeit und leitenden Parteistellung.“ Entscheidungen OVG, 78. Bd., S. 455.

22 Im Ergebnis zustimmend Poetzsch-Heffter, Reichsverfassung, S. 438 f.; Gerhard Anschütz, Die 
Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919. Ein Kommentar für Wissenschaft und 
Praxis, 14. Aufl. Berlin 1933 (ND Bad Homburg/Berlin/Zürich 1968), S. 604 f., zahlreiche 
Literaturangaben dort S. 602.

23 Vgl. Gerhard Schulz, Aufstieg des Nationalsozialismus. Krise und Revolution in Deutschland, 
Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1975, S. 455-464.
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Gefahr einer Bedrohung des Staates durch eine überwiegend aus der Beamten­
schaft rekrutierten Bewegung an die Wand malten24, kritisch veranschlagen 
möchte, lassen sich doch Momente starker Beunruhigung nicht ausschließen. Der 
Verlauf von Volksbegehren und Volksentscheid gegen den Young-Plan bestätigte 
dann manche Befürchtungen, so daß unter dem Eindruck dieser neuen Erfahrun­
gen eine verstärkte Absicherung gegen radikale Betätigungen vertretbar erschien. 
Im Gefolge der heftigen Attacken gegen Politik und Politiker der Republik war für 
die Regierungen des Reiches wie der Länder ein neues gewichtiges Problem 
dadurch entstanden, daß nun deutliche Anzeichen für einen wachsenden Einfluß 
radikaler Tendenzen auf große Teile der Beamtenschaft sprachen, die die 
Politisierung durch die Regierungsparteien gar nicht erfaßt hatte.
Im November 1929 beriet das Preußische Staatsministerium darüber, ob Beamte 
und Angestellte des öffentlichen Dienstes, die der nationalsozialistischen Partei 
angehörten, dies noch mit ihren Amtspflichten vereinbaren könnten und wie sie 
künftig zu behandeln seien. Das juristische, allerdings nicht das politische 
Problem, das sich stellte, ähnelte dem des Verbots des Roten Frontkämpferbun­
des, das die deutschnationalen Reichsinnenminister Schiele und v. Keudell seit 
1925 wiederholt verlangt, dem sich die Länder jedoch längere Zeit widersetzt 
hatten. Der preußische Innenminister Grzesinski hatte die Gesichtspunkte der 
Zweckmäßigkeit und der politischen Parität angeführt, die eine Gleichbehandlung 
mehrerer Rechtsorganisationen verlangt hätte, ehe er sich dann unter dem 
unmittelbaren Eindruck von Vorgängen im Frühjahr 1929 zum Verbot entschloß25. 
Jetzt gab es keinen Roten Frontkämpferbund, stand aber ein weit größerer Einfluß 
radikaler Tendenzen auf die Beamtenschaft zur Diskussion.
Reichsinnenminister Severing unternahm Anfang Januar 1930 einen weiteren 
Schritt, indem er nach der Absichtserklärung des Preußischen Staatsministeriums 
vom November 1929 vorschlug, durch reichsrechtliche Regelung Angehörige von 
Parteien und Organisationen, die offen das Regierungssystem mit Gewalt beseiti­
gen wollten, nicht mehr als Beamte einzustellen, bereits ernannte Beamte nicht 
mehr zu befördern oder, soweit dies noch nicht geschehen, nicht mehr zu 
bestätigen26. Dies war auf die NSDAP wie auf die KPD gemünzt, so daß nun die 

24 So übermittelte der Regierungspräsident in Magdeburg einen Bericht des dortigen Polizeipräsiden­
ten Dr. Menzel vom 21. Februar 1929 über die Beteiligung von Beamten an Veranstaltungen 
radikalen Gepräges. ,,Es fällt auf, daß während der letzten Monate in zunehmendem Maße sich 
Beamte und zwar insbesondere solche der Justiz-, Finanz- und der Eisenbahnverwaltung an 
Veranstaltungen rechtsradikaler Organisationen beteiligen. Die Teilnehmer an den Versammlun­
gen z.B. der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei rekrutieren sich zu etwa 80% aus 
diesen Beamtenkreisen; die Beteiligungsquote der übrigen Bevölkerungsschichten ist demgegen­
über äußerst gering ... Es besteht keinerlei Grund, diese Beamten anders zu behandeln, als wenn 
sie die kommunistische Partei oder den Roten Frontkämpferbund förderten.“ Abschrift für den 
Preußischen Ministerpräsidenten GStAB, Rep. 90/478. Ein Bild von der Aversion der Beamten 
gegen „Parteipolitik“, die letztlich jedoch den Staat traf, vermittelt ein späterer ausführlicher 
Bericht des Landrates des Kreises Anklam (v. Philippsborn), 18. Dezember 1929; GStAB, Rep. 84a/ 
3147, größtenteils abgedruckt bei Runge, Politik und Beamtentum, S. 267-272.

25 Schuster, Der Rote Frontkämpferbund, S. 197 ff., 208 ff., 214—225.
26 Nr. 1. Dem war eine Entscheidung des Staatsgerichtshofes des Deutschen Reiches im Zusammen­

hang mit dem Volksbegehren vorausgegangen: „Die im Artikel 130 Abs. 2 der Reichsverfassung 
den Beamten gewährleistete Freiheit ihrer politischen Gesinnung umfaßt das Recht, sich bei einem 
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grundsätzliche Gleichbehandlung von Kommunisten und Nationalsozialisten in 
Aussicht stand, wie sie Grzesinski schon gefordert hatte, die auch der Zugangs­
sperre zur Reichswehr zugrunde lag und in der allgemeinen politischen Orientie­
rungslinie des Reichswehrministers begründet wurde. Angesichts einer Jahre 
hindurch fortgesetzt verschärften Agitation Hitlers und der NSDAP gegen 
Reichswehrführung und Reichswehrminister Groener27 konnte dies als Mittel der 
Selbstbehauptung und Gegenwehr gelten. Durch die Aufdeckung geheimer 
Zellenbildung in der Reichswehr, um die sich Ulmer Offiziere im Einverständnis 
mit der Münchener Leitung der NSDAP bemühten28, schienen die größten 
Befürchtungen hinsichtlich der Gefahren, die von der NSDAP drohten, vollauf 
bestätigt.
Doch eben dieser Bewertung stellte sich eine Reihe nationalsozialistischer 
Wortführer mit der beharrlich festgehaltenen Behauptung entgegen, wie sie der 
Vorsitzende der Reichstagsfraktion, Frick, ausdrückte: die NSDAP strebe „aller­
dings eine vollkomene Umwälzung des heutigen Staates, selbstverständlich aber 
auf legalem Wege“ an29. Derartige Behauptungen wären nur gerechtfertigt 
gewesen, wenn die Voraussetzung zutraf, daß radikalen und extremistischen 
Polemiken der Parteiorgane keine für die NSDAP charakteristische, jedenfalls 
keine zur Beurteilung politischer und staatsrechtlicher Art geeignete Bedeutung 
zukam. Innerhalb dieser im Gegenzug gegen die Beurteilung durch die preußische 
Regierung, den Reichsinnenminister und den Reichswehrminister herausgearbei­
teten Selbstschutzthese vom „legalen Weg“ der NSDAP kommt dann schließlich 
der beeideten Erklärung Hitlers vor dem Reichsgericht im Hochverratsprozeß 
gegen die Ulmer Reichswehroffiziere am 25. September 1930 nur die abschlie­
ßende Bedeutung zu, daß Hitler die Legalitätserklärung auch für seine Person 
übernahm und mit dem Gewicht seiner Autorität als Parteiführer zur parteiamtlich 
verbindlichen stempelte30. Für die immerhin beträchtlichen, letztlich gravierenden 
Abweichungen von dieser Linie schob er nachträglich vor der Öffentlichkeit jenen 
Teilen seiner Bewegung die Schuld zu, die sich inzwischen von ihm getrennt 
hatten.

zugelassenen Volksbegehren ohne Rücksicht auf dessen Inhalt einzutragen und beim Volksent­
scheid abzustitnmen.“ Entscheidung vom 19. Dezember 1929. Die Rechtsprechung des Staatsge­
richtshofs für das Deutsche Reich . . ., hrsg. von Hans-Heinrich Lammers und Walter Simons, Bd. 
II, Berlin 1930, S. 81.

27 Vgl. Gerhard Schulz, Aufstieg des Nationalsozialismus, S. 506-510; Thilo Vogelsang, Reichswehr, 
Staat und NSDAP. Beiträge zur deutschen Geschichte 1930-1932 (Quellen und Darstellungen zur 
Zeitgeschichte, 11), Stuttgart 1962, S. 59-62; Otto-Ernst Schüddekopf, Heer und Republik. Quellen 
zur Politik der Reichswehrführung 1918-1933, Hannover/Frankfurt a.M. 1955, S. 287 ff.

28 Peter Bucher, Der Reichswehrprozeß. Der Hochverrat der Ulmer Reichswehroffiziere 1929/30 
(Wehrwissenschaftliche Forschungen, Abtlg. Militärgeschichtliche Studien, 4), Boppard 1967; die 
Erinnerungen eines der Hauptbeteiligten, Richard Scheringer, Das große Los unter Soldaten, 
Bauern und Rebellen, mit einem Vorwort von Ernst v. Salomon, Hamburg 1959, S. 198 ff.

29 Schriftliche Erklärung des Reichstagsabgeordneten Dr. Frick für das Reichsministerium des Innern 
vom 13. März 1928, zitiert im Bericht Nr. 771/1929 der Nachrichtensammelstelle; BA, R 134/90.

30 Bucher, Reichswehrprozeß, S. 129 f., 257-280; Erinnerungen und Dokumente von Joh. Victor Bredt 
1914 bis 1933, bearb. von Martin Schumacher (Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und 
der politischen Parteien, Dritte Reihe, 1), Düsseldorf 1970, S. 250 ff.; Schulz, Aufstieg des 
Nationalsozialismus, S. 590-598.
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V.

Der Nationalsozialismus in der ersten Phase der Brüning-Zeit

Die vorgelegten Akten vergegenwärtigen die Abfolge wechselnder Maßnahmen in 
dem entscheidenden Zeitraum vom Beginn des Jahres 1930 bis zum Juni 1932, in 
den die Regierungszeit der beiden Kabinette des Reichskanzlers Heinrich Brüning 
fällt. In der zwei Jahre und zwei Monate währenden Amtsperiode Brünings wurde 
neben anderen schicksalsschweren Ereignissen in zunehmendem Maße der rasche 
Aufschwung der NSDAP zum dominierenden innerpolitischen Moment. Bei der 
Neuwahl des vorzeitig aufgelösten Reichstags am 14. September 1930 wurde sie 
zur zweitstärksten Partei, nächst der SPD, während sie noch zwei Jahre zuvor mit 
zwölf Mandaten als kleine Splittergruppe abgeschnitten hatte. Allerdings konnte 
sie in der Öffentlichkeit durch ihre radikalen Agitationen und Demonstrationen, 
während der Kampagne gegen den Young-Plan im Verein mit Stahlhelm und 
DNVP, schon unverhältnismäßig große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. In der 
preußischen Landtagswahl im April 1932 und dann in der Reichstagswahl am 
31. Juli 1932 vermochte sich die NSDAP schließlich als stärkste Partei durchzu­
setzen. In den großen Wahlschlachten dieser Phase, die von den zerrüttenden 
Folgen der großen Wirtschaftskrise und der in ihr verfolgten Wirtschaftspolitik 
beherrscht war, führten Propaganda und Organisationen der NSDAP den politi­
schen Kampf zielbewußt bis zum äußersten und in Permanenz, so daß sich an der 
progressiven Destruktion des politischen Systems wie an einem Modell die 
Wirkungen einer Massenstrategie des Extremismus studieren lassen.
Im Zusammenhang mit dem umstrittenen Charakter der nationalsozialistischen 
Bewegung stellte dies die Regierungen des Reiches wie der Länder und die 
zuständigen Polizeibehörden vor Probleme, die im Grunde die Existenzfrage der 
Republik aufwarfen. In mehrfachem Wechsel von defensiven zu offensiven 
Maßnahmen und schließlich mit wechselnden Konzepten des Tolerierens auf 
längere Sicht kristallisierte sich jedoch eine einheitliche und schlüssige Entschei­
dung nicht heraus.
So unbestritten die extremistische antiparlamentarische Haltung der Nationalso­
zialisten auch war und erkannt wurde, neben der radikal antijüdischen Einstellung 
das eindeutige Merkmal der Bewegung, so wenig erwies sich dies als ausreichend, 
um in genügendem Umfang wirksame Gegenkräfte - von Reich und Ländern - in 
Bewegung zu setzen. Dies läßt sich einmal wohl darauf zurückführen, daß vage 
Überzeugungen vom transitorischen Charakter der Republik, in einem freilich 
schwer bestimmbaren Ausmaße, verbreitet blieben und bis zu einem gewissen 
Grade toleriert wurden, zum anderen aber auch darauf, daß selbst unter 
denjenigen, die sich im Prinzip für die Verfassung von Weimar einsetzten, die 
Auffassungen über die historische Bedeutung und den politischen Rang der 
Parlamentsrechte wie des Parteienstaates unzulänglich geklärt waren, kontrovers 
blieben und wechselnden Interpretationen unterlagen31. Zentrale politische Begrif­
fe wie Parlament und Demokratie erhielten, weitab von einem allgemeinen 

31 Einige Zeugnisse bei Bracher, Auflösung, S. 37-47; Schulz, Aufstieg des Nationalsozialismus, 
S. 243-248.
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Konsensus, uneinheitliche und ungesicherte Inhalte und konnten leicht zu 
Angriffspunkten subversiver Polemiken werden. Die folgenreichste und am Ende 
zerstörende Paradoxie, die weder die Väter der Reichsverfassung von 1919 geahnt 
noch die Staats- und Verfassungstheoretiker der Zeit vorausgesehen hatten, kam 
schließlich darin zum Vorschein, daß sich die NSDAP in dem Zeitraum, von dem 
hier gehandelt wird, als eine politische Kraft erwies, die, unbeeinträchtigt durch 
ihre dezidiert antiparlamentarische Haltung, auf dem Wege über das demokrati­
sche Wahlrecht der Weimarer Republik innerhalb der Parlamente zur stärksten 
Partei aufsteigen und schließlich auch von innen her das parlamentarische System 
aus den Angeln heben konnte. Eine Reihe der vorgelegten Aktenstücke belegt 
verwirrende und defizitäre Reaktionen auf diesen bestürzenden Vorgang. Die 
Zufälligkeiten der fortschreitenden Zersplitterung der politischen Parteien und 
ihrer parlamentarischen Repräsentationen spielten zudem den nationalsozialisti­
schen Fraktionen in einigen Ländern schon Jahre vor ihrem besten Reichstags­
wahlergebnis eine Rolle zu, die dem Zünglein an der Waage entsprach, zuerst in 
Thüringen, dann in Braunschweig.
Anfang 1930 kam es zur Beteiligung der Nationalsozialisten an der Regierung in 
Thüringen, wo als einer der prominentesten Nationalsozialisten der Vorsitzende 
der Reichstagsfraktion, Wilhelm Frick, ein ehemaliger höherer bayerischer 
Beamter, der schon in den frühen zwanziger Jahren bei der Münchener Polizei für 
die NSDAP eintrat32, zwei wichtige Landesministerien übernahm. Das thüringi­
sche Beispiel lieferte dann den ersten Anhalt zur Beurteilung nationalsozialisti­
scher Verwaltung. Von Hitler wurde sie bereits, wie wir wissen, als Vorbereitung 
auf eine spätere Praxis von größerer Tragweite verstanden33, so daß dem Konflikt, 
der hieraus entstand, auch schon eine Vorbedeutung im Lichte der Konfrontation 
der nächsten Jahre innewohnt.
Die in ihrem Wortlaut im Grunde freilich begrenzten und bedingten Loyalitäts­
beteuerungen nationalsozialistischer Führer standen tatsächlich in eklatantem 
Widerspruch zu den in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Tätigkeiten und dem 
terroristischen Grundzug planmäßig vollführter Operationen34 von Mitgliedern, 
Gruppen und Unterorganisationen der NSDAP vor allem in einigen großen 
Städten. Nach geltendem Recht mußte die Polizei einschreiten. Daß sich die 
NSDAP, im Vordergrund vor allem die quasimilitärische Unterorganisation SA, an 
Überfällen, Gewaltanschlägen, Prügeleien, Saal- und Straßenkämpfen beteiligte 
und sie häufig durch provozierende Demonstrationen und aggressive Parolen 
auslöste, wurde als eindeutig geklärter Tatbestand in Denkschriften sowohl des 

32 Frick leitete als Oberamtmann zeitweilig die politische Polizei bei der Polizeidirektion München.
Nach dem Hitler-Putsch vom 9. November 1923 wurde er vom Münchener Volksgerichtshof 1924 
wegen Beihilfe zu einem Verbrechen des Hochverrats zu einem Jahr und drei Monaten Festungshaft 
verurteilt, die er jedoch nicht antrat. In der thüringischen Koalitionsregierung Baum übernahm 
Frick am 23. Januar 1930 das Ministerium des Innern und das der Volksbildung. Von diesen Ämtern 
trat er am 1. April 1931 zurück, nachdem der Landtag einen Mißtrauensantrag gegen ihn 
angenommen hatte. Neue Deutsche Biographie, V Bd., S. 432 f.

33 Dokumentation von Fritz Dickmann, Die Regierungsbildung in Thüringen als Modell der Machter­
greifung, in: Vierteljahrshefte f. Zeitgesch., 14. Jg. (1966), S. 461 ff.

34 Beispiele in der Dokumentation von Martin Broszat, Die Anfänge der Berliner NSDAP 1926/27, in: 
Vierteljahrshefte f. Zeitgesch., 8. Jg. (1960), S. 84-118; Schulz, Aufstieg des Nationalsozialismus, 
S. 409-413.
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Reichsinnenministers als auch der Nachrichtensammelstelle Ende 1929 hervorge­
hoben35. Die letzte gelangte zu dem Schluß, daß sich ,,in ständigem Maße . . . die 
fanatisierten Anhänger der NSDAP dort, wo sie in der Überzahl waren, terroristi­
scher und brutaler Kampfmittel bedienen. Die Erweckung der überaus hohen, ja 
verbrecherischen Instinkte ließ die Nationalsozialisten in reicher Fülle Gewalttä­
tigkeiten gegen Personen und Sachen, leichte und schwere Körperverletzungen 
und solche mit tödlichem Ausgange begehen.“ Diese Beurteilung beschränkte sich 
noch auf die polizeilichen Tatbestände, die allerdings die Bewegung deutlich 
charakterisierten. Im Grundsätzlichen drückte dies ein Erlaß des Reichswehrmini­
sters vom 22. Januar 1930 aus, der die Nationalsozialisten den Kommunisten mit 
der Begründung gleichstellte: „Auch sie wollen die gewaltsame Zerschlagung des 
heutigen Staates und die Diktatur ihrer Partei. Sie unterscheiden sich von den 
Kommunisten nur durch die nationale Grundlage, auf der sie fußen36.“ An dieser 
Beurteilung ist allerdings nicht nur die Gleichsetzung, sondern auch die Art des in 
dem Erlaß angeführten Materials von Interesse, das diesen Urteilsmodus begrün­
dete. Eine Prüfung ergibt, daß jene Quellen bevorzugt herangezogen wurden, die 
aus nationalrevolutionären Kreisen herrührten und nur zeitweilig oder nur 
teilweise zum Nationalsozialismus in inniger Verbindung standen, aber die These 
von einer Verwandtschaft oder gar einem Bündnis mit dem stets bekämpften 
Kommunismus oder Bolschewismus erhärten konnten.
Hieraus hatte zuerst das Land Hessen für den Großraum des (preußischen) 
Frankfurt eine Konsequenz gezogen und unter Berufung auf Art. 123 Abs. 2 der 
Reichsverfassung in Verbindung mit einer einschlägigen Bestimmung des Reichs­
vereinsgesetzes von 1908 bis auf weiteres alle öffentlichen Kundgebungen, 
Umzüge, Märsche und Versammlungen unter freiem Himmel oder in geschlosse­
nen Räumen verboten, die von Mitgliedern der NSDAP, Ortsgruppe Frankfurt 
a. M. „in Bundeskleidung veranstaltet“ wurden37. Diese Maßnahme kam einem 
regionalen Uniformverbot in der Unruhezone Frankfurt nahe. Außerdem versuchte 
die hessische Polizei, uniformierte Nationalsozialisten durch häufige Durchsu­
chungen regelmäßig unter Kontrolle zu halten und einzuschüchtern. Dies gewährte 
aber nur einen unzulänglichen und ungewissen Schutz der Bevölkerung vor 
nationalsozialistischen Übergriffen, der sich kaum auf die Dauer in dieser Form 
beibehalten ließ und insofern schon grundsätzliche Regelungen nahelegte. In 
Preußen erging noch in der Amtszeit des Innenministers Grzesinski, am 16. Januar 
1930, ein allgemeines Verbot öffentlicher politischer Versammlungen und Demon­
strationen unter freiem Himmel38.
Inzwischen hatten offenbar verfrüht verbreitete Nachrichten über erste personal­
politische Maßnahmen des nationalsozialistischen Innenministers in Thüringen im 
Bereiche der Landespolizei zu einem Widerspruch des Reichsinnnenministeriums 
geführt, das jedoch nach der verfassungsrechtlichen Lage keine Einflußmöglich­

35 Denkschrift des Reichsinnenministers Severing, abgedruckt bei Gotthard Jasper, Zur innerpoliti­
schen Lage in Deutschland im Herbst 1929, in: Vierteljahrshefte f. Zeitgesch. 8. Jg. (1960), S. 
281-289. Bericht 696/1929 der Nachrichtensammelstelle vom November 1929, BA, R 134/90.

36 Nr. 2.
37 Vgl. Nr. 6, Mitteilung des hessischen Vertreters.
38 MBliV 1930, Sp. 55.
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keit besaß. Reichsinnenminister Severing konnte nur indirekt eingreifen, tat dies 
jedoch mit großer Entschiedenheit, indem er die Polizeikostenzuschüsse des 
Reiches für das Land Thüringen sperrte, sich aber nach sofortigem Einspruch des 
thüringischen Ministerpräsidenten auf Verhandlungen einließ. Severings Amts­
nachfolger Wirth zeigte dann zunächst Neigung, dem erneuten Drängen des 
Ministerpräsidenten nachzugeben. Doch neben der Richtigstellung einer vorzeiti­
gen Meldung erreichte er von der thüringischen Regierung kein Nachgeben in 
ihrer grundsätzlichen Einstellung, „daß es . . . auf der einen Seite wohl nicht 
angängig sein kann, Angehörige der NSDAP bei der Besetzung von Ämtern 
grundsätzlich auszuschließen, während auf der anderen Seite, wie es jetzt in 
Thüringen der Fall ist, der oberste Leiter des Polizeiwesens, der Minister des 
Innern, dieser Partei angehört . . ,39“.
Frick selbst dachte nicht daran, von seinen personalpolitischen Plänen Abstand zu 
nehmen. Schon kurz danach wurden die Ämter der Polizeidirektoren in Weimar 
und Gera bekannten Nationalsozialisten übertragen. Die thüringische Regierung 
wähnte sich durch die Vereinbarungen über Polizeikostenzuschüsse für die 
Zukunft nicht gebunden und beschritt später sogar den Weg der Klage vor dem 
Staatsgerichtshof des Deutschen Reiches. Mit Nachdruck wies Wirth den 
thüringischen Ministerpräsidenten darauf hin, daß sein Ministerium „ständig den 
Standpunkt vertreten“ habe, der den Entscheidungen des Preußischen Oberver­
waltungsgerichts und bedeutender Kommentatoren der Reichsverfassung ent­
sprach, „daß ein Beamter sich zu einer staatsfeindlichen Partei,bekennen* könne, 
aber nicht in diesem Sinne sich .betätigen* dürfe40“. Bei dieser Gelegenheit 
verwies Wirth auf einen Erlaß des preußischen Innenministers Grzesinski vom 
31. Januar 193041, der allerdings seiner besonderen Eigenart wegen Aufmerksam­
keit verdient.
Dieser Erlaß trug den Besorgnissen über die Auswirkungen radikaler Entwicklun­
gen in einigen Städten und Gemeinden Rechnung und bezog sich auf Kommunal­
beamte. Er ordnete an, daß „Anhängern“ - also nicht nur Mitgliedern - „der 
Kommunistischen und Nationalsozialistischen Partei“ die Bestätigung als leitende 
Kommunalbeamte (Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete, Kreisdepu­
tierte, Amtsvorsteher, deren Stellvertreter und Gemeindevorsteher) „ausnahmslos 
zu versagen“ sei. Die Bestätigung in anderen, besoldeten wie unbesoldeten, 
kommunalen Ämtern durfte zwar in Einzelfällen noch erfolgen, aber nur unter 
bestimmten Voraussetzungen und nach einer Erklärung des zu Bestätigenden, 
seine Amtspflichten „unabhängig von Parteiinstruktionen“ zu erfüllen. Eine 
Begründung enthielt der Erlaß nicht, in einem zweiten Abschnitt lediglich einen 
indirekten, wenn auch sehr knappen Hinweis; für „Angehörige anderer staats­
feindlicher Organisationen“ sollte dasselbe gelten. Das Wort „anderer“ unterstell­
te, daß NSDAP wie KPD in erster Linie hierzu zählten. Eine solche Feststellung 

39 Schriftwechsel Severing - Baum - Wirth in Auszügen, abgedruckt von Otto Koellreutter, Der 
Konflikt Reich - Thüringen in der Frage der Polizeikostenzuschüsse, in: Archiv des öffentlichen 
Rechts, N. F., 20 Bd. (1931), S. 68—102; Wippermann, Deutscher Geschichtskalender, hrsg. von 
Friedrich Purlitz. Inland 1930, Leipzig 1931, bes. S. 296-301.

40 Nr. 8a
41 Nr. 3.
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wurde zwar gar nicht getroffen, sogar umgangen, denn sie hätte wohl getroffen 
werden müssen; aber sie wurde kurzerhand als selbstverständlich vorausgesetzt.

An diesem Erlaß fiel nicht nur die engste denkbare Verbindung der Namen beider 
radikalen Parteien auf, die eine im korrekten Juristendeutsch kaum noch zulässige 
sprachliche Vereinfachung erzeugte. Die durch Hervorhebung in der amtlichen 
Veröffentlichung auffällig herausgestellte indirekte Begründung und schließlich 
der Schlußsatz des Erlasses, der die Einlegung der Rechtsmittel im Falle eines 
Widerstandes der Beschlußbehörde anordnete, also Konflikte mit den zuständigen 
Körperschaften der kommunalen Selbstverwaltung voraussah und sogar riskierte, 
lassen die Maßnahme teils als Experiment erscheinen, die die politische Tragfähig­
keit des Rechts- und Justizsystems erprobte, um den schwer zu qualifizierenden 
Taktiken und Strategien der NSDAP zu begegnen, teils als Kampferklärung in 
rechtsförmiger Gestalt an die Adresse politisch schwankender kommunaler 
Beschlußkörperschaften. Sie entsprach der Lage, die infolge der Radikalisierung 
und nationalsozialistischen Unterwanderung der Landvolkbewegung in Schleswig- 
Holstein entstanden war, wo es die ersten nationalsozialistischen Einbrüche in die 
Kommunalverwaltungen gab und die „Bonzen“ (dieser Ausdruck wurde Mode) der 
führenden Regierungspartei am stärksten bedrohte.
Der Reichsinnenminister zog mithin ein doch wohl wegen seines Hintergrundes 
ungeeignetes preußisches Beispiel heran, das zwar die intensive Zusammenarbeit 
der zuständigen Referenten der Ministerien belegen dürfte, aber doch zur Klärung 
der Rechtslage im Rechtsstaat noch nichts beitrug. Wirth ließ aber auch noch 
offen, ob er die angedeutete Auffassung des preußischen Innenministeriums, daß 
die NSDAP zu den „staatsfeindlichen Organisationen“ zähle, für zutreffend hielt. 
In den voneinander abweichenden Versionen stellte sich aber nun das Problem, 
das während der nächsten Monate unter den beteiligten Instanzen eingehend 
erörtert, jedoch keiner schlüssigen Lösung zugeführt wurde. Jedenfalls kann man 
in der Haltung Wirths, von der Zurechtweisung des thüringischen Ministerpräsi­
denten einmal abgesehen, ebensowenig eine Entscheidung im Hinblick auf die 
doppeldeutigen Erklärungen nationalsozialistischer Wortführer erblicken wie in 
dem preußischen Erlaß vom 31. Januar. Auch das Geltendmachen „schwerer 
Bedenken“ gegen die Einstellung von Nationalsozialisten in die Polizei „mit 
Rücksicht auf die besonderen Pflichten“ konnte noch nicht als definitive 
Entscheidung aufgefaßt werden. Der in diesen Angelegenheiten überhaupt nicht 
herangezogene oder befragte nationalsozialistische Innenminister Frick fand 
sogleich das Gegenargument: „Ein Beweis dafür, daß die Nationalsozialisten die 
Reichsverfassung gewaltsam stürzen wollten, könne nicht erbracht werden.“ Er 
verleugnete gar nicht seine und seiner Parteifreunde Gesinnung und trieb einfach 
das politische Paradoxon auf die Spitze: „Der Kampf der Nationalsozialisten gelte 
dem heutigen System, das sich eines Tages doch von selbst erledigen werde. Es 
sei ein unhaltbarer Zustand, daß man Polizeibeamten verbiete, Nationalsozialisten 
zu sein, wenn man auf Grund der Reichsverfassung dulde, daß ein Nationalsozia­
list Länderminister werde42.“
Es wäre der politischen Situation ebensowenig wie der Frage nach der Verteidi­
gungsfähigkeit des Verfassungsstaates angemessen, wenn man sich damit be-

12 Frick vor dem thüringischen Landtag am 16. Mai 1930. Vgl. Nr. 8a, Anm. 11.
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gnügte, die Widerspruche in den nationalsozialistischen Erklärungen nur als Spiel 
mit Worten abtun zu wollen. Während in der Öffentlichkeit der Zustand als 
problematisch empfunden wurde und Unsicherheit sich ausbreitete, so daß 
eindeutige klärende Worte geboten schienen, blieb die Situation staatsrechtlich 
heikel. Denn die im idealistischen liberalen Geiste geschaffene Reichsverfassung 
ließ eine Einschränkung einzelner Rechte, die sie begründete, wie die Kommen­
tatoren stets hervorhoben, nur in bestimmten Fällen zu. Infolgedessen bedurfte es 
stets schlüssiger und der richterlichen Prüfung standhaltender Nachweise von 
besonderen Anstalten oder Umständen, die eine Gefährdung der Sicherheit und 
öffentlichen Ordnung ergaben. Erst dies rechtfertigte eine Einschränkung der 
Vereins- oder Versammlungsfreiheit durch polizeiliche Maßnahmen. Die Presse­
freiheit war vor polizeilichen Eingriffen noch stärker geschützt. Doch den 
politischen Anordnungen eines nationalsozialistischen Ministers stand das Rechts­
system der Weimarer Republik schlechterdings unvorbereitet und zunächst 
nahezu völlig schutzlos gegenüber.
Die Schwierigkeiten, die einem Versuch im Wege standen, kaum schon deutlich 
ausgeprägte politische Absichten in rechtlich fundierte Regelungen und Entschei­
dungen umzusetzen, spiegeln sich auch in der offenkundigen Rechtsverlegenheit 
des preußischen Innenministeriums unter dem Eindruck der Spruchpraxis wie 
der entschieden liberalen Auslegung der subjektiven beamtenrechtlichen Normen. 
Der Versuch unter Minister Waentig, durch eine Maßnahme allein die NSDAP zu 
treffen und von einer Gleichbehandlung aller radikalen politischen Organisationen 
abzusehen, führt sie anschaulich vor Augen. Am 11. Juni 1930 wurde „das 
öffentliche Tragen der sogenannten Parteiuniform der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei einschließlich ihrer Unter-, Hilfs- und Nebenorganisatio­
nen“ für das ganze Land verboten43 und dies wieder ohne weitere Begründung auf 
die berühmte Generalermächtigung der „Polizey“ nach dem Preußischen Allge­
meinen Landrecht von 1794 gestützt. Dieser Rückgriff auf das Allgemeine 
Landrecht war zwar im preußischen Innenministerium während der Notverord­
nungszeit der Reichsregierung nicht einmalig; das änderte aber nichts an seiner 
Fragwürdigkeit433. Mit Hilfe einer älteren Rechtsquelle, deren allgemein anerkann­

43 Nr. 9.
43a Das Problem, das sich hier verbirgt, ist das der vorkonstitutionellen Identität von Aufgabe (der 

Verwaltung), Zuständigkeit und Handlungslegitimation, das der liberale Verfassungsstaat anders 
lösen muß als der Staat des aufgeklärten Absolutismus. Walter Jellinek hat dies an einem 
lehrreichen Beispiel erklärt, dessen Einfachheit zugleich ein Licht auf die absehbaren Komplikatio­
nen im modernen Verfassungsstaat wirft. ,,Nehmen wir an, daß beim Schwimmunterricht ein Kind 
ertrunken ist und die Polizeibehörde denkt daran, dem Schwimmlehrer die Möglichkeit zu 
entziehen, weiter Schwimmunterricht zu erteilen. Sie wird daher Augenzeugen vorladen, und nun 
entsteht die [deutsche] Frage: Muß der Vorgeladene der Ladung Folge leisten oder nicht? In den 
Gesetzen, namentlich in der Polizeiklausel des preußischen Allgemeinen Landrechts, steht nichts 
darüber; aber die Rechtsprechung sagt so: Die Polizei hat die Aufgabe, für die öffentliche Ordnung, 
Ruhe und Sicherheit zu sorgen; infolgedessen muß sie auch die Möglichkeit haben, eine solche 
Vorladung ergehen zu lassen, und infolgedessen hat sie auch die Zuständigkeit hierzu. Mit anderen 
Worten: In der Praxis wird ohne weiteres aus einer Aufgabe auf eine Zuständigkeit geschlossen, 
und in der Tat ist das die rein juristische Betrachtung der Angelegenheit.“ Walter Jellinek, Die 
Wandlungen in den Aufgaben und im Zuständigkeitsverhältnis von Reich und Ländern von der 
Reichsgründung bis zum Jahre 1919, in: Recht und Staat im Neuen Deutschland, hrsg. von 
Bernhard Harms, I. Bd., Berlin 1929, S. 127 f. Nur waren eben sowohl die Aufgaben als auch die
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te Geltung kaum vorausgesetzt werden konnte, wurden die weitaus liberaleren 
Bestimmungen des aus einer jüngeren Rechtsschicht stammenden Verfassungs­
rechts umgangen, die allerdings die wirksame Bekämpfung politischer Gefährdun­
gen nach verbreiteter Auffassung nicht zuzulassen schienen. Der Erlaß blieb 
indessen nicht lange in Kraft und bedeutete wohl nicht mehr als eine drastische 
Warnung in entschiedener Form; allerdings liegt in den Akten ein Beleg für diese 
Annahme nicht vor.
An der unverhältnismäßig raschen Ausbreitung der NSDAP mitsamt ihren 
Unterorganisationen, vor allem der SA konnte man jetzt aber nicht mehr zweifeln. 
Sie wurde deutlich erkannt und auf der Nachrichtenkonferenz in Berlin am 28. und 
29. April 1930 zwischen den Vertretern der Innenministerien auch schon einge­
hend erörtert44. Ministerialrat Schönner wollte es nicht mehr bei Beobachtungen 
bewenden lassen, sondern „alle nach dem Gesetz zulässigen Mittel“ anwenden, 
„um den Auswüchsen der nationalsozialistischen Propaganda entgegenzutreten“, 
aber auch die staatstreuen Parteien auffordern, es in ihrer eigenen Propagandatä­
tigkeit der NSDAP „gleichzutun“. Besonders wirksam erschien die nationalsozia­
listische Agitation in der Jugend, vor allem unter den Schülern, so daß nach 
Auffassung Menzels auch die Kultusministerien der Länder sich die nachhaltige 
Bekämpfung des Nationalsozialismus angelegen sein lassen sollten. Wenn es 
offenbar aber auch keine Meinungsverschiedenheiten gab über die Zweideutigkeit 
und eklatanten Widersprüchlichkeiten nationalsozialistischer Bekundungen, die 
sich einerseits auf Rechtsstandpunkte beriefen, anderseits Drohungen enthielten 
und häufig genug eine nachgerade hemmungslose Hetze gegen die Republik 
betrieben, so schien doch im Hinblick auf das Problem der rechtlichen Handhabe 
keine Klärung in Aussicht. Die Möglichkeiten des Republikschutzgesetzes wurden 
auch in seiner jüngsten Fassung noch als ausreichende Handhaben betrachtet. 
Noch herrschte die Überzeugung vom vorübergehenden Erfolg der Nationalsoziali­
sten vor, von seinem Rückgang bei erhoffter „Besserung der Wirtschaftslage und 
der daraus resultierenden Befriedung der innenpolitischen Verhältnisse“, wie es 
der zuständige Referent der Nachrichtensammelstelle ausdrückte, so daß vorüber­
gehende Aushilfen nicht nur auszureichen, sondern angeraten schienen. Jeden­
falls beeinträchtigte die Annahme eines ephemeren, wenn auch überraschend 
starken Wachstums der nationalsozialistischen Bewegung doch noch ganz erheb­
lich die Bemühungen um einen tiefer in die Rechtsverhältnisse eingreifenden 
Staatsschutz.
Als sich das Preußische Staatsministerium erneut mit der seit dem Rücktritt 
Grzesinskis als Innenminister ruhenden generellen Frage befaßte, wie Beamte 
sowohl vom Nationalsozialismus als auch vom Kommunismus fernzuhalten seien, 
ergaben sich nach dem Votum des Justizministers Schmidt (Zentrum) Meinungs­
verschiedenheiten hinsichtlich der Frage, ob denn der Ausschließungsgrund schon 
in einer „Betätigung“ für diese Parteien oder erst in der wirksameren „Unterstüt­

Zuständigkeiten des liberalen Rechts- und Parteienstaates umstritten; und seine Legitimation 
wurde von seinen radikalen Opponenten sogar bis zum letzten bestritten. Infolgedessen mußte er 
sich auch nach außen legitimieren und konnte nicht so handeln, als habe sich seit 150 Jahren nichts 
Wesentliches verändert.

44 Nr. 6.
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zung“ zu erblicken sei. Die Entscheidung fiel schließlich zugunsten des weitergrei­
fenden ersten Vorschlags, der im Innenministerium entstanden war und dem sich 
der Justizminister vergeblich entgegenzustellen versucht hatte45. Hierbei war die 
Beurteilung des Charakters von NSDAP und KPD als Organisationen, „deren Ziel 
der gewaltsame Umsturz der bestehenden Staatsordnung ist“, gar nicht kon­
trovers.
Der Ministerialdirigent im Reichsinnenministerium Kurt Häntzschel, ein bekann­
ter liberaler Interpret der Reichsverfassung, führte aber mit Hilfe eines Teiles des 
Materials aus der Denkschrift, die das Reichsinnenministerium im August für die 
Voruntersuchung des Oberreichsanwalts bereitstellte, die gegen Joseph Goebbels 
wegen Vorbereitung eines Hochverrats eingeleitet wurde, eine neue Überlegung 
ein. Er hielt daran fest, daß nach Artikel 118 der Reichsverfassung „jede Meinung 
privilegiert“ sei, „auch wenn ihr gesinnungsmäßiger Inhalt etwas Gesetzwidriges 
in dem Sinne darstellt, daß er z. B. die Errichtung der Monarchie oder der 
proletarischen Diktatur oder auch nur der Abschaffung des §218 StGB erstrebt. 
Aber die oft sehr ungeistigen Mittel und Handlungen, mit welchen Meinungen 
betätigt werden, sind nur so lange ebenfalls verfassungsrechtlich geschützt, als sie 
sich in den Schranken der allgemeinen Gesetze halten453.“ Häntzschels Argumen­

45 Erlaß vom 3. Juli 1930, nach Beschluß des Preußischen Staatsministeriums vom 30. Juni; Nr. lOa-c. 
Für die eher zurückhaltende Durchführung des Erlasses spricht, daß schon wenig später 
Ausnahmeregelungen für Beamte beschlossen wurden, die sich als Kandidaten der NSDAP für den 
Reichstag aufstellen ließen. Dies betraf den Flensburger NSDAP-Kandidaten und Amtsgerichtsrat 
Franzen, der einige Wochen später, in Braunschweig, als zweiter Nationalsozialist, das Amt des 
Innenministers in einer Landesregierung übernahm. Das Staatsministerium beschloß nach einer 
Anfrage des Reichsinnenministeriums am 26. August, in solchen Fällen „soll vorläufig kein 
Disziplinarverfahren eröffnet werden. Es soll zunächst der Ausgang der Wahlen und das Verhalten 
der betreffenden Beamten im Wahlkampf abgewartet werden.“ Auszug aus dem Protokoll GStAB, 
Rep. 90/478. Schreiben Staatssekretär Weismanns an den Reichsminister des Innern vom 30. 
August 1930; Abschrift GStAB, Rep. 90/478. Eine Klage der Nationalsozialistischen Gruppe im 
preußischen Landtag gegen den Erlaß vom 3. Juli wurde vom Staatsgerichtshof abgewiesen. Ihr 
fehlte für diesen Fall die Sachbefugnis (Aktivlegitimation), die nur den Fraktionen zustand und 
„Verfassungsstreitigkeiten über Wahlen und Volksabstimmungen“ nicht Gegenstand der Klage 
waren. Entscheidung vom 27. April 1931. Lammers, Simons (Hrsg.), Die Rechtsprechung des 
Staatsgerichtshofs für das Deutsche Reich, Bd. IV, Berlin 1932, S. 171.

45a Kurt Häntzschel, Darf der Beamte einer revolutionären Partei angehören? in: Reichsverwaltungs­
blatt und Preußisches Verwaltungsblatt, Bd. 51/9. August 1930, S. 519. Darauf entgegnete 
Koellreutter, zugunsten des Standpunktes der thüringischen Regierung, „daß m. E. die Frage nach 
dem Wesen der revolutionären, d. h. staatsvernichtenden Partei von einem positivrechtlichen 
Standpunkte aus überhaupt nicht entschieden werden kann. .Revolutionär11 im gegensätzlichen 
Sinne zu einer vorhandenen staatlich geordneten Gesellschaft ist m. E. nur eine Partei, deren 
programmäßiges Ziel der ,Nichtstaat*, d.h. die gewaltsame Zerstörung der gewachsenen und 
vorhandenen staatlich geformten gesellschaftlichen Ordnung ist. Charakteristisch für eine revolu­
tionäre Partei in diesem eigentlichen Sinne ist deshalb vor allem das Bestreben, alle innerhalb der 
Gesellschaft vorhandenen und lebendigen Gemeinschaftsbindungen, wie Familie, religiöse Bindun­
gen bewußt zu zerstören. Von einer solchen grundsätzlichen Stellungnahme aus wird man dann an 
die Entscheidung der konkreten Frage herantreten müssen, ob eine bestimmte Partei als 
staatsfeindlich* betrachtet werden kann oder nicht . . . Die zweite Frage, die in dem Vorgehen des 
Reichsinnenministeriums eine Rolle spielt, ist die der Verfassungstreue und ihres Gegenstücks, der 
behaupteten Verfassungsfeindlichkeit nationalsozialistischer Beamter. Wird also eine Regierung 
überhaupt als verfassungsmäßig angesehen, auch wenn sie Nationalsozialisten zu ihren Mitgliedern 
zählt, ist sie also, zumal ja alle Mitglieder der Regierung den Eid auf die Verfassung leisten müssen, 
als verfassungstreu anzuerkennen, so ist es einfach unmöglich, die Polizei schon deshalb als nicht
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tation wollte darauf hinaus, daß das „Meinungsprivileg“ nach Artikel 118 im 
Rahmen des Artikels 130 nur Gesinnungsrechte schützte, aber nicht erlaubte, 
Rechtsbrüche zu fördern. Denn „es wäre eine sinnwidrige, allen Auslegungsregeln 
zuwiderlaufende Interpretation, wenn man aus der Reichsverfassung eine Privile­
gierung solcher Handlungen oder Bestrebungen herauslesen wollte, die nicht auf 
gesetzliche, sondern auf ungesetzliche, ja gewaltsame Beseitigung dieser Verfas­
sung selbst gerichtet sind“.
Dies aber beabsichtigte nach dem vorliegenden Material jede nationalsozialisti­
sche Betätigung, wie Häntzschel ausführte und belegte: „Eine geistige Revolution 
[von der Frick gesprochen hatte], bei der die Laternenpfähle nicht ausreichen und 
die Köpfe in den Sand rollen, ist selbst bei Anstrengung aller Phantasie nicht mehr 
vorstellbar. Es ist also im nachfolgenden davon auszugehen, daß sowohl die 
kommunistische wie die nationalsozialistische Partei revolutionäre Parteien sind 
und daß sie sich von allen parlamentarischen Parteien dadurch unterscheiden, daß 
sie den Parlamentarismus nur als Mittel zu einem außerparlamentarischen Zweck 
benutzen.“ Noch ein „weiterer Unterschied“: „Wer einer der parlamentarischen 
Parteien beitritt, kann sich lediglich darauf beschränken, dadurch seine politische 
Gesinnung zum Ausdruck zu bringen. Keine dieser Parteien macht ein positives 
Handeln und ein aktives Eingreifen für die Partei zur Bedingung der Mitglied­
schaft, so erwünscht es auch allen Parteien sein mag, wenn ihre Mitglieder sich 
nicht nur auf die passive Mitgliedschaft beschränken, sondern auch aktiv für die

verfassungstreu ... zu kennzeichnen, weil ihre Mitglieder der NSDAP angehören . . . Jed 
Beweisaufnahme mußte ja immer wieder zu diesem Kardinalpunkte hinführen: Entweder ist di 
Schutzpolizei ,unpolitisch*, d.h. sie hält sich als Ganzes im Rahmen verfassungsmäßiger Betät 
gung, obwohl sie unter der Leitung und natürlich dann unter starker Einflußnahme eine 
Nationalsozialisten steht, oder sie kann das deshalb nicht sein; dann liegt der Stein des Anstoße 
nicht in dem einzelnen nationalsozialistischen Beamten der Polizei, sondern in dem nationalsoziali 
stischen Polizeiminister. Die vom Reichsminister des Innern aufgestellte Forderung der Verfas­
sungstreue* der Schutzpolizei mußte also logischerweise verknüpft werden mit der Forderung dei 
Verfassungstreue aller Mitglieder der Landesregierung, in erster Linie des Polizeiministers.“ Otte 
Koellreutter, Der Konflikt Reich - Thüringen in der Frage der Polizeikostenzuschüsse, in: Archh 
des öffentlichen Rechts, N. F., 20. Bd. (1931), S. 92 ff. Gegen Häntzschel auch der ehemalige 
Vizepräsident des Preußischen OVG, Berner, im Reichsverwaltungsblatt, Bd. 51, S. 667-669, übei 
den ,»Standpunkt“ des OVG: ,,Nicht allgemein, nicht an sich bedeute der Beitritt eines Beamten zi 
einer revolutionären Partei eine über die Schranken der allgemeinen Gesetze hinausgehendf 
Meinungsäußerung, sondern diese Frage könne nur im Einzelfalle, d.h. nach den Umständen des 
besonderen Falles entschieden werden.“ Hierzu die Replik Häntzschels, Reichsverwaltungsblatt. 
S. 669 f., und im Archiv des öffentlichen Rechts, 20. Bd. 385 f: „Der Fehler liegt im 
Ausgangspunkt. Koellreutter verwechselt hier das Ziel einer Partei mit den Mitteln, die sie zui 
Verwirklichung dieses Zieles benutzt. Unter revolutionärer Partei hat man noch nie etwas anderes 
verstanden als eine Partei, die - vielleicht an sich durchaus soziale - Parteiziele mit gewaltsamen 
Mitteln, insbesondere also dem des Hochverrats, durchzusetzen bestrebt ist. Das, was Koellreutter 
hier definiert und zum Ausgangspunkt seiner Betrachtung macht, ist nicht eine revolutionäre 
sondern eine anarchistische Partei oder Bewegung, deren Ziel die Zerstörung aller gesellschaftli­
chen Werte ist und die nicht durch die dazu angewandten Mittel, sondern durch dieses Ziel 
gekennzeichnet ist. Demgegenüber muß daran festgehalten werden, daß in Übereinstimmung mit 
dem allgemeinen Sprachgebrauch es für die Feststellung, ob eine Partei revolutionär ist oder nicht, 
gar nicht darauf ankommt, welche Ziele sie verfolgt, sondern nur darauf, welches Mittels sie sich 
zur Erreichung dieses Zieles bedienen will. Ist dieses Mittel der Hochverrat, d. h. die Revolution, so 
ist die Partei revolutionär, gleichviel, ob die Ziele der Bewegung destruktiv und anarchistisch oder 
aufbauender Natur sind.“
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Partei arbeiten. Bei der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ist dies 
anders“, weil „die NSDAP nicht nur eine Gesinnungs-, sondern auch eine 
Tatgemeinschaft ist und der Beitritt zu dieser Partei bereits die Verpflichtung in 
sich schließt, sich für die Ziele dieser Partei, nämlich für die Herbeiführung einer 
neuen Revolution und einer völkischen Diktatur aktiv zu betätigen. Lediglich 
gesinnungsmäßige, sogenannte passive Mitglieder sind in dieser Partei nicht 
zugelassen45b.“
Doch eben in diesem gravierenden Punkte bahnte sich nun eine eigene, neue 
Auffassung der Reichswehrführung an, seitdem eine Stellungnahme Reichswehr­
minister Groeners schon am 1. August 1930 in grundsätzlichen Ausführungen über 
die Bedeutung der nationalradikalen Studentenschaft für die Wehrpolitik irgendei­
ne Form der Respektierung der Erfolge der nationalsozialistischen Organisationen 
und ihrer Propaganda andeutete46. Der Kurs, den die Reichswehr in der 
Wehrpolitik verfolgte, schloß die Unterstützung militärpolitischer Bestrebungen 
ein auch außerhalb der offiziellen militärischen Ausbildung, die dem Friedensver­
trag entsprach. Groener verlangte nun nach einer toleranten Haltung gegenüber 
allen Jugendorganisationen, die sich dem Wehrgedanken zuwandten. Mithin war 
es Aufgabe des Staates, nicht diese Organisationen zu überwachen, wohl aber eine 
einheitliche Auffassung über förderungswürdige oder zu tolerierende Bestrebun­
gen zur Wehrerziehung der Jugend herbeizuführen und diese dann von jenen 
Bewegungen zu trennen, die entweder auf einen Bruch des Friedensvertrages 
schließen ließen oder „staatsfeindliche innerpolitische Tendenzen“ verfolgten. 
Diese Differenzierung erscheint freilich bei näherem Zusehen nicht ganz überzeu­
gend, wenn man bedenkt, daß die Bezugnahme auf studentische Kreise angesichts 
des großen Einflusses nationalsozialistischer Gruppen auf die Studentenschaft 
auch diese einbeziehen mußte. Hierin unterschied sich Groeners Äußerung nun 
doch schon vollkommen von den früheren Stellungnahmen des Reichswehrmini­
steriums bis Anfang 1930.
Dies wurde noch deutlicher, als der Reichswehrminister kurz nach dem Leipziger 
Hochverratsprozeß gegen die drei Ulmer Reichswehroffiziere, die der geheimen 
nationalsozialistischen Zellenbildung innerhalb der Reichswehr beschuldigt wur­
den, einige Wochen nach dem Ergebnis der Reichstagswahl vom 14. September 
1930, den überparteilichen Charakter des Wehrgedankens der Reichswehr ent­
schieden hervorkehrte. Die Reichswehr sei „rein staatlich eingestellt. Sie muß 
unbedingt aus dem Streit der Parteien herausgehalten werden. Es gibt also keinen 
Rechts- oder Linkskurs47.“ Dies waren neue und starke Töne, die die politischen 
Bemühungen zum Schutz der Republik mehr belasteten als erleichterten und 
schon die Wendung ankündeten, die das Doppelereignis des ebenso großen wie 
überraschenden nationalsozialistischen Erfolges in der Reichstagwahl und der 
beeideten Legalitätsbeteuerung Hitlers vor dem Reichsgericht nur elf Tage 
später48 nach sich zog. Die Problematik der Vernehmung Hitlers, die Zweideutig­
keit seiner Wortwahl und Ausdrucksweise wie schließlich auch die Frage, welches

45b Reichsverwaltungsblatt, Bd. 51, S. 511 f.
46 Nr. 11.
47 Nr. 14.
48 Bucher, Reichswehrprozeß, S. 278 f., 298.
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Gewicht denn den Drohungen Hitlers für die Zeit der Machtergreifung nach dem 
„legalen“ Wege über Wahlen beizulegen sei, blieben unbeachtet und tauchten 
auch im amtlichen Schriftverkehr nicht auf.
Nachdem Brüning mit Hitler verhandelt hatte49, strebte Groener eine Neubewer­
tung des Faktischen an, was man der Anfrage an seinen Kollegen an der Spitze des 
Reichsinnenministeriums entnehmen darf, ob er „auch jetzt noch den Stand­
punkt“ vertrete, „daß die NSDAP den gewaltsamen Umsturz der verfassungsmä­
ßigen Staatsform verfolgt50“. Wirth antwortete mit der Übermittlung zweier 
Denkschriften, die auf Grund umfangreichen Materials die Legalitätsbeteuerun­
gen Hitlers widerlegten51. Doch sein Versuch, mit diesen Mitteln die Legalitätsver­
sion der NSDAP zu überwinden, die Hitlers Erklärung bekräftigt hatte, erlitt im 
Reichskabinett52 eine Niederlage. Ihm wurden zwei verschiedene Bedenken, 
juristischer und politischer Art, entgegengehalten. Den bekannten rechts staatlich 
fundierten Einspruch gegen politische Ausnahmeregelungen für staatsgegnerische 
Bestrebungen und Gruppen formulierte Reichspostminister Schätzel: „daß Zuge­
hörigkeit zu einer radikalen Partei allein nicht ausreiche, um jemanden nicht zum 
Beamten zu machen; etwas anderes sei es, wenn dieser Beamte im radikalen Sinne 
agitiere“. Reichskanzler Brüning selbst aber lehnte es ab, die Nationalsozialisten 
als ebenso gefährlich zu betrachten wie die Kommunisten.

VI.

Die Denkschriften über die NSDAP vom August 1930

Angesichts des Beweisproblems, das die kontroversen Bekundungen über Legali­
tät oder Illegalität der nationalsozialistischen Bewegung aufwarfen, und trotz ihrer 
anfänglichen Wirkungslosigkeit verdienen die beiden entscheidenden materialrei­
chen Denkschriften über den Charakter des Nationalsozialismus eine nähere 
Betrachtung sowohl im Hinblick auf die angewandten Methoden der Beweisfüh­
rung als auch hinsichtlich des Schlusses, zu dem sie gelangen, den man hier, bei 
aller Achtung der Gravität des Ausdrucks, staatspolitisch nennen möchte.
Die erste Denkschrift53 wurde im Reichsinnenministerium kurz vor der Reichstags­
wahl vom 14. September angefertigt. Sie enthält wahscheinlich das Material, das 
im Hochverratsprozeß gegen die Reichswehroffiziere vorgelegt werden sollte, aber 
unter den Umständen der Prozeßführung und nach Entscheidung des Reichsjustiz­
ministers Bredt nicht vorgebracht werden konnte54. Nach dem Prozeß wurde es 

49 Heinrich Brüning, Memoiren 1918-1934. Stuttgart 1970, S. 191 ff.; Gottfried Reinhold Treviranus, 
Das Ende von Weimar. Heinrich Brüning und seine Zeit, Düsseldorf 1968, S. 161.

50 Nr. 16.
51 Nr. 17.
52 Reichsministerbesprechung am 30. Oktober 1930; BA, R 43 1/1447.
53 Nr. 12.
54 Bredt beschreibt in seinen Erinnerungen ein Gespräch mit Wirth, den Staatssekretären Zweigen 

und Joel und einem nicht namentlich genannten Ministerialrat (Häntzschel?) über das vom 
Reichsinnenministerium vorbereitete Material, das er zurückwies. Bredt geht jedoch nicht auf den
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Groener in dieser Form übermittelt; den Nachrichtenstellen der Länder ging es 
bereits vorher zu. Uber den Grund, warum der Reichswehrminister die Denk­
schrift erst sieben Wochen später erhielt, lassen sich nur Vermutungen anstellen. 
Offen bleibt, ob der Reichskanzler die Verzögerung veranlaßte. Sollte dies der Fall 
gewesen sein, dann läßt sich auch vermuten, daß die etwa zum gleichen Zeitpunkt, 
jedoch nicht vor Ende August angefertigte zweite Denkschrift, die im preußischen 
Innenministerium entstand, auf den Entschluß des Reichsinnenministers einge­
wirkt hatte.
Auf der Grundlage des erweiterten Materials der Nachrichtensammelstelle gelang­
te die erstgenannte Denkschrift zu dem Ergebnis, daß die NSDAP „mit allen ihr zu 
Gebote stehenden Mitteln den gewaltsamen Umsturz der auf der Weimarer 
Verfassung gegründeten Deutschen Republik“ anstrebe, und „bewußt, aber mit 
anderer Taktik“ die Politik fortführe, die sie im Jahre 1923 betrieb und die in den 
bekannten Hitler-Putsch mündete. Jede Partie bezeugt, daß das Reichsinnenmini­
sterium zu jenem Zeitpunkt mit genügend Material aufwarten konnte, um diese 
These zu stützen. Nachdem die NSDAP die Verbindung zu Teilen der nationalre­
volutionären Kräfte gelöst hatte und somit das ältere Material, das eine gravieren­
de Rolle in der Beweisführung über den staatsfeindlichen Charakter der NSDAP in 
den Urteilen sowohl des Reichsinnenministeriums als auch des Reichswehrmini­
steriums spielte, für diese Zwecke uninteressant geworden war, standen den 
Beobachtern in beträchtlichem Umfang andere Beweismittel zur Verfügung, die 
sie auch, im bereits erkennbaren Gegensatz zum Reichswehrministerium, entspre­
chend nutzten. Die Denkschrift konnte von den in dieser Hinsicht äußerst 
ergiebigen Reden Hitlers, von Goebbels, Gregor Straßer und anderen reichlich 
Gebrauch machen. Das abschließende Urteil fiel eindeutig aus und wurde später 
auch durch die Kette der Ereignisse im Jahre 1933 in vollem Umfange bestätigt. 
Diese Tatsache gibt dem Urteil wie der Materialauswertung historische Relevanz. 
Ein Vergleich mit der ebenfalls in diesen Tagen, wahrscheinlich nur kurz vorher 
fertiggestellten preußischen Denkschrift55, die etwa um die Hälfte umfangreicher 
ist als die des Reichsinnenministeriums, ergibt nicht uninteressante Abweichun­
gen in der Argumentation der preußischen Seite, wenn auch nicht im abschließen­
den Urteil. In der Denkschrift des Reichsinnenministeriums erscheint die Haltung 
der NSDAP zum Staat der Weimarer Reichsverfassung als entscheidendes, durch 
die Zitate zahlreicher Äußerungen führender Nationalsozialisten erhärtetes Krite­
rium, das eine vergleichsweise einfache Beweisführung erlaubt, während die 
preußische Denkschrift den Charakter der NSDAP als politische Organisation und 
Bewegung anhand empirischer Beobachtungen umfassend und abschließend zu 
beurteilen versucht. Sie hält in einer über den Anlaß hinaus bemerkenswerten 
Feststellung die Art der Abweichung vom deutschen Parteienschema für gravie­
rend. Da sich die NSDAP als eine Partei besonderer Art aufführt, mit intensiver 
Erfassung ihrer Mitglieder, was die Denkschrift als „Doppelcharakter“ der 
NSDAP bezeichnet - „als politische Partei und als politischer Bund“ -, ergibt sich

Inhalt des Berichts ein. Erinnerungen und Dokumente von Joh. Victor Bredt, S. 250 f. Hinweise auf 
das Material gab Staatssekretär Zweigen als Zeuge während des Prozesses in Leipzig. Bucher, 
Reichswehrprozeß, S. 284-294.

55 Nr. 13.
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in Verbindung mit den daraus entwickelten Folgerungen die These, „daß die 
NSDAP nicht nur eine Gesinnungsgemeinschaft ist, sondern daß vielmehr der 
Beitritt zu dieser Partei bereits die Verpflichtung in sich schließt, auch für ihre 
Ziele sich aktiv zu betätigen“. Dieses Urteil lieferte letztlich erst die sachlich 
eindeutige Begründung für das seit längerem geübte Verfahren, den Bekundungen 
der Parteiführer in der Öffentlichkeit sowohl im Hinblick auf den Gesamtcharakter 
der Partei als auch auf den Verbindlichkeitsgrad für das Verhalten der Parteimit­
glieder entscheidende Bedeutung zuzumessen.
Für diese These sprach auch die vielfach bezeugte straffe Organisation der Partei, 
ihrer quasimilitärischen Nebenverbände und Untergliederungen, die schon früher 
beobachtet, aber noch nie mit diesem Gewicht veranschlagt worden war. Die 
Besonderheit der „inneren Struktur“, von „äußerer Organisation und innerer 
Funktion“, konnte schwerlich bestritten werden. Auf dieser Grundlage ließen sich 
leicht greifbare Beispiele aus der Berliner Organisation der NSDAP aneinanderrei­
hen, die im Rahmen einer juristischen Untersuchung den Tatbestand einer 
„Verbindung“ im strafrechtlich verbotenen Sinne ergaben, da die Folgerung 
begründet erschien, daß im Falle des Widerstandes von Behörden auch die 
Entschlossenheit zur Anwendung illegaler Mittel bestehe und dies dann, in 
Anbetracht der beschriebenen Parteistruktur, Verbindlichkeitscharakter für alle 
Mitglieder besitzen müsse.
Die Denkschrift Best sich wie die diszipliniert durchdachte exakte Arbeit eines 
Vertreters hochentwickelter politischer Wissenschaft06, dem es darum zu tun ist, 
die Notwendigkeit politischer Präventionen nachzuweisen. Die nach Strafrechts­
tatbeständen entwickelte Systematik der Darlegungen ähnelt der in sich geschlos­
senen Beweisführung eines Staatsanwaltes. In der Anlage wie der Zielrichtung 
kam aber auch die Entschlossenheit des preußischen Innenministeriums zum 
Ausdruck, nunmehr auf klare Entscheidungen über die NSDAP zu dringen. Hier 
und vollends nach dem Leipziger Prozeß gegen die Ulmer Offiziere, in dem Hitlei 
durch seine Legalitätserklärung seine Partei von der Belastung früherer Äußerun­
gen und Entwicklungen, die er nicht bestreiten konnte, zu lösen versuchte, lag die 
Beweisführung in der Fundierung der dreifachen These, daß die NSDAP ihre alten 
Ziele beibehalten habe, unverändert die Zersetzung der Machtmittel des Staates 
anstrebe, vor allem der Reichswehr und der Polizei, daher eine „staatsfeindliche 
Verbindung“ sei, daß sie als „hochverräterische Verbindung“ den gewaltsamen 
Umsturz anstrebe, den Kampf gegen die bestehende Verfassung führe und die 
verfassungsmäßig festgelegte republikanische Staatsform untergrabe und daß sie 
schließlich eine „republikfeindliche Verbindung“ im Sinne des Republikschutzge­
setzes sei; denn die staatspolitischen Ziele der NSDAP, die die Parteiautoritäten 
proklamierten, wiesen auf ein Staatsgebilde hin, das unvereinbar mit der 
Weimarer Reichsverfassung sei. Auch eine mehrdeutige Definition von Staat und 
Staatsschutz hätte angesichts dieser Beweismethodik zugunsten der Nationalso­
zialisten nichts ausrichten können.

56 Eine Übersetzung ins Amerikanische wurde 1945 von Robert Kempner veröffentlicht. Vgl. Nr. 13, 
Anm. 1. Die Beziehung zu den oben erwähnten Argumenten Häntzschels ist jedoch offenkundig. 
Vgl. S. XXXIIIff. Auch dies verweist auf die Zusammenarbeit zwischen dem Reichsinnenministe­
rium und dem preußischen Innenministerium.

XXXVIII



Groener, Schleicher, Severing und die SA

Dieser umfassendste Versuch einer kritischen Darstellung der distanziert beob­
achteten Merkmale der NSDAP, um ihren Charakter mit Rücksicht auf die 
bestehenden Rechtsverhältnisse zu erschließen, war gewiß stichhaltiger und hätte 
infolgedessen wohl verdient, ernster genommen zu werden als die Legalitätsbe­
teuerung Hitlers vor dem Reichsgericht. Man wird es rückschauend als schwer­
wiegenden Mangel verzeichnen müssen, daß derartig gründlichen Analysen die 
politische Publizität mangelte, denen in der Öffentlichkeit wohl Bedeutung hätte 
zukommen können.

VII.

Groener, Schleicher, Severing und die SA

Das Reichswehrministerium änderte bald nach der Legalitätserklärung Hitlers in 
Leipzig seine Haltung der NSDAP gegenüber von Grund auf. Doch die liberalen 
Prinzipien der Reichsverfassung, welche bis dahin entscheidend ins Gewicht 
gefallen waren, spielten hierbei keine Rolle. Eine Aufzeichnung des Generalma­
jors Liebmann vom 25. Oktober 1930 läßt Schlüsse auf die Beurteilung der 
NSDAP durch Generalmajor v. Schleicher zu, der hinter dieser Politik stand57. 
Eine zumindest teilweise tolerierende Haltung kam auch in einem Schreiben an 
den Reichskanzler zum Ausdruck, in dem Groenerdas Vorgehen des Reichsinnen­
ministeriums gegen die NSDAP ablehnte58. Seine Mahnung zur vorsichtigeren 
Beurteilung, die auf das Ausscheiden Otto Straßers aus der Partei Hitlers verwies, 
konnte zu diesem Zeitpunkt allerdings kaum noch überzeugen. Belangvoller nahm 
sich jedoch der Hinweis auf Brünings Verhandlungen mit Hitler aus, die Groener 
Gelegenheit gaben, dem Reichskanzler nunmehr eine Festlegung gegenüber der 
NSDAP abzuverlangen, die wohl kaum den Absichten des Reichsinnenministe­
riums oder der preußischen Regierung entsprochen hätte: „Die Frage der 
Legalität oder Illegalität der NSDAP ist augenblicklich eine so hochpolitische 
Angelegenheit, daß ich mich veranlaßt sehe, um eine eindeutige Entscheidung zu 
bitten.“ Die Feststellung selbst war gewiß der Lage angemessen. In Frage stand, 
inwieweit der Reichskanzler sich in dieser Hinsicht zu diesem Zeitpunkt die Hände 
gebunden hatte. Man darf wohl davon ausgehen, daß Brüning den Reichswehrm' 
nister über seine Schritte und Bemühungen unterrichtete’9.
Der Vorstoß des Reichwehrministers blieb fürs erste jedoch ergebnislos, so daß 
sich der Chef des Ministeramtes, Generalmajor v. Schleicher, im folgenden Monat 
veranlaßt sah, eine „rasche Erledigung“ der Frage, „Legalität oder Illegalität“ der 
NSDAP, anzumahnen, um die Rekrutierungsprobleme des Landesschutzes und 
Grenzschutzes zu entlasten60. Die folgende Ministerbesprechung acht Tage später, 

57 Nr. 18.
58 Nr. 19.
>9 Das Einvernehmen Brünings und Groeners bezeugen auch dessen Briefe an den Jugendfreund

Gerold t>. Gleich; Dorothea Groener-Geyer, General Groener. Soldat und Staatsmann. Frankfurt 
a. M. 1955, S. 278.

10 Nr. 20.
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am 19. Dezember 1930, ergab dann - aus verschiedenen Gründen - völlige 
Übereinstimmung der Ressortchefs darin, zunächst nichts gegen die NSDAP zu 
entscheiden61. Brüning glaubte, davor warnen zu sollen, „dieselben falschen 
Methoden anzuwenden, welche in der Vorkriegszeit gegen die Sozialdemokraten 
angewandt“ wurden, was sicherlich nicht nur für die Ohren des anwesenden 
Staatssekretärs des Preußischen Staatsministeriums bestimmt war und auch wohl 
auf eine nicht nur taktische Behandlung der Angelegenheit schließen läßt. Das 
dichte und im Verhältnis zu anderen Erwägungen gedanklich gründlich durchgear­
beitete Material der preußischen August-Denkschrift fand hierbei keine Berück­
sichtigung und wurde nicht im Protokoll erwähnt.
Die fortan vorwiegend lavierende Haltung der Reichsregierung gegenüber der 
NSDAP wurde auch durch den schon einen Tag zuvor eingeleiteten Versuch 
begünstigt, im Streit mit dem Lande Thüringen über den Reichsgerichtspräsiden­
ten eine Vermittlung zwischen dem Reichsinnenminister und dem nationalsoziali­
stischen Minister Frick herbeizuführen62. Die von Wirth mit größter Vorsicht 
Reichsgerichtspräsident Bumke mitgeteilten Vorschläge, denen dann die wenige 
Tage später zu Leipzig getroffene Vereinbarung entsprach, verschob formell die 
Entscheidung, ob die NSDAP strafbare Ziele verfolge, bis zum Ausgang eines 
Hochverratsverfahrens gegen Goebbels, dessen Ende sich indessen noch nicht 
absehen ließ. Wirth band sich zwar nicht; aber das Reich verzichtete auf 
Pressionen für die Zusicherung Fricks, parteipolitische Gesichtspunkte nicht 
gegen Sozialdemokraten anzuwenden. Faktisch gab dies Frick bis auf weiteres 
freie Hand auch für Stellenbesetzungen nach politischen Plänen unter der 
Voraussetzung, lediglich von Beamtenentlassungen aus politischen Gründen 
abzusehen.
Der unausbleibliche Gegenzug ging, wie zu erwarten, von Preußen aus, das am 
18. Dezember 1930, offenbar nach vorheriger Fühlungnahme mit dem Reichspräsi­
denten oder seiner Umgebung, die Initiative zur Anwendung des Artikels 48 Abs. 2 
zu politischen Schutzmaßnahmen ergriff63, was seit dem Fehlschlag der Republik­
schutzverordnungen bis dahin außer Betracht geblieben war. Nach neuen politi­
schen Ausschreitungen drang die preußische Regierung darauf, mit verschärften 
Strafandrohungen gegen radikale Demonstrationen und Druckerzeugnisse vorzu­
gehen und so die Ausnutzung von Grundrechten nach der Reichsverfassung durch 
diese Richtungen zu überwachen und zu beschränken. Der preußische Vorstoß 
führte nach gemeinsamen Beratungen der zuständigen Ministerien des Reiches 
und Preußens zu einem Entwurf, der jedoch erst am 9. März von den Reichsmini­
stern unter Beteiligung von Braun und Severing beraten wurde, als die preußische 
Regierung die Angelegenheit bereits unter veränderten politischen Voraussetzun­
gen betrachtete. Gerade die beiden Vertreter Preußens zeigten sich auffällig 
zurückhaltend, wenn auch Braun die Bereitschaft seines Landes zu erkennen gab, 
eine Notverordnung des Reichspräsidenten zu unterstützen. Beide preußische 
Minister und einige Reichsminister warnten vor dem unverzüglichen Erlaß der 
Verordnung. Severing hegte Bedenken wegen der Handhaben gegen die Presse.

61 Vgl. Nr. 20, Anm. 2.
62 Nr. 21a und 21b.
63 Nr. 22a und 22b.

XL



Groener, Schleicher, Severing und die SA

Offenbar sprachen Rücksichten auf die eigene Partei mit, deren Reaktion auf so 
weitgehende Einschränkungen der Grundrechte ungewiß erschien. Doch der 
gewichtigste Grund war anderer Art.
In Preußen war am 4. März dem Antrag des Stahlhelms auf Durchführung eines 
Volksbegehrens mit dem Ziele der Auflösung des preußischen Landtags stattgege­
ben worden und nun auch eine Verschärfung der Auseinandersetzungen nach 
dieser Richtung zu gewärtigen. Nachdem die Verordnung64, die dann in ihrer 
endgültigen Fassung auch Uniformverbote zuließ und Strafandrohungen bei 
unerlaubtem Schußwaffenbesitz verfügte, nach Vertagung des Reichstags verkün­
det war, sorgte Severing mit Rücksicht auf das Stahlhelm-Volksbegehren für eine 
äußerst vorsichtige Anwendung65. Dies erlaubt auch Rückschlüsse auf das Motiv 
der Zurückhaltung Severings und Abeggs, die eine weitere Verschärfung des 
Gegensatzes zum Stahlhelm befürchteten, die in der Tat nicht ausblieb66 und die 
Beziehung der preußischen Regierung zum Reichspräsidenten belastete. Auch in 
anderer Hinsicht blockierte die Aktion des Stahlhelms die Handlungsfähigkeit der 
preußischen Regierung.

Inzwischen hatte das Reichsgericht in einer Entscheidung vom 10. Februar 1931 
eine Verwaltungs klage abgewiesen, die sich gegen eine Verfügung des Oberpräsi­
denten der Provinz Schlesien wandte, der ein zeitweiliges Erscheinungsverbot 
über den „Schlesischen Beobachter“ verhängt hatte67. Die beschwerdeführende 
Partei hatte sich wieder auf die häufig zitierte Erklärung Hitlers vor dem 
Reichsgericht berufen. Am 31. Januar 1931 hatte „der Schlesische Beobachter“ 

64 Verordnung des Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28. März 
1931 (RGBl. I 1931, S. 79).

65 Runderlaß an alle Polizeibehörden vom 30. März 1930, MBliV vom 1. April 1931, Sp. 329: ,,. . . Die 
Verordnung des Herrn Reichspräsidenten gibt der Polizei eine Reihe von Handhaben, um den 
täglich bedrohlicher in Erscheinung tretenden Auswüchsen im politischen Leben wirksamer als 
bisher entgegenzutreten. Die Verordnung richtet sich nicht gegen die Freiheit der politischen 
Betätigung in anständiger und sachlicher Form, auch nicht gegen sachliche Auseinandersetzungen 
in Weltanschauungsfragen; sie beschränkt nicht die Möglichkeit, sich zu politischer Tätigkeit zu 
vereinigen oder den politischen Meinungsstreit durch die Presse zu führen. Die Verordnung will 
lediglich den Mißbrauch politischer Rechte im Interesse des Allgemeinwohls verhüten. Der in 
sachlichen Bahnen und Grenzen sich bewegende Gebrauch verfassungsmäßiger Rechte erleidet 
also keine Einschränkung. Das vom Stahlhelm zur Zeit betriebene Volksbegehren zur Auflösung 
des preußischen Landtags ist nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zugelassen und darf 
daher hinsichtlich der einzelnen, zu seiner Durchführung getroffenen gesetzmäßigen Veranstaltun­
gen polizeilich nicht behindert werden. Soweit allerdings etwa eine unsachliche Art des Wirkens für 
das Volksbegehren ein polizeiliches Einschreiten erforderlich machen sollte, fällt die Verantwor­
tung hierfür den Veranstaltern selbst zu. Ich ersuche Polizeibehörden, die Verordnung gerecht und 
völlig unparteiisch zu handhaben und jede kleinliche, dem Sinn und Zweck der Bestimmungen 
widersprechende Anwendung zu vermeiden, dagegen in allen Fällen, in denen Mißbrauch 
politischer Rechte die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, sich der in der Verordnung 
gegebenen Mittel wirksam zu bedienen.“

66 Vgl. Volker R. Berghahn, Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten 1918-1935 (Beiträge zur 
Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 33), Düsseldorf 1966, S. 167 f.

67 Nr. 23. Entscheidende Passagen des Urteils verlas Wirth am 6. März im Reichstag. Stenographi­
sche Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, Bd. 445, S. 1432. Die positiven Urteile zur 
Legalitätsbeteuerung Hitlers vor dem Reichsgericht im September 1930 herrschten jedoch auch in 
den Parteien der gemäßigten Rechten noch vor. Stenogr. Berichte, Bd. 445, S. 1380 (Schmid, DVP), 
S. 1375 (Strathmann, CSVD).
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Auslassungen extremer Art gebracht, in denen der Oberpräsident die Absicht 
erkannte, „für einen gewaltsamen Umsturz der verfassungsmäßig festgestellten 
republikanischen Staatsform in der Bevölkerung Stimmung zu machen“. Daß der 
Tatbestand der Vorbereitung zum Hochverrat erfüllt sei, bestätigte auch das 
Reichsgericht, das dem Beschwerdeführer entgegenhielt, Hitler habe zwar in dem 
vor dem Reichsgericht verhandelten Prozeß gegen die Ulmer Reichswehroffiziere 
eidlich bekundet, er verfolge seine Ziele nur noch auf streng legalem Wege; doch 
„zumindest Teile der NSDAP“ arbeiteten auf den Umsturz hin. Hitlers eidliche 
Aussage in Leipzig sei nun durch später bekannt gewordene Äußerungen überholt. 
In dieser Entscheidung des höchsten Gerichtes der Republik durfte man zum 
ersten Male eine Anerkennung und auch Verwertung der in den Innenministerien 
des Reiches wie Preußens gewonnenen Erkenntnisse von höchster Kompetenz 
erblicken, die deren Bedeutung höher einschätzte als die Erklärung Hitlers vor 
einem anderen Senat des gleichen Gerichts. Auch die Folgerungen reichten über 
die politischen Entschlüsse der Reichsregierung hinaus. Das Urteil ging von der 
gerichtsbekannten Tatsache aus, die kein Nationalsozialist leugnen konnte, daß 
die NSDAP die Änderung der Verfassung des Deutschen Reiches anstrebte. Aus 
zahlreichen Artikeln der nationalsozialistischen Presse müsse aber gefolgert 
werden, daß zum mindesten Teile der NSDAP überzeugt seien, daß die angestreb­
te Änderung der Verfassung nur in einem Gewaltakt herbeigeführt werden könne 
und daß deshalb die breiten Massen durch die Parteipropaganda auf einen 
gewaltsamen Umsturz vorbereitet werden müßten. Das Urteil war den eingetrete­
nen Verhältnissen wohl angemessen. Aber es fand ebenfalls in der Öffentlichkeit 
weniger Aufmerksamkeit als seinerzeit die Erklärung Hitlers vor dem Reichsge­
richt. In diesem Zusammenhang scheint die kritische Frage am Platze, ob eine 
entschlossene Publizierung gravierender Urteile höchster Autoritäten und ihr 
Vorrang vor den trivialen politischen Polemiken nicht auch aufklärende Wirkun­
gen hätten erzielen können.
Doch es liegt auf der Hand, daß diese angesichts bisheriger Spruchpraxis 
neuartige Entscheidung des Reichsgerichts wahrscheinlich politische Maßnahmen 
von einiger Tragweite rechtlich absicherte. In einer Besprechung der leitenden 
Verwaltungsbeamten der preußischen inneren Verwaltung68 legte Innenminister 
Severing am 19. Februar 1931 einige Grundsätze dar, die die unterschiedliche 
Behandlung von Stahlhelm und NSDAP begründeten, gegen die er nun schärfer 
vorgehen wollte. Sein Urteil, daß es nicht schwierig sei, „den Nimbus des 
Nationalsozialismus zu zerstören“, wurde offensichtlich durch eine starke Dosis 
Zweckoptimismus bestimmt. Es entsprach aber der Logik des Plans, nunmehr die 
Abwehrkraft des Staates, vor allem seiner polizeilichen Mittel ganz auf die NSDAP 
zu konzentrieren, um die Überlegenheit der staatlichen Macht zu demonstrieren: 
durch Verhängung länger befristeter Zeitungsverbote - „lieber einmal eine 
nachträgliche Aufhebung des Verbots riskieren, als sich zuviel gefallen lassen“ -, 
regelmäßige Kontrollen nationalsozialistischer Versammlungen und deren Auflö­
sungen und durch Haussuchungen, von denen „die Öffentlichkeit Kenntnis“ 
erlangt.
Es mag dahinstehen, ob oder warum Severing zu diesem Zeitpunkt annahm, der 

68 Nr. 25.
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Nationalsozialisten durch diese psychologische Zermürbungs- und Überlegenheits­
taktik alsbald Herr werden zu können, um sich danach einem gnderen Gegner des 
Staates zuzuwenden, und auch bei dieser Gelegenheit die Kommunisten auf langt 
Sicht für eine größere Gefahr hielt als die Nationalsozialisten. Der Kampf galt der 
Nationalsozialisten, weil sie die aktuelle Gefahr darstellten, die Severing wohl gai 
nur für eine ephemere hielt. Wenn der preußische Innenminister ein Verbot dei 
SA als unnötig bezeichnete, so sprach hierbei nicht nur die bekannte Haltung des 
Reichswehrministeriums mit. Als kurz darauf der badische Innenminister eir 
schärferes Vorgehen gegen die SA vorschlug, stieß dies beim Reichswehrministei 
auf Ablehnung, hielt aber auch Staatssekretär Abegg „ein Einschreiten im 
gegenwärtigen Zeitpunkt für sehr verfehlt“ und drückte er sogar Zweifel an der 
Unanfechtbarkeit des ihm bekannten Materials gegen die SA und SS aus69. Dieses 
Votum könnte überraschen, wenn es nicht die von Severing schon angedeutete 
Linie fortsetzte und sogar begründete. Abegg äußerte unverblümt, daß er seit 
Tagen einen Zersetzungsprozeß in der NSDAP beobachtete, was sich wohl auf den 
sogenannten Stennes-Putsch bezog und die Vermutung zuläßt, daß das preußische 
Innenministerium viel weiter reichende Folgen der dramatischen Ausschaltung 
des höchsten Berliner SA-Führers und ehemaligen Berliner Polizeihauptmanns 
Stennes durch Hitler10 erwartete, als dann wirklich eintraten. Auch die Nachrich­
tensammelstelle des Reichsinnenministeriums legte diesen Vorgängen erhebliche 
Bedeutung bei. Doch wenn Abegg auf „Zersetzung“ der NSDAP im Gefolge der 
fortgesetzten Absonderung nationalrevolutionärer Zirkel gehofft hatte, dann be­
fand er sich gerade in dieser Hinsicht im Gegensatz zum Reichswehrministerium, 
das eben jetzt eine Stabilisierung innerhalb der SA unter dem Einfluß des neuen 
Stabchefs Röhm erwartete, was sich alsbald in dem für die Republik ungünstigsten 
Sinne bestätigte71.
Auch in den Augen Severings selbst waren seine allzu optimistischen Einschätzun­
gen der geringen Stärke und politischen Bedeutung der SA bald in einem Umfang 
überholt, daß sich die von ihm zurückgewiesene Frage eines SA-Verbots erneut 
stellte. Als der badische Innenminister aber zum zweiten Male ein Verbot der SA 
und SS durch den Reichsinnenminister und gemeinsame Maßnahmen der Länder 
vorschlug, war Schleicher bereits mit Röhm unmittelbar in Verbindung getreten

>9 Nr. 30.
'0 Walter Stennes, ehemaliger Kadett, gegen Ende des Weltkrieges Leutnant, stieg rasch in der 

preußischen Polizei zum Hauptmann auf und war Leiter eines zum Einsatz in politischen Kämpfen 
bestimmten Sonderkommandos, ehe er 1928 in die SA eintrat und 1929 deren höchster Führer in 
Ostdeutschland (OSAF-Stellvertreter Ost) wurde. Seine Stellung in der NSDAP war jedoch 
umstritten. Am 29. August 1930 setzte er seine SA gegen die Berliner Gauleitung unter Goebbels 
ein, nachdem seine Forderungen zur Reichstagswahl abgelehnt worden waren. Ende Marz 1931 
setzte Hitler Stennes ab, was in Berlin vorübergehend als Sensation empfunden wurde. Knappe 
Personaldaten BA, NS 26/1368; hiernach Hsi-Huey Liang, Die Berliner Polizei in der Weimarer 
Republik (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 47), Berlin/New York 
1977 [1976], S. 100. Vgl. Charles Drage, The Amiable Prussian, London 1958; Heinrich Bennecke, 
Hitler und die SA, München 1962, S. 148 ff., 164 ff.; Schulz, Aufstieg des Nationalsozialismus, S. 
489 f., 582 f., 636 f. Auch das Reichsinnenministerium übermittelte den Ländern einen 
ausführlichen Bericht über den Konflikt Hitler-Stennes; BA, R 134/91.

1 Vgl. Albrecht Tyrell, Führer befiehl . . . Selbstzeugnisse aus der „Kampfzeit“ der NSDAP. 
Dokumentation und Analyse, Düsseldorf 1969, 314 ff.; Schulz, Aufstieg des Nationalsozialismus, 
S. 486-490, 583 f.

XLIII



Einleitung

und hatte vereinbart, daß künftig auch SA-Männer zu Ausbildungskursen der 
Reichswehr herangezogen würden. Röhm wünschte, dies mit einer schriftlichen 
Zusicherung zu verbinden, daß hieraus weder der SA noch der NSDAP Schaden 
erwachsen dürfe72, was wohl kaum zu befürchten stand, aber dem Charakter 
dieser Unterhandlung sicherlich noch größere Bedeutung beigelegt hätte. Schlei­
cher, der die Gefahr einer solchen Zusicherung wohl erkannte, kam diesem 
Wunsch allerdings nicht nach. In seiner Antwort73 vermied er sogar, die 
Ausbildung innerhalb der Reichswehr zu erwähnen, bevorzugte er allgemeine 
Wendungen vom ,,Ehrenrecht und der Ehrenpflicht eines jeden Deutschen . . ., 
der Verteidigung des Reiches zu dienen“; ausgeschlossen blieben „Persönlichkei­
ten, die nicht entschieden eine gewaltsame Erhebung gegen die verfassungsmäßi­
ge Staatsform und die verfassungsmäßigen Staatseinrichtungen ablehnen“. Die 
Hinzuziehung von Parteien und Verbänden sei verboten. Militär- wie Zivilbehör­
den trügen die Verantwortung zur Heranziehung und Rekrutierung, deckten aber 
auch „alle einzelnen Teilnehmer an diesen Arbeiten der Reichswehr“. Diese 
überlieferte Erklärung ließ sich gewiß nicht in einem gravierenden Sinne beanstan­
den. Heikel blieb aber das, was zwischen den Zeilen gelesen werden konnte: auf 
der einen Seite gewiß die Ablehnung des Reichswehrministeriums, die Tätigkeiten 
von SA und NSDAP durch eine entgegenkommende Formulierung zu tolerieren, 
aber auf der anderen Seite doch auch die kaum an Vorbehalte geknüpfte 
Zusicherung, daß die Zugehörigkeit zur SA und NSDAP als Grund zur Ausschlie­
ßung von der Reichswehr nicht mehr in Betracht kam. Dieser Gesichtspunkt war 
für Schleicher schon seit einiger Zeit maßgebend; und seine Vorstöße gegen 
andere Auffassungen versuchten stets, andersartige Regelungen in den Verwal­
tungen des Reiches wie der Länder zu unterbinden.
Die spätere Version Röhms, daß hierdurch die SA „als Element der Landesvertei­
digung“ anerkannt worden sei74, war sicher abwegig; aber Röhm wurde, in 
Anbetracht der numerischen Stärke, die die SA erreicht hatte, von Schleicher 
ernst genommen, der mit seinem Wort auch für die Haltung der an der 
militärischen Ausbildung beteiligten zivilen Behörden eintrat; dies konnten nur 
Landesbehörden sein. Der spätere Konflikt war hierin im Kern schon angelegt. Er 
mußte auf brechen, sobald sich die Länder zu eigenem Vorgehen gegen die SA 
gedrängt sahen und damit von sich aus zwangsläufig auch die wehrpolitisch 
motivierte Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Angehörigen der 
NSDAP beendeten.
Anzumerken bleibt, daß Schleicher nicht die Reichswehr in Gänze repräsentierte 
und ihre Haltung auch rechtens nicht vollständig festgelegt hatte. Der im Sommer 
1930 bekannt gewordene Widerspruch des Chefs der Heeresleitung gegen die 
Haltung Groeners der NSDAP gegenüber verlor zwar durch die Verabschiedung 
des ranghöchsten Generals jede Bedeutung; doch man wird dies nicht von den 
Bekundungen seines Amtsnachfolgers, General der Infanterie Frhr. v. Hammer­
stein, sagen dürfen, der Schleicher nahestand und mit weit größerem persönlichen

72 Nr. 27.
73 Nr. 28.
74 Zurückgewiesen schon von Thilo Vogelsang, Reichswehr, Staat und NSDAP. Beiträge zur 

deutschen Geschichte 1930-1932, Stuttgart 1962, S. 119.
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Gewicht seine Meinung zu politischen Fragen kundtun konnte. Wenn Hammer­
stein, allerdings außerhalb Berlins, gewissermaßen in der Provinz, im April 1931 
vor Offizieren des Gruppenkommandos II in Kassel eine „schroffe Abwehr des 
ganzen Heeres gegen die Anmaßungen von rechts“ für nötig hielt („die von links 
kümmern uns nicht“), wie General Liebmann überliefert hat75, so darf man dies 
nicht für bedeutungslos halten. Offene Frage bleibt nur, wie lange sich solche 
Einschätzungen behaupteten. Hammersteins paradoxe Diagnose des Rückgangs 
der Nationalsozialisten und ihrer Bodenverluste gegenüber den Kommunisten 
stand noch sichtlich unter dem Eindruck der Zersetzungsthese, die im Frühjahr 
1931 verhältnismäßig weit verbreitet, aber doch bald überholt war.

VIII.

Reichsinnenministerium und Reichswehrministerium in einer Hand

Nachdem Groener im Zuge der Umbildung des Kabinetts Brüning im Oktober 1931 
neben dem Wehrministerium auch kommissarisch die Leitung des Reichsministe­
riums des Innern übernommen hatte, griff dann Reichsfinanzminister und 
Vizekanzler Dietrich die Frage nach Maßnahmen gegen die Betätigung von 
Beamten zugunsten der NSDAP erneut auf. Den unmittelbaren Anlaß gab eine 
Entscheidung des Preußischen Disziplinarhofes für die nichtrichterlichen Beam­
ten, der ebenfalls ein Urteil auf die schon bekannte Feststellung gründete, daß die 
NSDAP die „gewaltsame Erringung der politischen Macht“ anstrebe und „auf 
eine Revolution mit gewaltsamen Mitteln“ hinarbeite76. Nach dem Reichsgerichts­
urteil vom 10. Februar war dies die zweite Entscheidung einer höchsten richterli­
chen Instanz, die klarer und entschlossener als die beteiligten Behörden die von 
der NSDAP ausgehende Gefährdung des Staates feststellte. Doch auch Dietrichs 
Vorstoß blieb ergebnislos, was in erster Linie auf die dilatorische Behandlung der 
Angelegenheit durch den Reichskanzler selbst zurückzuführen ist, der weiterhin 
bestrebt war, den Nationalsozialisten gegenüber freie Hand zu behalten. Dietrichs 
Bemühung um eine Klärung stieß aber bereits auf eine vorbereitete Initiative 
Groeners. Der Entwurf eines Schreibens, das dann nicht abging, bezeugt die 
Gedanken des Mannes, der an der Spitze des Reichsinnenministeriums stand77. In 
dem neuen Amte drängte auch er jetzt auf endgültige Festlegung der Reichsregie­
rung. Groener hatte aber eine Klärung ganz anderer Art im Sinn, um künftige 
Kontroversen auszuschließen. Er wollte eine Beratung darüber herbeiführen, ob 
die NSDAP legal sei oder nicht. Die Anzeichen sprechen nicht dafür, daß Groener 
eine Bestätigung des Urteils der beiden hohen Gerichte durch die Reichsregierung 
vorschwebte, die auch kaum vonnöten gewesen wäre, weit eher die Bestimmung 
eines deutlichen Kurses. Indem er auch die von der Reichswehr nicht gewünsch­
ten Folgen einer negativen Beantwortung der entscheidenden Frage vor Augen

75 Nr. 31.
76 Wiedergegeben im Schreiben des Reichsfinanzministers an den Reichsinnenminister vom 18. 

August 1931; Nr. 33.
77 Nr. 34.
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führte - die notwendige Entlassung nationalsozialistischer Beamter und Angestell­
ter aus Wehrmachtsbetrieben, die Nichteinstellung von Nationalsozialisten in 
Heer und Marine, was künftig Schwierigkeiten erwarten ließ -, gab der Reichs­
wehrminister ziemlich deutlich zu erkennen, in welche Richtung seine Initiative 
drängte und in Anbetracht des Taktierens des Reichskanzlers in diesem Augen­
blick auch nur drängen konnte. Es besteht kein Anlaß, diese neuerlich zum 
Ausdruck gebrachten Sorgen des Reichswehrministers als gering zu erachten oder 
gar für eine Fiktion zu halten. In ihnen kommen auch die Folgen des im Laufe des 
Jahres 1931 rasch verstärkten Wachstums der NSDAP und der ständigen 
Zunahme ihrer Anhänger zum Ausdruck, die die Zersetzungsprognosen widerleg­
ten. Angesichts dieser Besorgnisse erscheint es kaum zweifelhaft, daß der 
Reichswehrminister eher eine Entscheidung gegen als für die von ihm beobachtete 
Praxis der preußischen Regierung wünschte, die „nach wie vor“ davon ausging, 
„daß die NSDAP als eine Partei anzusehen ist, die den Staat und die Verfassung 
mit Gewalt bekämpft“. Daß dieses Schreiben nicht abging, mindert nicht seinen 
Wert für die Erschließung der Vorgänge. Sicher stand zu vermuten, daß die 
Initiative des Reichswehr- und -innenministers nach dem Vorstoß Dietrichs und 
dessen reichlich dilatorischer Behandlung durch Brüning kaum noch ganz das 
gewünschte Ergebnis gezeitigt hätte.
Anderseits beabsichtigte aber Preußen, nun den Kurs gegenüber den im Frühjahr 
bekundeten Grundsätzen etwas zu verschärfen. Als Severing am 23. September 
1931 erneut die leitenden Verwaltungsbeamten des Landes einberief, klang sein 
Urteil über die radikale Rechtsentwicklung ganz anders als ein halbes Jahr zuvor78. 
Doch ebenso wie im Mai verurteilte er auch diesmal das Gerede über Putschgefah­
ren und wünschte er ein Herabspielen von Krawallen und Zwischenfällen. (Auf der 
wenige Tage nachfolgenden Konferenz der Innenminister hatte sich Reichsinnen­
minister Wirth noch kurz vor seinem Ausscheiden schon anders über das 
Anwachsen des Radikalismus geäußert, mit dem er doch schon festerrechnete als 
sein preußischer Kollege79.) Mit den Beratungen über Maßnahmen zur Verschär­
fung der Strafandrohungen bei politischen Rechtsbrüchen setzte sich die seit 
längerem vorhandene, aber doch immer wieder überdeckte Tendenz zu allgemei­
nen, nicht auf eine einzelne politische Richtung bezogene Abwehrmaßnahmen 
durch, die generelle Einschränkungen von verfassungsmäßig garantierten Grund­
rechten im Gefolge hatten.
Die Haltung Preußens bleibt jedoch weiterhin auffällig vorsichtig. Severing 
behauptete, mit den gegebenen Machtmitteln die „Lage zu meistern“, und hob vor 
allem die politische Wirkung von Zeitungsverboten hervor; er meinte die langfristi­
gen, was er durch den Hinweis erläuterte, daß sie nicht nur Verleger und 
Druckereibesitzer, sondern auch die Setzer selbst in Bedrängnis brächten, weil sie 
beim Druck illegaler Druckschriften ihre Entlassung befürchten mußten. Doch ein 
Verbot der Kommunisten oder Nationalsozialisten oder auch nur der SA hielt der 
Minister „im Augenblick für durchaus unzweckmäßig“. Seine Begründung,

78 Nr. 35.
79 Nr. 36. Zu dieser Konferenz aus württembergischer Sicht Waldemar Besson, Württemberg und die 

deutsche Staatskrise 1928-1933. Eine Studie zur Auflösung der Weimarer Republik, Stuttgart 1959, 
S. 212 f.
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einerseits würden die kommunistischen Tätigkeiten sich doch nur auf die 
revolutionären Gewerkschaften verlagern, anderseits die nationalsozialistischen 
Einflüsse auf den Stahlhelm übergreifen, der dann „ein nationalsozialistisches 
Gesicht bekommen“ würde, führt die ganze Problematik von Parteiverboten vo? 
Augen. Seine Bemerkung bezeugte aber auch den stillschweigend akzeptierter 
Vorrang der Stahlhelm-Frage und die heikle Lage der preußischen Regierung 
gegenüber diesem größten Wehrverband. Die bitteren Erfahrungen mit der 
hartnäckigen Einflußübung des Stahlhelms in der Umgebung des Reichspräsiden­
ten, im Reichswehrministerium und zumindest indirekt auf den Reichskanzler, die 
die preußische Regierung im Frühjahr 1930 und wieder ein Jahr später machen 
mußte, im Zusammenhang mit dem Stahlhelm-Volksbegehren in Preußen, wirkten 
noch nach80.

Sicherlich traf Severing angesichts der weit vorangeschrittenen Entwicklung und 
der Größenordungen, die die in Frage stehenden Parteien und militanten 
Organisationen erreicht hatten, den Kern der Schwierigkeiten mit der Feststel­
lung, daß die Polizei bei einer Durchführung dieser Verbote überfordert wäre. 
Gravierende Hoffnungen auf ihre uneingeschränkte Zuverlässigkeit bei politischen 
Großeinsätzen hätten sich leicht als übertrieben erweisen können. Sowohl ihrer 
inneren Situation als ihrer Personalstärke nach wäre die preußische Landespolizei 
wohl nicht im Stande gewesen, mit eigener Kraft allein ein Verbot von NSDAP 
oder KPD, schon gar nicht beider Parteien, zu vollziehen; mit den Polizeiinstru­
menten der anderen Länder war es sicherlich kaum besser bestellt. Wie wenige 
Monate später eine Studie des Preußischen Polizeiinstituts darlegte, wurden 
sowohl auf kommunistischer als auch auf nationalsozialistischer Seite Vorberei­
tungen auf einen gewaltsamen Umsturz beobachtet, die keine akute Aufstandsge­
fahr bedeuteten, aber bei fortgesetzter Erhitzung der politischen Atmosphäre und 
weiterer Zunahme der Kampfstimmung das Gefahrenmoment ständig und unüber­
sehbar erhöhten. Eine solche Balance in einer derartig charakterisierten labilen 
Lage empfahl eher psychologisch dämpfende als drastische oder dramatische 
Maßnahmen. Eine Erörterung der Frage von Verboten setzte entweder die 
Sicherung größerer Machtmittel voraus oder mußte sich, und dies nur unter 
besonderen Umständen, auf einen begrenzten Ausschnitt oder Teil der radikalen 
Bewegung beschränken, von dem die größte Gefahr drohte81.

80 S. oben, Anm. 66; Berghahn, Stahlhelm, S. 166 ff. Zu Brüning die Darstellung in einem Brief des 
Oberregierungsrates Planck an Schleicher vom 11. August 1931, Militärarchiv Freiburg, Nachl. 
Schleicher/ 17; III, abgedruckt bei Thilo Vogelsang, Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 427 f. Über 
die Problematik der Rolle Hindenburgs als „Protektor“, „Schutzpatron“ und Ehrenmitglied des 
Stahlhelms auch Friedrich Lucas, Hindenburg als Reichspräsident, Bonn 1959, S. 49 ff.; Berghahn, 
Stahlhelm, S. 122 ff.

81 Nr. 44. Das Innenministerium konnte auch nicht übersehen, daß die NSDAP in der preußischen 
Polizei an Boden gewann. Schon seit Oktober 1930 lagen Mitteilungen des Allgemeinen Preußi­
schen Polizeibeamtenvereins vor über Wahlentscheidungen von Polizeiangehörigen innerhalb der 
Unterkünfte der Berliner Polizeiinspektionen in der Reichstagswahl am 14. September 1930, die 
einen erstaunlichen nationalsozialistischen Stimmenanteil bezeugten. In vier Polizeibereitschaften 
und im Polizeikrankenhaus mit insgesamt 3607 Polizeiangehörigen waren jeweils zwischen 15 und 
30% der Stimmen auf die NSDAP entfallen, auf die SPD insgesamt 50%. Ehni, Bollwerk Preußen? 
S. 192. Einen ersten, aber bereits aufschlußreichen Versuch, die politischen Verhältnisse innerhalb 
zweier Abteilungen der Berliner Polizei näher zu untersuchen, unternimmt die kürzlich ins 
Deutsche übersetzte Arbeit von Hsi-Huey Liang, Die Berliner Polizei in der Weimarer Republik.
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Die Haltung Severings wurde im Grundsätzlichen von den anderen Innenministern 
geteilt, die lediglich einzelne rechtliche Handhaben zur Verschärfung polizeilichen 
Vorgehens wünschten sowie allgemeine Uniformverbote und Versammlungsver­
böte, deren Erfolge allerdings ungewiß blieben. Einzig der Staatsminister von 
Anhalt, eines der kleinsten Länder, trat jetzt wie auch später schon entschieden 
für ein SA-Verbot ein. Aber auch der neue Reichsinnenminister Groener, der sein 
Amt zunächst vom Krankenbett aus aufnahm und wenig Energie entwickelte, sah 
sich ohne bessere Einfälle vor den gleichen Schwierigkeiten. Ein Uniformverbot 
war „längst im Schubfach, aber die Sache liegt gar nicht einfach,“ schrieb er am 
1. November an seinen Freund Gerold v. Gleich, „weil man eben alle oder gar 
keine verbieten muß und der Alte vom Berge [Hindenburg] Protektor vom 
Stahlhelm ist. Es muß schon der psychologische Augenblick abgewartet werden, 
ebenso für das Verbot aller Aufzüge und Demonstrationen. . . . Die Auflösung der 
Nazi- und Kommunisten-Parteien wäre eine höchst gefährliche Sache, die würden 
dadurch nur einen neuen gewaltigen Auftrieb bekommen, und gegen zwei Fronten 
zu kämpfen, suche ich zu vermeiden.“ Anders als sein Vorgänger tröstete sich 
Groener indessen im Vertrauen auf Schleichers Verhandlungen mit den National­
sozialisten mit optimistischen Floskeln über diese Schwierigkeiten hinweg. Er 
wähnte, Hitler sei „doppelt und dreifach an den Legalitätspfahl gebunden und 
muß jeden, der seinem Befehl entgegenhandelt, aus der Partei herauswerfen. Es 
wird wohl einige Zeit dauern, bis er die unsauberen und unruhigen Elemente 
abgestoßen hat. Er will mit der Regierung Brüning gut stehen und denkt nicht 
daran, dem Hugenbergvolk etwa zur Macht zu verhelfen“82.
Eine weitere Veränderung der Situation ergab sich aber dennoch im Zusammen­
hang mit dem Treffen der „Nationalen Opposition“, am 11. Oktober 1931 in Bad 
Harzburg, als SA und NSDAP die im ganzen für sie günstige Situation und ihre 
durch ständigen Zulauf gestärkte Macht über die bisher beobachteten Grenzen 
hinaus auszunutzen versuchten und neue Unternehmungen vorbereiteten. Aus 
München gelangte im November die Mitteilung nach Berlin, der nationalsozialisti­
sche Gauleiter Adolf Wagner habe im dortigen Polizeipräsidium eine etwas 
mysteriöse Erklärung abgegeben, die der aus unmittelbarem Anlaß erfolgten 
feldmarschmäßigen Ausrüstung der SA und SS mit zusätzlichen Uniformstücken 
und Geräten das Ansehen einer offiziellen Aktion im Einverständnis mit „höchster 
Reichsstelle“ zu geben versuchte83. Diese Nachricht veranlaßte die bayerische 
Regierung, über ihren Vertreter Ritter v. Preger den Hintergrund dieser Vorgänge 
aufzuklären. Soweit dies möglich war84, enthüllte er die psychologisch geschickte 
Auswertung der taktischen Vorteile, die sich die Nationalsozialisten in wechseln­
den Gesprächen und Verhandlungen mit Repräsentanten des Reiches verschafft

82 Militärarchiv Freiburg. N 46/36; etwas verändert Groener-Geyer, General Groener, S. 283. Im 
gleichen Brief äußert sich Groenerauch über seine Ernennung: „Daß ich Doppeladler wurde, ist vor 
allem dem Alten [Hindenburg] zu verdanken, dessen Lieblingsidee es war. Der Kanzler hat mir volle 
Freiheit gegeben, meine überparteiliche Politik gegen jegliches Partei- und Ländergemecker 
rücksichtslos durchzuführen, wobei ich nicht daran denke, mit Kanonen zu schießen, sondern 
Deinen Rat zu befolgen: Suaviter in modo, fortiter in re.“

83 Nr. 37a und 37b.
84 Nr. 38, 39a, 39b.
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Bewegung, für die er sonst nur den „Weg“ sehe, „ihr das generelle Notwehrrecht 
offiziell zuzubilligen“. Mit der von ihm im Leipziger Prozeß im Jahre vorher 
abgegebenen Erklärung, daß der Nationalsozialismus eine geistige Bewegung sei 
und daß er Gewaltanwendungen bis zur Machtübernahme unterbinden werde, 
stand dies sicher nicht in Einklang. Allerdings waren NSDAP und SA nach Hitlers 
Darstellung nur wehrlose und schuldlose Opfer des „Blutrausches“ ihrer Gegner. 
Doch die Linie, die Hitler in Leipzig eingeschlagen hatte, indem er sich als 
Wächter des nationalen Gewissens aufspielte, bildete er in einer Konsequenz fort, 
die auch für manche andere Bewegungen beispielgebend geworden ist. Mit der 
Umprägung der gängigen Münze zu einem Wert, der ihre Zahlungskraft auch unter 
denen sichert, die sonst auf anderen Märkten verkehren, hatte Hitler jedoch 
Erfolg.
Auf der nächsten Konferenz der Innenminister am 17. November bekannte sich 
Groener in einer Rede, deren ersten, den Ländern etwas entgegenkommenden Teil 
er persönlich niedergeschrieben und wohl auch entworfen hatte, zur verfassungs­
mäßigen „Verteilung der Exekutive auf die Länder89“. Doch am Ende erwies er 
dann den Vorstellungen Hitlers seine Reverenz und machte er sich die Klagen der 
NSDAP zu eigen, allerdings ohne damit die anwesenden Minister zu beeindruk- 
ken.
Nebenbei verdient Erwähnung, daß an dieser Konferenz das Land Braunschweig 
zum ersten Mal durch seinen nationalsozialistischen Innenminister Klagges 
vertreten war, der für die NSDAP auch in diesem Gremium Position bezog, was 
der badische Gesandte mit deutlichem Befremden als eine „Parteirede“ bezeich­
nete, wie er sie noch nie in diesem Kreise erlebt hatte90. Doch die Minister wurden 
weder durch die Ausführungen von Klagges noch durch die Groeners zurückhal­
tend gestimmt. Severing wies in beträchtlichem Umfang nationalsozialistische 
neben kommunistischen Verursachungen in politischen Auseinandersetzungen 
mit Todesopfern nach und deutete an, daß die SA mit dem Deckmantel 
militärischer Übungen unter Umgehung polizeirechtlicher Vorschriften politische 
Demonstrationen zu tarnen versuchte. Der Innenminister der amtierenden sächsi­
schen Regierung wies auf zahlreiche Überfälle bei völliger Dunkelheit hin, die die 
Feststellung von Tätern und Urhebern erschwerte, auch auf die ständige Zunahme 
von Sprengstoffdiebstählen und terroristischen Aktionen sowohl von Gruppen der 
NSDAP als auch der KPD. Minister Richter trat für ein Verbot der „terroristi­
schen Nebenorganisationen“ der KPD ein, während sich der württembergische 
Staatspräsident und Innenminister Bolz gegen ein Parteiverbot, aber doch für ein 
reichseinheitliches Verbot aller „Nebenorganisationen“ aussprach wie übrigens 
auch mehrere andere Minister; der bayerische Innenminister Stützel hielt eine 
„Überprüfung“ der Möglichkeiten eines Verbotes der KPD für notwendig. Alle 
Innenminister befürworteten Uniformverbote.
Wenn aus diesen wechselnden Voten auch keine völlige Einmütigkeit über ein 
zweckmäßiges Vorgehen sprach, so stand sie doch hinsichtlich der politischen 
Beurteilung der NSDAP völlig außer Frage, vom braunschweigischen Minister 
abgesehen. Sichtlich verärgert wies Groener Severings Vorwürfe gegen die NSDAP 

89 Nr. 41a; Niederschrift der Konferenz, Nr. 41b.
90 Nr. 41b, Bericht des Gesandten Fecht vom 17. November 1931, GLAK, 49/2070.
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zurück. Den Darstellungen der anderen Minister hielt er entgegen, daß nunmehr 
„schärfste Zusagen der NSDAP“ vorlägen, die eine Untergrabung der Reichswehr 
ausschlössen. Wenn sich ein greifbares Ergebnis dieser Konferenz feststellen läßt, 
dann immerhin der trotz verschiedener Spielarten in der Auffassung der Länder 
über praktische Maßnahmen gegenüber der NSDAP deutliche Appell an die 
Reichsregierung, nunmehr die Initiative zu ergreifen. Angesichts der Neigung, 
Verbote von „Nebenorganisationen“, in erster Linie der SA, und des Uniformtra­
gens zu befürworten, kam ein Einvernehmen allerdings nicht zustande, weil es 
keine Basis zwischen dem Reichsinnenminister und den Länderinnenministern in 
der Einschätzung der NSDAP gab, gegen die Groener Maßnahmen zu ergreifen 
und zu erörtern jetzt offenbar überhaupt nicht wünschte.
Der Bericht des badischen Gesandten zeichnet jedoch eine etwas vorsichtigere 
Haltung Groeners, als aus dessen Vortragsmanuskript und aus der Aufzeichnung 
des Protokollanten hervorgeht. Hierin schlugen sich vielleicht atmosphärische 
Veränderungen gegen Ende der Konferenz nieder. Am folgenden Tage zeigte sich 
Groener doch, wie eine Anweisung an Staatssekretär Zweigert bekundet91, vom 
Verlauf der Konferenz beeindruckt. Seine Anordnung erfaßte das Dilemma in aller 
nur wünschenswerten Deutlichkeit: Man muß die politische Verhetzung bekämp­
fen; doch „nur mit polizeilichen Mitteln läßt sich die Verrohung der politischen 
Sitten nicht wirksam bekämpfen“. Groener sprach aus, was Severings Haltung 
schon seit längerem bestimmt haben dürfte, ohne daß der preußische Innenmini­
ster seine Einsicht in ähnliche Worte kleidete: „Der Staat läuft Gefahr, in diesem 
die Polizeikräfte aufreibenden Kampf die letzte Autorität zu verlieren.“ Allerdings 
lief der Staat auch Gefahr, an eine der radikalen Kräfte verlorenzugehen.
Dieses Dokument läßt keinen Zweifel, daß sich der ehemalige General den ernsten 
Mahnungen der Länder nicht verschloß und daß er nach wirkungsvollen Taten 
sann, um „zum Herzen und Verstand der Volksgenossen vorzudringen“. In dem 
engen Kreis der Überlegungen, angesichts der Möglichkeiten, die dem Reichsin­
nenminister noch gegeben schienen, entschloß er sich, selbst Rundfunkreden an 
die Bevölkerung zu halten, die dann aber - inmitten der Flut zahlreicher Reden 
und Kundgebungen - wenig bewirkten und bald eingestellt wurden. Er wies auch 
Zweigert an, eine „kleine Operationsabteilung“ zur Beratung politischer Maßnah­
men zu bilden, in der die erfahrenen leitenden Beamten der Verfassungsabteilung 
noch enger an den Minister heranrückten. Aber mehr vermochte Groener nicht zu 
erreichen; und Opposition gegen ihn und andere verantwortliche Beamte gab es 
bald auch innerhalb dieser fünfköpfigen „Operationsabteilung92“.
Eine eingeschränkte Reaktionsfähigkeit auch der Öffentlichkeit zeigte sich wenig 
später, als die Bekanntgabe der sogenannten „Boxheimer Dokumente“ Ende 
November 1931 Pläne für das Vorgehen der Nationalsozialisten im Lande Hessen 
in dem allerdings verklausuliert bezeichneten Fall einer Machtergreifung enthüll­
ten93, woraus sicherlich allgemeine Schlüsse gezogen werden durften und, in
91 Nr. 42.
92 Vgl. das disziplinwidrige Schreiben des Oberregierungsrates Erbe an Dingeldey vom 9. April 1932, 

Nr. 64.
93 Die Originaldokumente sind nicht nachweisbar, vermutlich in vermißten Beständen des Reichsge­

richts verlorengegangen; auszugsweise Abdruck nach Presseveröffentlichungen in: Ursachen und 
Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutsch-
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Vor einer Entscheidung hielt er es für geraten, die Stellungnahme des Kanzlers 
selbst einzuholen unter Hinweis auf seine Zweifel, die er mit der Rolle Hitlers in 
den letzten Verhandlungen begründete. Reichskanzlei wie Reichsinnenministe­
rium, das hier zuständig war, sahen sich darob in Verlegenheit gebracht, so daß sie 
eine Beantwortung aus formalen Gründen unterließen100. Doch dies blieb kein 
Einzelfall. Bald zeigte sich, daß manchen Beamten in politisch verantwortlichen 
Stellen - nach einem Wort Severings - nun das „Büchsenlicht“ genommen war101. 
Auch Groeners Haltung erscheint schwankend, sein politisches Ziel im Grunde 
ungeklärt. Das blieb nicht ohne Folgen auf die für politische Fragen zuständigen 
Beamten seines Ministeriums. Auf der nächsten Konferenz der Nachrichtenstellen 
im Reichsinnenministerium am 14. Dezember 1931, die nach einer von Groener 
erteilten Weisung keine politischen Intentionen vermitteln, sondern lediglich 
Nachrichten austauschen und weiterleiten sollte102, erklärte der seit Jahren für die 
NSDAP zuständige Referent der Nachrichtensammelstelle, daß Hitlers Führer­
schaft hinfort „straffe Disziplin in der Partei“ garantiere; doch „eine innerparteili­
che Entwicklung, die den Zerfall der Partei wegen Unerfüllbarkeit oder Unerreich­
barkeit der Parteiziele zur Folge hat, könne sich in illegalen Handlungen 
auswirken“. Ministerialdirektor Menzel gab, sicherlich treffend, seinen Eindruck 
in den Worten wieder, „daß sich bei der NSDAP immer mehr die Lehre von der 
Legalität des Weges - nicht des Zieles - herausarbeite“; aber der „Eventualdolus“ 
bleibe eben, „nötigenfalls auch illegal an die Macht zu kommen“. Groeners 
beifällige Randbemerkungen zu den Ausführungen des Referenten bezeugen 
jedoch, daß sie ganz der Auffassung des Ministers entsprachen. Der Protest des 
preußischen Vertreters auf der Nachrichtenkonferenz, Ministerialdirektor Klause­
ner, seine Feststellung des „absolut entgegengesetzten Standpunktes der preußi­
schen Staatsregierung“, konnte nicht ausbleiben.
Natürlich bewegte sich die Diskussion der Nachrichtenkonferenz ausschließlich 
um zentrale politische Fragen. Groeners Anordnung, politische Entscheidungen 
von der Nachrichtenvermittlung durch die beteiligten Beamten zu trennen, erwies 
sich als schlechterdings unausführbar, zumal die Nachrichtenvermittlung im 
Grunde darin bestand, daß man mehr oder weniger nach angefallenem Beobach­
tungsmaterial begründete Urteile weitergab; etwas anderes war in der seit Jahren 
entwickelten Form von Nachrichtensammlung und -Vermittlung gar nicht möglich. 
Doch Groener wollte jetzt keine politischen Urteile und Entscheidungen. Infolge­
dessen verlor die Einrichtung selbst ihre Daseinsberechtigung nicht nur in den 
Augen des Ministers, sondern auch der beteiligten Beamten. Eine weitere 
Nachrichtenkonferenz fand danach auch nicht mehr statt, was einem weiteren 
Verlust in den Bemühungen um politische Homogenität von Reich und Ländern 
gerade in der Frage des Nationalsozialismus gleichkam.
Daß die Reichspolitik undurchsichtig geworden war, ließ sich kaum bestreiten 
oder ableugnen. Dies mußte die Opposition Preußens und vor allem der sozialde­
mokratischen Regierungspartei mobilisieren. Eine Zuspitzung zeichnete sich 
schon am 11. Dezember ab, als Severing der Reichskanzlei mitteilte, daß er ein 
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neues Auslandspresseinterview Hitlers in größerem Rahmen durch Verhaftung 
verhindern werde, was die Reichsregierung nur durch eine Spezialnotverordnung 
nach dem Art. 48 der Reichsverfassung unterbinden könne103.
Die Affäre erscheint verworren und durch die widersprüchlichen Darstellungen 
der unmittelbar Zuständigen, des Innenministers wie des Berliner Polizeipräsiden­
ten Grzesinski104, nicht genug aufgeklärt. Offen bleibt, ob die Verhaftung Hitlers 
irgendetwas erbracht hätte; wahrscheinlich wäre die Situation erheblich verschärft 
worden. Den Vorhaltungen des Staatssekretärs Pünder gelang es dann auch, nach 
Anweisungen Brünings und nach Einschaltung des Ministerpräsidenten Braun, 
Severing von seinem scheinbar festen Entschluß abzubringen. Doch so impulsiv 
und unbedacht gab sich Severing zuvor noch nie, daß man ihm einen jähen und 
harten Entschluß ohne gründliche Prüfung und sogleich einen Rückzug zutrauen 
durfte. Die helle Empörung unter den Sozialdemokraten über das Auftreten 
Hitlers, das nun auch in der Auslandspresse beachtet wurde, läßt denn wohl den 
Schluß zu, daß Grzesinski, als Berliner Polizeipräsident, eine drastische Gegenak­
tion und Severing, in Anbetracht dieser Absicht, eine äußerst deutliche Geste dem 
Reichskanzler gegenüber für geboten hielten. Die Initiative des Ministerialdirigen­
ten im Reichsinnenministerium Häntzschel dürfte kaum mehr denn als bloßer 
Anlaß gedient haben. Er erteilte Grzesinski telefonisch den Rat, Hitlers Auslands­
pressekonferenz als eine politische Versammlung anzusehen, die der Genehmi­
gung bedürfe; ein Verstoß gegen diese Bestimmung könne mit drei Monaten 
Gefängnis bestraft werden105.
Der Hinweis Severings, daß das Reich seine Politik im Konfliktfalle nur noch unter 
Anwendung des Artikels 48 der Reichsverfassung gegen Preußen durchsetzen 
könne, gibt jedoch zu denken und verdient, als Datum eines neuen Gedankens 
festgehalten zu werden, der auch danach nicht mehr ganz aus der Diskussion 
verschwand. Man darf wohl das Ganze als Warnung davor betrachten, daß bei 
fortschreitendem Dissens in der inneren Politik Preußen sich vom Kurs des Reichs 
lösen und eigene Maßnahmen gegen die Nationalsozialisten ergreifen könne.
Severing war indessen nicht der Mann, der eine solche Entwicklung gewünscht 
oder gar von sich aus vorangetrieben hätte. Schon der 16. Dezember brachte ein 
weiteres Anzeichen für die von Severing schon in der letzten Innenministerkonfe­
renz gegen Groeners Verwahrung drastisch bezeichnete „Bürgerkriegssituation“. 
An diesem Tage schlossen sich das „Reichsbanner Schwarz Rot Gold“ mit Teiler 
des ADGB, anderen Gewerkschaften und kleineren republikanischen Verbänden 
zur „Eisernen Front“106 zusammen, um unter der Führung des SPD-Vorsitzenden 
Otto Wels geschlossen dem sichtbar gestärkten Selbstbewußtsein der Nationalso­
zialisten entgegenzutreten. Aus diesem Vorhaben ging zwar auch nach Monaten 
nicht die breite Abwehrfront gegen die Nationalsozialisten hervor, die den
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vorher gewählt hatte und aus der der Wunsch nach einer weiteren Amtszeit 
hervorgegangen war, sich beinahe geschlossen und entschieden gegen ihn stellte. 
Das konnte den alten Reichspräsidenten auch im Falle eines Sieges kaum zu­
friedenstellen und mußte so oder so die Stellung des Reichskanzlers und seiner 
Regierung empfindlich treffen. Für die Sozialdemokraten und die preußische 
Regierung kam indessen ebenso wie für die Reichsregierung, Reichskanzler, 
Reichswehr und Reichsminister nur ein entschiedenes Eintreten zugunsten des 
Generalfeldmarschalls in Betracht. Doch war es jetzt kein reibungsloser Weg mehr, 
den sie beschritten, und schon gar kein glänzender, sondern ein verzweifelter und 
überaus unsicherer. Auf eine eindeutige Mehrheit Hindenburgs im ersten Wahl­
gang wagten nur wenige zu hoffen.
Unter diesen neuen Voraussetzungen, da bald in Frage stehen konnte, was bis 
dahin noch zum einigermaßen gesicherten Bestand der Republik gehörte, stand 
kaum zu erwarten, daß NSDAP und SA Ruhe bewahren und sich in Disziplin 
bescheiden würden. Dem entsprachen auch Severings Weisungen an die leitenden 
preußischen Verwaltungsbeamten, die er mit vertraulichen Informationen würzte, 
denen zufolge die NSDAP für den 13. März, den ersten Wahltag, große Demon­
strationen plante, „ohne Rücksicht auf Ausfall der Wahl“, so daß „sorgfältige 
Beobachtung notwendig“ sei112. Der Innenminister bekannte sich aber auch 
angesichts der bevorstehenden Entscheidung wieder als Optimist, der eine 
Klärung in dieser „Schicksalsstunde des deutschen Volkes“ erwartete; „sie 
müsse eine Entscheidung der Vernunft bringen. Deshalb müsse alles mobil 
gemacht werden, um den Sieg Hindenburgs im ersten Wahlgang zu sichern“.
In der Hoffnung auf eine innere Wende, die sich nach der Ablehnung einer 
Erneuerung der Amtszeit Hindenburgs durch die gesamte Rechte an dessen 
Wiederwahl heftete, glaubte die preußische Regierung, im Verein mit den anderen 
Ländern nun auch ein schärferes Vorgehen gegen NSDAP und SA beim 
Reichsinnenminister und beim Reichskanzler durchsetzen zu können. Sie trug 
noch einmal alte und neue Argumente und viele Tatsachen zusammen, die den 
gewalttätigen und republikfeindlichen Charakter der NSDAP und im besonderen 
der SA bestätigten113. Aber auch in anderen Nachrichten, teils in Gerüchten, teils 
ernsthafter Art, verbreitete und erhellte sich die Perspektive, die schon die 
merkwürdige Erklärung des Münchener Gauleiters im November und schließlich 
die weithin bekannt gewordenen „Boxheimer Dokumente“ eröffnet und damit 
manche Frage aufgeworfen hatte, die der Klärung immer noch harrte. Die Zeit der 
Stimmzettelwahlen gehörte vollends der Vergangenheit an. Militante Demonstra­
tionen und überfallartige Aktionen begleiteten in zunehmendem Ausmaß politi­
sche Ereignisse und Entscheidungen, woran das wachsende numerische Gewicht 
der straff organisierten SA zweifellos großen Anteil hatte.
Schon während des ersten Wahlgangs um die Reichspräsidentschaft, der mit 
zahlreichen Ausschreitungen den großen Auftakt zu einer Serie der fortgesetzt 
verschärften Wahlkämpfe dieses Jahres bildete, gingen dem Reichsinnenminister 
aus einer Quelle, die im preußischen Innenministerium vermutet werden darf, 
neue Mitteilungen über geheime Mobilisierungspläne der SA zu. Da sie teilweise 
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militärisch ausgerüstet war und ständig stärker wurde, durfte diese Nachricht 
nicht leicht genommen werden, zumal die Vermutung einer Zuspitzung und eines 
gewaltsamen Eingreifens unmittelbar nach der Wahl nahelag114. Mögen auch die 
geheimen Informationen des ehemaligen Polizeihauptmanns und SA-Führers 
Stennes für den Ministerialdirigenten Häntzschel115 letztlich den alarmierenden 
Brief Groeners an seinen preußischen Amtskollegen am 8. März 1932 veranlaßt 
und auf diese Weise Severing doppelt bedrängt haben; mag an dieser Nachricht 
auch einiges übertrieben oder voreilig durchgegeben worden sein, wie es in Phasen 
politischer Spannung kaum ganz vermeidbar ist; wenige Tage später nährten dann 
aber doch auch Berichte der Regierungspräsidenten in den seit langem unruhigen 
Regierungsbezirken Schleswig, Hildesheim und Magdeburg den gleichen Ver­
dacht. Daraufhin von Severing veranlaßte Durchsuchungen nationalsozialistischer 
Gaugeschäftsstellen am 17. März bestätigten jedenfalls, daß Einheiten der 
NSDAP Alarmvorbereitungen trafen. Allerdings ließen sich auch diesmal weder 
Zweck noch Zeitpunkt glaubwürdig nachweisen und Beteuerungen führender 
Nationalsozialisten nicht beweiskräftig widerlegen. Doch offenkundig wurde ein 
Machtkampf in pseudolegaler Verkleidung erwartet und vorbereitet, der den Staat 
selbst nicht unberührt lassen konnte oder nur noch den Rückzug auf die 
rechtsstaatliche Freiheit jedweder politischen Tätigkeit erlaubte.
Da sich die Aktion während des Wahlkampfes abspielte und Severing sich auf die 
Veranlassung durch das Reichsinnenministerium berief, verlief die Angelegenheit, 
nach einer rasch verhandelten Klage vor dem Staatsgerichtshof des Deutschen 
Reiches, im Sande eines bedeutungslosen Vergleichs116, der keiner Seite politi­
schen Nutzen brachte. Doch kurz danach erreichten massierte Klagen und 
Unzufriedenheiten der süddeutschen Ministerpräsidenten während der Goethe- 
Gedächtnisfeier in Weimar Groeners Ohr und ließen den Minister, der auf 
manches schon vorbereitet und hellhörig geworden war, den Gedanken erwägen, 
nun doch gleich nach der Reichspräsidentenwahl etwas Entscheidendes zu 
unternehmen, weil andernfalls sonst leicht von Seiten der SA etwas geschehen 
könne, „wenn ihr Hitler noch, wie zu erwarten, danebenfalle.“ Eine zumindest 
prophylaktische Aktion hielt Groener für geboten117. Das unterstützte auch 
Schleicher, der zwar das Dekorum der Politik des Reichswehrministeriums nach 
alldem, was er verantworten mußte, wahren und daher „die SA-Frage . . . nur mit 
feiner Hand lösen, nicht diese parteigebundenen Länderminister ohne das nötige 
Fingerspitzengefühl“ handeln lassen wollte118. Aber er hatte doch „für den 
Auflösungsfall schon eine ganze Menge Material gesammelt“, wie er Groener 
versicherte, der sich darauf wohl verlassen durfte. Ein weitgehendes, wenn nicht
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zu schreiten, da hierfür auch nach Schleichers Auffassung „jetzt der psychologi­
sche Augenblick gekommen sei126“.
Neben einzelnen Aktenstücken, die kleinere Ausschnitte aus dem ereignisreichen 
Ablauf zwischen dem 5. und dem 13. April beleuchten, unterrichten zwei ver­
schiedenartige Quellen zusammenfassend über die Entscheidungen dieser Tage 
Hier ist die erst nachträglich, am 30. Mai 1932, angefertigte Niederschrift des 
Staatssekretärs in der Reichskanzlei Pünder aufgenommen, der häufig unter dem 
Druck eiliger Tagesgeschäfte an der regelmäßigen Abfassung von Berichten 
gehindert war und sich erst in Tagen der Ruhe den hinausgeschobenen Arbeiter 
widmen konnte12'. Nicht in voller Übereinstimmung mit einigen Darlegungen 
Pünders befinden sich Teile einer zweiten wichtigen Quelle, der Schilderung des 
Reichskanzlers in seinen hinterlassenen Erinnerungen128. Während in mehreren 
Hinsichten keine verschiedenartigen Versionen in diesen beiden, offenbar fern 
und in zeitlichem Abstand voneinander entstandenen Überlieferungen zu erken­
nen sind, ergeben sich erhebliche Widersprüche, im Vergleich mit dem hier 
vorgelegten Aktenstück, in den Angaben Brünings über sein entscheidendes 
Gespräch mit Hindenburg am Tage nach dessen Wiederwahl, am 11. April. An 
dieser Begegnung war Pünder selbst nicht beteiligt; doch seine Aufzeichnung 
besitzt den Vorzug, daß Groener, der den Reichskanzler zu dieser Unterredung mit 
dem Generalfeldmarschall begleitete und ständig zugegen war, Pünders Nieder­
schrift kritisch durchgesehen und, wie seine Randbemerkungen bezeugen, mit 
einigen Korrekturen, einer auch in diesem Zusammenhang, versehen hat. In 
Hinsicht auf die von Pünders Darlegung abweichenden Punkte in der Darstellung 
Brünings finden sich indessen weder Bemerkungen noch Verbesserungen des 
Zeugen und Beteiligten Groener. Wenn damit auch die quellenkritische Überprü­
fung dieses wichtigen Aktenstücks noch nicht völlig erschöpft sein mag, so dürften 
diese Hinweise doch wohl die Beurteilung der Ereignisse, vor allem aber, 
innerhalb dieses Rahmens, der teils überraschenden, teils umstrittenen Wendung 
des Generalleutnants v. Schleicher und der militärischen Führung an diesem 
kritischen Punkte, zu der Brüning eigene Wahrnehmungen beiträgt, im ganzen 
erleichtern.
Die eigene Entschließung des Reichskanzlers trat offenkundig hinter die dei 
Reichswehrführung und auch die des Reichspräsidenten zurück, sobald die 
Vorbereitung, erst am Wahltage selbst, am 10. April, während der Sitzung in de 
Wohnung des Reichskanzlers zutage trat, als Groener, nach seiner vortägige) 
Besprechung mit Hindenburg, einen langen eindrucksvollen Brief an den Reichs 
kanzler verlas, der, nicht ohne Selbstvorwürfe, die beabsichtigte Wendun; 
deutlich anzeigte und nun mit dem SA-Verbot gleich nach der Wiederwahl de
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Reichspräsidenten ganz unumwunden Ernst machte129. Es gebe „keinen Zweifel 
mehr, daß der psychologische Augenblick zur Auflösung der militärähnlichen 
Organisationen der NSDAP gekommen ist, unsere bisherige Absicht, diese 
Organisationen in einem von Reichs wegen zu gründenden und unter Reichsauf­
sicht stehenden großen allgemeinen Wehrsport  verband unschädlich zu machen, 
muß angesichts der gesteigerten politischen Spannung vorläufig zurückgestellt 
werden. Dazu kommt, daß das Ansehen der deutschen Reichsregierung im In- und 
Ausland infolge ihrer angeblichen Schwäche in einer unerträglichen Weise 
herabgesetzt ist. Jedes weitere Zaudern gegenüber der NSDAP vergrößert das 
Übel und bringt den Herrn Reichskanzler und die Reichsregierung in eine schiefe 
Lage ... Es ist aber mit der Staatsautorität nicht zu vereinbaren, daß die Partei 
eine militärisch organisierte Sonderarmee unterhält, deren Führer . . . diese 
notwendigerweise mit der Staatsführung und den Machtmitteln des Staates in 
Konflikt bringen müssen. Eine solche nach allen ihren Einrichtungen und 
Vorschriften auf den Kampf im Innern eingestellte Organisation wird eines Tages 
die Partei in die Illegalität hineinreißen“. Das waren deutliche Worte, die schon 
früher hätten gesprochen werden können, jedoch immer noch Seltenheitswert 
besaßen, obgleich sie die Tatsachen trafen - sowohl hinsichtlich der SA als auch 
hinsichtlich der NSDAP und der deutschen Situation. Dem „vermutlich längst“ 
erreichten Einvernehmen zwischen Preußen und Bayern gegenüber sollte und 
durfte die Reichsregierung nach Groeners Auffassung nicht „schwächlich und 
unentschlossen“ erscheinen; auch nicht mehr „eine ... in ihrer Wirkung ganz 
unsichere Maßnahme ist am Platze, sondern ein einfacher, klarer und fester 
Entschluß, an dem nach keiner Richtung zu deuteln ist. Die Reichsregierung muß 
selbst und allein alle Verantwortung auf sich nehmen, darf weder den Ländern 
überlassen, über die Autorität des Reiches hinwegzugehen, noch darf sie sich der 
Möglichkeit aussetzen, durch Machenschaften der Partei betrogen zu werden.“ 
Groener war ein Lehrmeister nicht nur von militärischer Klasse; dies teilt sich noch 
durch die Schwankungen seiner Auffassungen und auch seines Charakters mit. Er 
war ein Mann von besonderen Gaben auch in der Möglichkeit trivialen Tuns oder 
Lassens und Entscheidens. Seine ehrliche und unverblümte Erklärung verdeckte 
weder Schwächen noch Fehlgriffe der Vergangenheit, aber auch nicht den 
Wunsch, um der Staatsautorität willen mit den Ländern wieder zu einheitlichem 
Vorgehen zu finden. Die Wankelmütigkeiten ließen sich nicht verdunkeln, was 
Groener fernlag. Sie konnten nur noch durch starke Entscheidungen in den 
Schatten gedrängt werden. Deshalb schwebte ihm vor, in seinen eindringlichen 
Darlegungen den Reichskanzler mit sich zu ziehen. Doch vorsichtige Einwände 
von Staatssekretär Meissner, der für Hindenburg Zeit gewinnen wollte, und 
stärkere, den Reichspräsidenten gänzlich heraushaltende Gegenvorschläge Schlei­
chers, der Hitler ein Ultimatum zu stellen wünschte, was auch Groener vorher 
bekannt war und wofür Reichsjustizminister Joel noch eine knapper bemessene 
Frist von drei Tagen und eine schärfere Form zur Diskussion stellte, verzögerten 
die Entscheidung noch einmal.
Man konnte dies als eine Differenz über die taktische Behandlung der „Frage“130
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In den Urteilen schieden sich allerdings die Geister, wie auch die brieflichen 
Vorhaltungen beweisen, die Kronprinz Wilhelm dem General Groener gegenüber 
unmittelbar nach dem SA-Verbot erhob und die er mit der unfairen Anspielung auf 
die Kritik „nationaler Kreise“ an Groeners Verhalten in der Obersten Heereslei­
tung eröffnete, die ein Ehrengerichtsverfahren in einer auch von diesen Kreisen 
respekterheischenden Form längst in die Welt der verleumderischen Gerüchte 
verwiesen hatte. Der ehemalige Kronprinz136 legte ein unwiderlegbares Zeugnis 
dafür ab, wie weit das Ansehen, wenn nicht schon der Einfluß der SA auch in jene 
gemeinhin konservativ oder gar feudal genannten Kreise vorgedrungen war, 
vielleicht sogar noch weiter als der der NSDAP unter Adolf Hitlers unmittelbarer 
Führung, für den sich Kronprinz Wilhelm in diesem Briefe jedenfalls nicht 
einsetzte. Der als ritterliche Erscheinung weithin bewunderte Hohenzoller griff 
hierbei in der Sache wie in der Tonart äußerst unelegant daneben und beklagte als 
„Gefahr für den inneren Frieden“, daß Groener „gerade als Reichswehrminister 
das wunderbare Menschenmaterial, das dort eine wertvolle Erziehung genießt, 
zerschlagen helfe“. Das Wort prägt sich ein und kann nicht leicht vergessen 
werden. Wilhelm argumentierte, als wollte er immer noch die „Wehrsportorgani­
sation“ seines „Freundes Schleicher“ verteidigen. Entweder aus dieser Richtung 
oder, wohl noch wahrscheinlicher, aus der seines jüngeren Bruders, des Mäzens 
und Führers der SA Prinz August Wilhelm dürften die Anregungen zu diesem 
Schreiben gekommen sein, denen der ehemalige Kronprinz allerdings ohne 
Drohungen oder allzu grobe Unhöflichkeiten nachkam, gewissermaßen im Com- 
ment der Generalskameraderie. Dies bleibt ein Dokument für sich, das die 
Eigenart der bewegten politischen Fronten deutlich genug beleuchtet, in der die 
Republik schon völlig im Schatten lae.
Aber sogar im engsten Kreis der ständigen Mitarbeiter des Reichsinnenministers 
gab es Loyalitätskonflikte im Gefolge der auf die Verwaltung übergreifenden 
zerrüttenden politischen Antagonismen und Rechtskonflikte137 - und sicherlich 
nicht nur aktenmäßig nachweisbare. Der Vollzug der SA-Auflösung, über den eine 
Meldung Abeggs aus dem preußischen Innenministerium vorliegt138, konnte zwar, 
wie vorgesehen, reibungslos vor sich gehen, erwies sich im ganzen jedoch als 
Schlag ins Wasser. Die berichteten Vorgänge zeugten von gründlichen Informatio­
nen, SA-internen Vorbereitungen und Präventionen für den Fall der Aktion, die 
man voraussah und die dann tatsächlich durchgeführt wurde. Abegg glaubte, 
vorzeitige geheime Informationen „beamteter Seite des Reichs“ anlasten zu 
können, weil von preußischer Seite strikte Geheimhaltung beobachtet wurde. Da 
aber die Maßnahmen selbst, wenn auch nicht die Stunde ihrer Durchführung, seit 
Tagen zur Erörterung standen und strittig waren, was kaum vor der Öffentlichkeit 
ganz verborgen gehalten werden konnte, entbehrten diese Behauptungen doch der 
letzten Stichhaltigkeit. Ob diplomatische Zwischenträger eine Rolle gespielt 
haben, was kaum abwegig erscheint, darf offen bleiben, verdient auch kein 
weiteres Interesse. Soweit mit dem SA-Verbot die Erwartung eines vernichtenden 
Schlages gegen Hitlers NSDAP verknüpft war. konnte das Ergebnis nur enttäu- 
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sehend ausfallen. Man wird diesen Irrtum jedoch weder dem Reichskanzler noch 
Groener oder Schleicher oder anderen unter den an der Entscheidung Beteiligten 
nachsagen dürfen.

Daß dies nur ein Auftakt zu weiteren und aufs Ganze gehenden Entscheidungen 
sein konnte, liegt auf der Hand. Erst wenn die SA als der starke militärische 
Wehrverband lahmgelegt war, konnten die nächsten erforderlichen Schritte 
folgen. Es war weniger Begleit- als notwendige Folgeerscheinung, daß von der 
Reichsregierung, aber sogleich auch wieder in Baden139 dem unkontrollierten 
Einfluß der NSDAP auf Verwaltung und Beamtenschaft das definitive Ende 
gesetzt werden sollte. Vor allem in der Post und im Zollwesen erschienen die 
nationalsozialistischen Beamten so stark, daß nun reichsrechtliche Vorschriften 
zur Beamtenpolitik unaufschiebbar waren140. Baden kündete auch eigene gesetzli­
che Maßnahmen an. Lediglich Bedenken des Reichsjustizministers verhinderten 
noch vor dem Sturz des Kabinetts Brüning reichsrechtliche Vorschriften für ein 
politisches Beamtenrecht der Republik141.
Nach dem Sturz Brünings versammelten sich noch einmal die Vertreter der 
Länder in Berlin mit der neuen Reichsregierung v. Papen, um die Gefahr der 
Einsetzung von Reichskommissaren gegen ihre Politik abzuwehren und das SA- 
Verbot zu verteidigen142. Was die Regierungschefs Bayerns, Württembergs und 
Badens, Held, Bolz und Schmitt, hierzu noch ausführten, wurde mit Vorsicht 
behandelt, blieb jedoch ergebnislos. Die konzilianteren Bemerkungen des Reichs­
kanzlers beschloß der neue Reichsinnenminister Frhr. v. Gayl, der niemals 
anderswo als auf der äußersten Rechten Position bezogen hatte, mit der 
eindeutigen Erklärung, „daß der schwere, politische Kampf, der in den nächsten 
acht Wochen in Deutschland geführt werden wird, von allen Teilen der Bevölke­
rung möglichst mit gleichen Waffen solle geführt werden können. Es sei nicht 
tunlich, daß, wenn der Wille der Nation erforscht werden soll, ein bestimmter Teil 
der Bevölkerung in seiner Bewegungsfreiheit behindert werde143“. Das war nach 
all dem, was vorausgegangen war, wohl die gedanklich und rechtlich dürftigste 
Begründung für eine Aufhebung des SA-Verbots. Solchen Festlegungen gegenüber 
vermochten auch mannhafte Worte wie die des bayerischen Ministerpräsidenten 
Held nichts mehr abzuringen: „Schützen Sie die Freiheit des deutschen Mannes 
und seiner politischen Überzeugung und helfen Sie nicht mit, daß bewaffnete 
Banden zur Unterdrückung dieser Freiheit geschaffen werden.“ Die ganze 
Entwicklung laufe doch darauf hinaus, Hitler freie Bahn zu schaffen zur Diktatur.

139 Nr. 69a und 69b.
140 Reichsministerbesprechung am 13. April 1932; BA, R 43 1/1455.
141 Diese Feststellung jetzt auch in dem jüngst veröffentlichten Aufsatz von Hans Fenske, Radikale im 

öffentlichen Dienst, in: Civitas, 14. Bd. (1976), S. 127 f.
142 Bericht des Badischen Gesandten über die (offiziell nicht protokollierte) Sitzung der Vereinigten 

Ausschüsse des Reichsrats am 11. Juni 1932; die für diesen Zusammenhang entscheidenden 
Auszüge Nr. 72.

143 Das Protokoll enthielt hier die Einfügung ,,[natürlich bildlich gesprochen]“. Allerdings fiel der 
größte Teil des militanten Aufzugs der uniformierten Verbände, einschließlich ihrer symbolischen 
oder wirklichen Waffen, in erster Linie „bildlich“ ins Auge. Geistige Waffen, gegen die so lange 
und häufig zu Felde gezogen worden war, meinte der Reichsinnenminister sicherlich nicht.
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Auch der immer noch amtierende preußische Innenminister Severing trug den von 
Grund auf veränderten Verhältnissen, die die ständige Drohung eines Reichskom­
missars vergegenwärtigte, dadurch Rechnung, daß er nun auch eine Änderung des 
Erlasses vom 3. Juli 1930 entwarf und jedes Vorgehen gegen Beamte auf Grund 
ihrer bloßen Zugehörigkeit zu einer radikalen Partei untersagte. Praktisch gab er 
damit den Eintritt von Beamten in die NSDAP frei144. Doch zur Ausführung dieses 
Beschlusses äußerster Nachgiebigkeit kam es nicht mehr, weil dann nach der 
Einsetzung der Reichskommissars für Preußen am 20. Juli der Erlaß vom 3. Juli 
1930 für alle Nationalsozialisten kurzerhand aufgehoben wurde145. Immerhin war 
hier der Ansatz einer gewissen beamtenpolitischen Kontinuität sichtbar geworden, 
die sogar die Hoheitsregierung mit der Kommissarsregierung in Preußen verband.

XI.

Abschließende Bemerkungen

Die Gründe für Eigenart und unzulängliche Entwicklung des Staatsschutzes der 
Republik, in dem die Beamtenpolitik nur einen Ausschnitt darstellt, der allerdings 
nicht beziehungslos betrachtet werden sollte, verweisen auf Eigenart und Grundla­
ge der Republik selbst. Der Primat der liberalen Grundrechte galt für die 
Parteigänger und Verteidiger wie die Gegner, die sich ihn nach Kräften zunutze 
machten. Demgegenüber konnte ein Konsens zur Abwehr staatsgefährdender 
Bestrebungen nur schwer entstehen. Denn er mußte mehrfachen Voraussetzungen 
genügen: einmal juristisch mit den Grundnormen des liberalen Verfassungsstaates 
nach vorherrschender Juristenüberzeugung vollkommen in Einklang stehen, so 
daß auch auf dem Rechtswege, im Klagefalle, vorausschaubare und haltbare 
Ergebnisse zu erwarten standen; zum anderen mußte er sich gleichzeitig politisch, 
d. h. mit den Mitteln der Polizei, nach den Gewaltzuständigkeiten der Länder, 
einheitlich praktizieren, in Einklang halten und unter ruhigeren Verhältnissen, 
wenn überhaupt, ständig fortbilden lassen.
Diese Problematik verdient in ihren Zusammenhängen aus guten Gründen nach 
bitteren Erfahrungen größere und ernstere Aufmerksamkeit als die seit längerem 
vorgebrachten und häufig doch nur beiläufig belangvollen Hinweise auf irgendwie 
vorgegebene Einstellungen oder Einwände gegen Demokratie, Republik oder 
bestimmte Regierungen des Weimarer Staates; mitunter enthüllt bereits die 
Unschärfe oder Unbestimmtheit der Wortwahl die unsichere Grundlage der 
Argumentation. Auch die unzulängliche Bereitschaft von Beamten oder anderen, 
für eine Demokratie einzutreten, hat mindestens zwei Seiten, die es zu betrachten 
lohnt, nicht nur die mangelnden oder zwangsläufigen und nicht die kontroversen 
Dispute darüber, was und wie Demokratie zu verwirklichen sei. Die Weimarer 
Verfassung besaß auch keine dogmatische Begründung oder philosophische 
Fundierung, die ihrem wahren Wesen auch widersprochen hätte, sondern wollte 
offen sein. Dem Staatsbürger wie auch dem in all seinen Rechten bestätigten 

144 Nr. 73.
145 Nr. 74.
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Beamten sollte jede politische Tätigkeit, auch die gegnerische, erlaubt sein. Da? 
Problem lag stets darin, wo die Grenzen zu ziehen seien, die die Existenz eher 
dieses Staates in dieser seiner Gestalt gefährdeten. Hierzu gab er keinen 
Konsensus, lediglich nach den kommunistischen Aufständen der ersten zwanziger 
Jahre eine einigermaßen eindeutige Abwehr gegenüber kommunistischen Funktio­
nären. Einige Jahre später beobachtete die um ihren politischen und militärischen 
Auftrag besorgte Reichswehr eine ähnliche Haltung der NSDAP gegenüber.
Die aucn schon außerhalb des Keichswehrministeriums verfolgte Absicht, kommu­
nistische Verbände und Nationalsozialisten einheitlich als staatsfeindliche Organi­
sationen von störenden Einflüssen auf den Staat fernzuhalten, gelangte erst 
verhältnismäßig spät in einigen Ländern, vor allem in Preußen, und nur teilweise 
zu den beabsichtigten Ergebnissen. Schließlich blieb stets ein gewichtiger, 
mitunter gravierender Gesichtspunkt, daß die Abgrenzung gegenüber anderen, 
ähnlich gerichteten, teilweise noch wichtigeren und größeren Verbänden, wie etwa 
dem Stahlhelm, allein schon mit Rücksicht auf die Haltung des Reichspräsidenten 
schwierig, wenn nicht unmöglich erschien. Die Republik wäre jedoch gänzlich 
außerstande gewesen, mit der Vielfalt über Reich und Länder unterschiedliche] 
Größe und Stärke verteilter Vollzugsorgane etwa alle uniformierten oder sogar alle 
politisch radikalen Gruppen und Richtungen zu bekämpfen oder zu unterdrücken.

Bis nach der innerpolitischen Wende der Reichstagswahl am 14. September 193t 
wurde allerdings die NSDAP mitsamt ihrer SA noch in einer Größenordnung 
eingeschätzt, die den zuständigen Staatsorganen erfolgreiche Abwehrmaßnahmei 
aussichtsreich erscheinen ließ. Die Diskussion konzentrierte sich daher seit den 
Volksbegehren und dem Volksentscheid gegen den Young-Plan einerseits au 
Bemühungen, Nationalsozialisten künftig vom Staatsdienst fernzuhalten, ander 
seits auf den eben deshalb notwendigen Nachweis der von Grund auf staatsfeindli 
chen Tätigkeiten der NSDAP. Doch nur Preußen und das Land Baden gelangte) 
noch im Sommer 1930 zu beamtenpolitischen Regelungen; ihre Durchführung um 
deren Ergebnisse konnten hier nicht verfolgt werden, bleiben aber mit Vorsicht zi 
beurteilen.

Die drei wesentlichen Ereignisse des Jahres 1930 veränderten jedoch die bis dahii 
maßgebenden Voraussetzungen von Grund auf. In zwei Ländern, Thüringen unc 
Braunschweig, traten die Nationalsozialisten in die Parteienkoalitionen ein, die di< 
Länderregierungen bildeten, und übernahmen die Leitung der Innenministerien, 
was in Thüringen alsbald auch nationalsozialistische Personalmaßnahmen ii 
leitenden Polizeistellen nach sich zog. Das Reichstagswahlergebnis vom 14. Sep 
tember brachte die NSDAP in gänzlich unerwartetem Ausmaß in eine führend) 
parlamentarische Position und sicherte alsdann ihr und ihrem Wehrverband SA 
derartig großen und ständig wachsenden Zulauf, daß sie fortan in jeder Hinsich 
ein Problem anderer Art und Größenordnung darstellten. Kurz danach versichert, 
Hitler während eines Prozesses vor dem Reichsgericht, den das Reichswehrmini 
sterium gegen drei nationalsozialistischer Umtriebe verdächtige Offiziere veran­
laßt hatte (von denen sich dann je einer der KPD und der nationalrevolutionäre] 
Richtung anschloß, nur einer der SA verblieb), in beeideter Aussage mit den 
ganzen Gewicht seiner Autorität als Parteiführer die strenge Achtung de' 
Verfassungsmäßigkeit seiner Partei bis zur Machtergreifung.
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Von nun an beobachtete die Reichswehrführung eine zunächst vorsichtige, bald 
aber auch rücksichtsvolle Haltung gegenüber der SA. Diese und die längeren, 
hinhaltenden, zeitweilig aber doch auch ernstere Gestalt annehmenden Verhand­
lungen des Reichskanzlers mit nationalsozialistischen Führern beraubten die von 
einigen Ländern, vor allem von Preußen verfolgte Politik entschiedener Abwehr 
der Radikalisierung jeder Möglichkeit, zu durchschlagenden Erfolgen zu gelangen. 
Auch Preußen beobachtete bald nach dei Jahreswende 1930/31 eine veränderte 
Haltung gegenüber der NSDAP, nahm offenbar einen baldigen Rückgang der 
nationalsozialistischen Bewegung an und rechnete mit einem schnelleren Vordrin­
gen anderer radikaler Organisationen, der KPD wie des Stahlhelms.
In der schweren Krise des Sommers 1931 erwiesen sich derartige Vermutungen 
bald als überholt und zeichnete sich das volle Ausmaß der in entgegengesetzte 
Richtung strebenden Entwicklung ab. Aber es zeigte sich auch, daß Versäum­
nisse, wenn man es so ausdrücken will, sich nicht mehr ausgleichen ließen. Noch 
mehr als die Wiederannäherung der NSDAP an die „Nationale Opposition“ im 
Oktober 1931 beeinträchtigten die wiederholten, teils bekanntgewordenen, teils 
geheimgehaltenen Verhandlungen zwischen dem Reichskanzler, dem Reichspräsi­
denten und der Reichswehrführung, Schleicher und Groener, und nationalsoziali­
stischen Führern die Diskussion über den wahren Charakter und die Ziele der 
NSDAP, obgleich höchstrichterliche Urteile schon eindeutige Feststellungen 
getroffen hatten, die von Hitlers Legalitätsbeteuerungen wenig übrigließen. Hitlers 
späte Entscheidung, Mitte Januar 1932, einer Verlängerung der Amtsperiode des 
Reichspräsidenten durch einen Reichstagsbeschluß seine Hand zu versagen, und 
dann der vollendete Abfall von Hindenburg einen Monat später durch seine eigene 
Bewerbung um die Präsidentschaft machten alle diese Bemühungen zunichte.
Die durch die Umtriebe der SA und eine Reihe eindeutiger Entdeckungen seit 
Monaten beunruhigten größeren Länder drängten den Reichsinnenminister zu 
einem unverzüglichen Verbot der SA. In dem Augenblick, da Kräfte, die jederzeit 
unkontrollierbare Beunruhigungen, Ausschreitungen und bürgerkriegsartige Ak­
tionen verursachen konnten, Autorität und Existenz der Republik unmittelbar 
bedrohten, fanden Reichswehr- und Reichsinnenminister, Reichsregierung und 
Länder in dem Entschluß zusammen, die SA wie die SS durch eine Verbotsverord­
nung des Reichspräsidenten auf schnellstem Wege zu beseitigen. Aber nach dem 
Fehlschlag dieser Maßnahme, dem bald folgenden Sturz des Reichswehrministers 
Groener und dann des sich auf ihn stützenden Reichskanzlers beschränkte sich die 
Abwehr des wachsenden nationalsozialistischen Einflusses zunehmend auf die 
Länder, deren parlamentarische Grundlagen in den folgenden Monaten nach und 
nach verlorengingen. Die einschränkenden polizeirechtlichen Verordnungen seit 
dem März 1931 wurden von der neuen Reichsregierung schon am 14. Juni 1932146 
mit einem Schlage wieder aufgehoben und damit der politische Kampf mit allen 
Mitteln freigegeben.
Die Republik hatte sich in der Reichsverfassung von 1919 ein Haus errichtet, in 
dem die Ideale einer langen liberalen Geistes- und Staatstradition unter Zuhilfe­
nahme einiger ausländischer Staatselemente eine geschlossene Gestalt fanden.

146 Verordnung des Reichspräsidenten gegen politische Ausschreitungen vom 14. Juni 1932, § 20, 
(RGBl I 1932, S. 299).
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Den heftigen und in schweren Krisenjahren sich steigernden Antagonismen 
gegenüber erwies sich nicht das Verfassungssystem als Ganzes, aber manches 
seiner Konstruktionselemente als schwach und unzureichend, leicht Gefahren 
ausgesetzt, die im schlimmsten Falle sogar alles gefährden konnten.
Das hier behandelte Kapitel liefert insofern auch einen Beitrag zur Widerstands­
kraft des liberalen Parteienstaates in Zeiten seiner Gefährdungen. Die Republik 
von Weimar war gefährdet; sie existierte von Anfang an unter ungünstigen 
Lebensbedingungen und kann insofern nicht ohne weiteres als Paradigma 
betrachtet werden. Sieht man hiervon ab, so bleibt indessen die freilich trivial 
klingende Lehre: daß, wenn jene, die System und Verfassung zu vernichten 
trachten, nicht ferngehalten werden, sei es aus Rücksichten auf parlamentarische 
Grundsätze oder Proporzverhältnisse, sei es aus punktueller oder gar partieller 
Übereinstimmung mit der Programmatik anderer Parteien, dann die Gefahr 
heraufzieht, daß Verfassung und politisches System zugrunde gehen. Denn es ist 
ein Unding, einer Richtung die Teilnahme an der Herrschaft einzuräumen und 
gleichzeitig den Kampf gegen sie als Ganzes und aufs Ganze führen zu wollen. 
Doch selbst dies letzte duldete der liberale Verfassungsstaat nur innerhalb enger, 
von ihm selbst gezogener und sorgsam eingehaltener Grenzen. Auch sein 
Staatsschutz beruhte letztlich stets auf der Prüfung des Einzelfalles und seiner 
besonderen Umstände. 1931 und 1932 ahnten allerdings nur wenige, erkannte so 
recht vielleicht sogar noch niemand solche Zusammenhänge, die heute vor 
unseren Augen liegen.

Tübingen, im November 1976

Gerhard Schulz
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A. Zur Edition

Gegenstand der vorliegenden Edition sind die kurze Zeit vor Beginn und während 
der Amtszeit der Regierung Brüning gesammelten Informationen über Entwick­
lung, Struktur und Ziele der NSDAP, die unterschiedlichen Einschätzungen und 
Vorstellungen der Ministerien in Reich und Ländern und die danach erörterten 
oder beschlossenen Maßnahmen gegen die NSDAP. Um vollständige Zusammen­
hänge zu erfassen, waren verschiedene Institutionen zu berücksichtigen, die 
jeweils nach ihren Zuständigkeiten, der Bedeutung ihrer Entscheidungen und 
Reaktionen in Erscheinung treten, oberste Behörden des Reiches, Preußens und 
anderer Länder, wie Bayern, Baden, Thüringen und Hessen, die wiederholt auf die 
Politik des Reiches einwirkten. Infolgedessen mußten mehrere Archivbestände 
benutzt werden.
Zentraler Bestandteil der Edition sind die bisher in deutscher Sprache unveröffent­
lichten und noch nie im Zusammenhang betrachteten Denkschriften über die 
NSDAP, die zu verschiedenen Zeitpunkten angefertigt wurden und wechselnde 
Gesichtspunkte beleuchten. Sie sind in den Akten der Reichskanzlei, der 
Nachrichtensammelstelle beim Reichsministerium des Innern und des preußi­
schen Justizministeriums überliefert. Die in diesen Denkschriften vorgetragenen 
Auffassungen über Entwicklung, Struktur und Programm der NSDAP bildeten 
kontrovers beurteilte Grundlagen für Überlegungen, Urteile und Maßnahmen vom 
Beginn des Jahres 1930 bis zum Juni 1932. In Anbetracht des Umfangs dieser 
Denkschriften, in denen sich einzelne größere Partien sinngemäß wiederholen 
oder stark ähneln, konnte nicht daran gedacht werden, sie vollständig abzudruk- 
ken. Die nach sorgfältiger Prüfung ausgeschiedenen Teile werden jedoch im 
Anmerkungsteil ausgewiesen und gegebenenfalls näher bezeichnet. Da die Denk­
schriften eine große Zahl von Zitaten und Quellenbelegen enthalten, erschien eine 
gründliche Nachprüfung notwendig, um die Arbeitsweise der Verfasser verfolgen 
und beurteilen zu können. Dies ist nicht restlos möglich gewesen, konnte aber im 
Hinblick auf den weitaus größten Teil der Zitate geschehen. Hierbei hat sich 
ergeben, daß, von unbedeutenden Vereinfachungen und Verkürzungen einiger 
Zitate abgesehen, die nur in einem einzigen Fall von geringer Bedeutung Zweifel 
über die sorgfältige sinngemäße Wiedergabe aufkommen ließen, Korrekturen und 
Erläuterungen nicht erforderlich sind. Da regelmäßige Angaben hierzu in Anbe­
tracht der Anzahl der Zitate den Anmerkungsteil über alle Maßen aufgebläht 
hätten, beschränken sich die Hinweise oder Erläuterungen auf jene Grenzfälle, in 
denen die Zuordnung der Zitate zur NDSAP fraglich oder strittig erscheinen 
könnte.
Wie in anderen Hinsichten besitzt auch für diesen Problemkreis der Bestand der 
Reichskanzlei, den der Nachlaß des vormaligen Staatssekretärs Pünder ergänzt, 
großes Gewicht. Die überlieferten Denkschriften, Aktenvermerke und der Schrift­
verkehr bezeugen Überlegungen, Meinungen und Absichten innerhalb des Reichs­
kabinetts sowie die Versuche einiger Länder, auf die Politik des Reiches 
einzuwirken, und den Rang der Verhandlungen, die das Reich mit den Ländern in 
strittigen Fragen führte. Auf den Abdruck einiger Protokolle von Kabinettssitzun­
gen und Chefbesprechungen, die in diesen Zusammenhang gehören, ist mit 
Rücksicht auf die Edition „Akten der Reichskanzlei“ verzichtet worden, da die die 
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Regierung Brüning betreffenden Bände demnächst erscheinen sollen. Sie werden 
jedoch im Anmerkungsteil aufgeführt und in einigen wichtigen Fällen auszugswei­
se zitiert, damit die Bedeutung dieser Beziehungen nicht im dunkeln bleibt.

Die Akten des Reichsministeriums des Innern, in dessen Zuständigkeit Verfas- 
sungs- und Republikschutz fielen, sind nicht vollständig überliefert. Gleichwohl 
enthält der Bestand, der im Zentralen Staatsarchiv der DDR in Potsdam benutzt 
werden konnte, wichtige Teile des Schriftwechsels des Reichsinnenministeriums 
mit der Reichskanzlei, den Ministerien des Reiches und der Länder sowie die 
höchst belangvollen Niederschriften über die Konferenzen der Innenminister, die 
abweichende Auffassungen sowohl über die NSDAP als auch über die Maßnah­
men, die ihr gegenüber ergriffen werden sollten, deutlich erkennen lassen.

Dem Informationsaustausch zwischen dem Reich und den Ländern dienten neben 
den Innenministerkonferenzen die sogenannten Nachrichtenkonferenzen, die in 
dem behandelten Zeitraum zweimal stattfanden. Das Protokoll der Konferenz im 
April 1930, der zweiten Nachrichtenkonferenz überhaupt, das zwei ausführliche 
Referate über die NSDAP enthält, ist im Bestand „Sicherheitspolizei und 
politischer Nachrichtendienst“ im Bundesarchiv mit den Akten der Nachrichten­
sammelstelle überliefert. Dieser Bestand, der durch Kopien aus den Staatsarchi­
ven einiger Länder vervollständigt wurde, enthält umfangreiches Material über die 
NSDAP, das den Nachrichtenstellen der Länder in Form vertraulicher oder 
geheimer Berichte zuging.

Beträchtlicher Einfluß auf die Politik der Reichsregierung gegenüber der NSDAP 
ging vom Reichswehrministerium aus. Er verstärkte sich, nachdem am 9. Oktober 
1931 Reichswehrminister Groener auch die Geschäfte des Reichsinnenministers 
übernommen hatte. Wichtige Quellen für die Politik dieses Ministeriums sind in 
den Nachlässen Groener und Schleicher überliefert, die neben Privatbriefen eine 
große Anzahl amtlicher Schriftstücke enthalten, darunter auch das Protokoll über 
die Nachrichtenkonferenz im Dezember 1931, der zweiten in der Amtszeit der 
Regierung Brüning. Weitere Aufschlüsse über die Haltung der militärischen 
Führung gewähren die Aufzeichnungen des Generalmajors Liebmann über Bespre­
chungen der Befehlshaber („Führerbesprechungen“) im Reichswehrministerium, 
die der politischen Orientierung dienen sollten, und über eine Ansprache des 
Chefs der Heeresleitung.

Neben den Ministerien des Reiches kommt im Hinblick auf die Politik gegenüber 
der NSDAP vor allem den preußischen ausschlaggebende Bedeutung zu. Außer 
den umfangreichen Akten des Staatsministeriums erwies sich in Anbetracht der 
unzulänglichen, stark lückenhaften Überlieferung des Preußischen Ministeriums 
des Innern der Bestand des Preußischen Justizministeriums für die Zwecke der 
Edition von großem Wert. Die Aufzeichnungen des Ministerialrats Pritsch über die 
Besprechungen des preußischen Innenministers mit den Ober- und Regierungs­
präsidenten („leitenden Verwaltungsbeamten“) stellen im Hinblick auf die Hal­
tung der preußischen Ministerien gegenüber der NSDAP eine hervorragende 
Quelle dar, die einen Teil der Lücke füllt, die in Anbetracht der unvollständigen 
und für diesen Zeitraum sehr unzulänglichen Überlieferung des preußischen 
Innenministeriums offenbleibt. Zur Ergänzung konnten auch Aktenstücke aus 
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dem Bestand des Reichsinnenministeriums und aus dem Nachlaß Otto Braun 
herangezogen werden.

Neben Preußen mußten die Länder Bayern, Baden und Thüringen Berücksichti­
gung finden, da sie, wenn auch auf unterschiedliche Weise, auf die Diskussionen 
und Überlegungen über die NSDAP einwirkten und Entscheidungen und Handlun­
gen veranlaßten. Über diese Vorgänge geben Akten der Reichskanzlei, des 
Reichsinnenministeriums, des Badischen Staatsministeriums und, neben den 
Akten des Bayerischen Staatsministeriums des Äußern, der Bayerischen Gesandt­
schaft in Berlin Aufschluß. Um die Vollständigkeit der Zusammenhänge, die hier 
belegt sind, zu wahren, sind auch einige Dokumente abgedruckt worden, die 
bereits an anderer Stelle auszugsweise, in wenigen Fällen auch vollständig 
veröffentlicht wurden. Hierbei konnten einige Unzulänglichkeiten oder Fehler 
beseitigt, auch falsche Datierungen korrigiert werden.

Die Einrichtung der Edition geht von den für die Quellen zum Interfraktionellen 
Ausschuß aufgestellten Grundsätzen1 aus. Die abgedruckten Aktenstücke sind 
grundsätzlich chronologisch angeordnet und fortlaufend numeriert. Stehen sie 
innerhalb des gleichen Vorganges im gleichen Geschäftszusammenhang (z. B. 
Briefe und ihre Anlagen), so werden sie unter einer Nummer vereinigt und die 
Dokumente jeweils durch kleine lateinische Buchstaben in der Reihenfolge des 
Alphabets bezeichnet; in solchen Fällen kann die chronologische Ordnung nicht 
immer eingehalten werden.

Den Dokumenten werden jeweils zwei Kopfregesten vorangestellt. Das erste 
Regest beginnt mit dem Datum, kennzeichnet das Schriftstück (Erlaß, Aufzeich­
nung etc.), gibt im Regelfall den Verfasser, bei Briefen den Absender und 
Empfänger an. Eine stichwortartige Charakterisierung des Inhalts schließt das 
Regest ab. Das Datum wird in aller Regel der Quelle selbst entnommen; wenn der 
Zeitpunkt ihrer Entstehung mit dem dokumentierten Vorgang nicht übereinstimmt 
(z.B. bei nachträglich angefertigten Aufzeichnungen und Niederschriften), wird 
hierauf im zweiten Regest hingewiesen. Im ersten Kopfregest werden die 
amtlichen Behördenbezeichnungen genau wiedergegeben (z. B. Reichsministerium 
des Innern), im Text der Anmerkungen die geläufigen vereinfachten Formen 
verwandt (z.B. Reichsinnenminister).

Das zweite Kopfregest gibt den Archivfundort, Bestandsbezeichnung und Band­
nummer oder den Nachlaß an; den Benutzungsvorschriften des Zentralen Staats­
archivs der DDR gemäß werden die dort benutzten Archivalien zusätzlich durch 
Angabe der Blattzahl ausgewiesen. Es folgen die weiteren Qualifikationsangaben. 
Sofern nichts anderes vermerkt ist, liegen maschinenschriftliche Originale vor. Im 
übrigen wird unterschieden zwischen Handschreiben, Entwurf, Konzept, Durch­
schlag, Abschrift, vervielfältigtem und gedrucktem Exemplar. Entwürfe oder 
Konzepte mit Ausfertigungsvermerken werden als solche gekennzeichnet. Soweit 
vorhanden und festzustellen, wird das Originalaktenzeichen angegeben. Hinweise 
auf Vermerke, handschriftliche Korrekturen, Anstreichungen, Unterstreichungen 
und Paraphen schließen die Beschreibung des Dokuments ab.

1 Der Interfraktionelle Ausschuß 1917/18, bearbeitet von Erich Matthias unter Mitwirkung von Rudolf 
Morsey, 1. Teil, Düsseldorf 1959, S. LIII ff.
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Sind Schriftstücke eigenhändig unterzeichnet, wird der Namenszug unter dem 
Schriftstück dem Original gemäß wiedergegeben. Bei Abschriften, vervielfältigten 
und gedruckten Exemplaren, die keine eigenhändige Unterschrift tragen, findet 
sich der Zusatz gez. Bei paraphierten Schriftstücken werden die Paraphen zum 
Namen ergänzt.
Der Text wird in der Regel unverkürzt wiedergegeben. In Fällen, in denen sich 
Kürzungen nicht vermeiden ließen, sind die Auslassungen durch Punkte innerhalb 
eckiger Klammern gekennzeichnet; ihr Inhalt wird in Anmerkungen erläutert. Alle 
von den Bearbeitern stammenden Ergänzungen des Textes sind ebenfalls in eckige 
Klammern gesetzt. Abkürzungen, die eindeutig sind, wurden grundsätzlich der 
besseren Lesbarkeit wegen aufgelöst, orthographische Fehler stillschweigend 
modernisiert bzw. korrigiert. Hervorhebungen im Text, die auf den Verfasser 
zurückgehen, sind einheitlich durch Sperrung gekennzeichnet, Namen grund­
sätzlich im Kursivdruck gesetzt. Für die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter­
partei waren unterschiedliche Abkürzungen in Gebrauch, die grundsätzlich durch 
die später übliche Abkürzung NSDAP ersetzt worden sind; exzentrische oder 
charakteristische Abkürzungen werden jedoch in den Anmerkungen angeführt.
Der Anmerkungsteil ist möglichst knapp gehalten. Dies gilt im besonderen für die 
inhaltliche Kommentierung der Dokumente und die Literaturhinweise. Unentbehr­
lich waren textkritische, das zweite Kopf regest ergänzende Hinweise auf Vermer­
ke und Korrekturen sowie Hinweise auf nichtgedruckte Archivalien, die nicht in 
die Edition aufgenommen wurden, jedoch für den Zusammenhang oder seinen 
Fortgang von Belang sind.
Zur Schreibweise ist noch anzumerken: Die aus Ländernamen gebildeten Adjek­
tive sind in amtlichen Akten meist, aber nicht immer mit großen Anfangsbuchsta­
ben überliefert. Dies wurde jedoch nur bei amtlichen Bezeichnungen beibehalten 
(z. B. Preußisches Ministerium des Innern), nicht bei umgangssprachlichen 
Ausdrücken (z. B. preußisches Innenministerium). Abweichend hiervon ist die 
Schreibweise in den lebenden Kolumnentiteln vereinheitlicht worden.
Gedankt sei den Mitarbeitern des Seminars für Zeitgeschichte der Universität 
Tübingen, die geholfen haben, das Manuskript fertigzustellen.
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B. Verzeichnis der Archivalien

I. Amtliche Überlieferungen

BA R 2
BA R 43 I
BA R 134

Bundesarchiv Koblenz, Reichsfinanzministerium
Bundesarchiv Koblenz, Reichskanzlei
Bundesarchiv Koblenz, Sicherheitspolizei und politischer Nachrichten­
dienst

BA NS 26
ZStA RMdI
GStAB Rep. 84a

Bundesarchiv Koblenz, Hauptarchiv der NSDAP
Zentrales Staatsarchiv der DDR Potsdam, Reichsministerium des Innern
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Dahlem, Preußisches Justizministerium
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GLAK 233
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Nachlaß Otto Braun
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Nachlaß Groener
Nachlaß Pünder
Nachlaß Schleicher 
IfZ/Archiv ED 01

Internationales Institut für Sozialgeschichte Amsterdam
Bundesarchiv Koblenz
Militärarchiv Freiburg
Bundesarchiv Koblenz
Militärarchiv Freiburg
Institut für Zeitgeschichte München/Archiv, Aufzeichnungen des Gene 
ralmajors Liebmann
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10b 26. 6. 1930 Referentenvermerk im Preußischen Justizministerium zum 
Erlaß betr. Teilnahme von Beamten an der Nationalsoziali­
stischen Deutschen Arbeiterpartei und der Kommunisti­
schen Partei Deutschlands
Preußisches Justizministerium............................................ 89

10c 23. 6. 1930 Der Preußische Justizminister an den Preußischen Mini­
sterpräsidenten und die Preußischen Staatsminister zum 
Entwurf eines Erlasses betr. Teilnahme von Beamten an 
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und 
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11 1. 8. 1930 Der Reichswehrminister an den Reichsminister des In­
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Reichskanzlei..................................................................... 93
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Reichsministerium des Innern............................................ 162
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19 10. 11. 1930 Der Reichswehrminister an den Reichskanzler. Frage der 
Legalität oder Illegalität der Nationalsozialistischen Deut­
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Reichskanzlei ....................... 169

LXXXII



Lfd.
Nr. Datum Überschrift und Quelle Seite
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Reichsministerium des Innern............................................ 179
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Reichsministerium des Innern............................................ 183
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chung mit den Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten 
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27 24. 3. 1931 Röhm an Generalmajor v. Schleicher. Beteiligung von 
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Rundschreiben des Reichsinnenministers 2.1.1930 1.

1.

2. 1. 1930: Rundschreiben des Reichsministers des Innern an die 
Reichsminister. Anstellung und Beförderung von Beamten, die umstürz­

lerischen Organisationen angehören

BA R 2/22581. Vervielfältigtes Exemplar -IC 6260/3.12.29. „Eilt“. Handschriftliche 
Randverfügung1. Paraphen.

Nach der durch den Herrn Staatssekretär in der Reichskanzlei mit Schreiben vom 
3. Dezember 1929 - RK. 8011 - abschriftlich mitgeteilten Niederschrift über die 
Sitzung des Preußischen Staatsministeriums vom 21. November 1929 hat das 
Staatsministerium beschlossen, daß nach Beratung zwischen den Ressorts der 
Wortlaut eines Beschlusses vorzulegen ist, durch den festgestellt wird, daß in 
Zukunft Angehörige von Parteien und Organisationen, die offen erklären, das 
heutige Regierungssystem mit Gewalt beseitigen zu wollen, als Beamte weder neu 
angestellt, noch befördert, noch bestätigt werden sollen2. Ich halte es für geboten, 
daß die Reichsregierung sich diesem Vorgehen anschließt und, sobald der 
endgültige Beschluß des Preußischen Staatsministeriums vorliegt, gleichfalls eine 
entsprechende Anordnung trifft. Ich bitte, mir Ihre Stellungnahme hierzu baldge­
fälligst mitzuteilen3.

Severing

1 Handschriftliche Randverfügung ordnet „liegenlassen“ und „Wiedervorlage“ an. Eine weitere 
Behandlung ist nicht ersichtlich.

2 Nr. lOa-c.
3 Stellungnahme Schleichers in Nr. 4.

2.

22. 1. 1930: Erlaß des Reichswehrministers über die Haltung der 
Reichswehr zum politischen Radikalismus

Nachlaß Groener N 46/151. Gedrucktes Exemplar. Verteiler: 1522 - B. Nr. 295. W III. 
Handschriftliche Überschrift: „Hirtenbrief“.1

Nach einer kurzen Spanne ruhiger Entwicklung steht die deutsche Republik heute 
wieder im schwersten Schicksalskampfe. In den Haager Verhandlungen2 fühlten 
wir die ungeheure Last des Druckes der im Krieg siegreichen Mächte. Die 
wirtschaftliche Not zeigt uns grell die unlösbare Verflechtung unserer Wirtschaft 
mit den wirtschaftlichen Kräften der anderen Völker. Im Innern stehen sich in den 
großen Fragen der Reichs- und Wirtschaftsführung, der Verteilung der politischen

1 Abgedruckt in Groener-Geyer S. 266ff.; Ursachen und Folgen VII S. 519ff.
2 Im Haag wurde im August 1929 und im Januar 1930 über die neue Reparationsregelung (Young-Plan) 

verhandelt.
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2. 22. 1. 1930 Erlaß des Reichswehrministers

Macht und der finanziellen Lasten die Interessen von Reich und Ländern, 
Parteien, Verbänden und Klassen hart und scheinbar unversöhnlich gegenüber. 
In dieser Zeit schwersten Ringens treten die Kräfte wieder auf den Plan, die 
glauben, nur in radikaler Abkehr von den heutigen Zuständen sei der Weg in die 
Zukunft zu finden. Materielle Not und ideelle Enttäuschung werben in gleicher 
Weise für sie.
Die Kommunisten glauben die Zeit näher gerückt, wo sie den heutigen Staat und 
die heutige Gesellschaft umstürzen können. Sie sehen ihre erste und wichtigste 
Aufgabe mehr als je darin, die Machtmittel des Staates zu zersetzen. Sie wissen, 
daß sie nur auf diesem Weg den heutigen Staat zerschlagen und eine Diktatur 
nach russischem Muster errichten können.
Auch das Ziel der Nationalsozialisten - so unklar es auch ausgesprochen wird - 
liegt in derselben Richtung. Auch sie wollen die gewaltsame Zerschlagung des 
heutigen Staates und die Diktatur ihrer Partei. Sie unterscheiden sich von den 
Kommunisten nur durch die nationale Grundlage, auf der sie fußen. Sie geben vor, 
Deutschland von den Ketten von Versailles durch eine gewaltsame Zerreißung der 
Verträge befreien zu wollen, aber sie gestehen selbst ein, daß wir dazu nicht die 
Macht haben. In erster Linie erstreben sie daher den inneren Kampf, und darum 
werben sie um die Wehrmacht. Um diese für ihre parteipolitischen Ziele 
auszunutzen, spiegeln sie vor, die Nationalsozialisten verträten allein die wahrhaft 
nationale Idee.
Die Nationalsozialisten wie die Kommunisten wollen die Zertrümmerung des 
Bestehenden mit allen Mitteln der Gewalt. Das bedeutet den Bürgerkrieg, den 
Bürgerkrieg in einem Lande, das von feindseligen Nachbarn umgeben und wie 
kein anderes eingebettet ist in die Gesamtwirtschaft der Welt. Primitive Völker, 
die in den einfachsten Gesellschaftsverhältnissen leben, oder solche, deren Raum 
und Volkszahl unbeschränkt sind, können vielleicht solche Katastrophen ertragen. 
In Deutschland aber sind wir auf engstem Raum zusammengedrängt; unsere 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse sind ungeheuer kompliziert. Hier 
ständen sich im Bürgerkampf zwei gleichstarke Parteien gegenüber. Kein schnel­
ler Sieg, sondern ein langsames Abringen, eine Katastrophe für Staat und 
Wirtschaft, Währungsverfall und Hunger, ein unaufhaltsamer Niedergang aller 
Funktionen des staatlichen Lebens würde das Ergebnis sein, von dem es keinen 
Aufstieg gibt.
Fern von diesem Extremen hat die Reichswehr ihren Weg zu suchen. Sie kann sich 
nicht auf phantastische Pläne, unklare Hoffnungen, tönende Schlagworte einlas­
sen. Auf ihr ruht eine ungeheuere Verantwortung für den Fortbestand des 
nationalen Staates. Sie weiß, daß ihre Haltung in der Stunde der Gefahr das 
Schicksal des Volkes entscheiden wird. Um so mehr gilt für sie und ihre Führer 
unerbitterliche Selbstbesinnung, Verantwortungsbewußtsein, Klarheit. Wer diese 
nicht aufbrächte, wäre kein Führer, sondern ein Gaukler.
Die klare Einsicht in die Verhältnisse aber sagt uns: es gibt nicht nur den Weg der 
Zertrümmerung und der Gewalt, sondern auch den der Entwicklung und Stärkung 
der natürlichen Kräfte, die im Organismus unseres Volkes lebendig sind. Es ist die 
heilige Aufgabe der Wehrmacht, zu verhindern, daß sich der Riß zwischen Klassen 
und Parteien je zum selbstmörderischen Bürgerkrieg erweitert. In allen Notzeiten
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Erlaß des Reichswehrministers 22.1.1930 2.

eines Volkes gibt es einen unerschütterlichen Felsen im stürmenden Meer: die 
Staatsidee. Die Wehrmacht ist ihr notwendiger und sinnfälligster Ausdruck. Sie 
hat kein anderes Interesse und keine andere Aufgabe, als nur den Dienst am 
Staate. Darin liegt der Stolz des Soldaten und die beste Tradition aus alter Zeit. Sie 
würde ihr Wesen verfälschen und sich selbst zerstören, wenn sie in den 
Parteistreit hinabstiege und selbst Partei ergriffe. Dem Staate allein zu dienen, ihn 
fern von aller Parteipolitik gegen den ungeheuren äußeren Druck und irrsinnigen 
inneren Hader zu retten und zu erhalten, ist unser einziges Ziel.
Der Weg, den unser Volk zur Freiheit zu gehen hat, ist ungeheuer schwer und 
weit. Aus der klaren Erkenntnis der Wirklichkeit heraus wissen wir, daß er 
gegangen werden muß und daß es kein Mittel gibt, ihn abzukürzen. Er wird 
gegangen werden! Aber nur einer starken Reichsgewalt wird es gelingen, 
Deutschlands Geschicke in der Zukunft zu meistern. In der einigen, geschlosse­
nen, überparteilichen Reichswehr findet das Reich sein schärfstes und vornehm­
stes Machtmittel. In sich muß die Wehrmacht zusammengeschmiedet sein durch 
Gehorsam und Vertrauen. Dem Soldaten verkörpern die Vorgesetzten den Staat. 
Wer nicht auf diese, sondern auf radikale Schreier, gleichgültig wo sie stehen, 
blickt, ist ein Schädling; er wird in der Stunde der Entscheidung versagen. Für die 
Angehörigen einer Wehrmacht, ob hoch oder nieder, gibt es nur einen Gehorsam, 
den bedingungslosen.
Die Pflicht jedes Vorgesetzten ist es, in engster Fühlung mit seinen Untergebenen 
zu bleiben und nicht nur in den militärischen Dingen ihr Berater und Führer zu 
sein. Weit wichtiger als alle rein militärische Leistung ist die innere Verbunden­
heit von Führern und Untergebenen: von oben durch unablässige Fürsorge und 
Anteilnahme am äußeren und inneren Leben des Untergebenen; von unten durch 
Vertrauen und Hingabe aus innerster Überzeugung. Dies gilt sowohl für das 
Verhältnis von Offizier und Mannschaft wie für die Beziehungen innerhalb des 
Offizierskorps. Ein Geist und ein Wille muß in Allen lebendig sein.
Ich ersuche die Herren Kommandeure, diese Gesichtspunkte eingehend und 
wiederholt mit ihrem Offizierskorps zu besprechen und dem inneren Zusammen­
halt der Truppe ihre vornehmste Sorge zuzuwenden.
Ich weise erneut auf die Notwendigkeit dauernder Aufklärung über die politischen 
Zusammenhänge und Gegebenheiten hin.
Die Herren Befehlshaber werde ich von Zeit zu Zeit zur Entgegennahme von 
Weisungen in Berlin versammeln und außerdem geeignetes Unterrichtsmaterial 
übersenden. Wird zu einer besonderen Frage Material gewünscht, so bitte ich, es 
bei mir anzufordern. Ebenso bin ich bereit, in besonderen Fällen auf Anfordern 
Offiziere meines Ministeriums zu Vorträgen zu entsenden. Die Hauptarbeit der 
Aufklärung ist jedoch von den Kommandeuren zu leisten. In dieser Erziehungsar­
beit sehe ich ihre wichtigste Aufgabe. Wer hierin versagt, füllt seine Stellung in 
der Wehrmacht nicht aus. Über solche Persönlichkeiten ist mir auf dem 
Dienstwege zu berichten3.

Groener

3 Zu diesem Erlaß Vogelsang, Reichswehr S. 84; Carsten S. 350f.
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3. 31.1.1930 Runderlaß des Preußischen Innenministers

3.

31. 1. 1930: Runderlaß des Preußischen Ministers des Innern. Bestäti­
gung von Kommunalbeamten, die staatsfeindlichen Parteien oder Orga­

nisationen angehören

MBliV 1930 Sp. 81 f.

I. Für die Bestätigung von Anhängern der Kommunistischen oder Nationalsoziali­
stischen Partei als Kommunalbeamten werden unter Aufhebung früherer Erlasse 
und mündlicher Anweisungen die folgenden Richtlinien aufgestellt:
1. Die Bestätigung als leitende Beamte (Behördenleiter) und als ständige Vertreter 
von Behördenleitern ist ausnahmslos zu versagen. Angehörige der genannten 
Parteien sind also insbesondere nicht zu bestätigen als Bürgermeister (Oberbür­
germeister), Beigeordnete (zweiter Bürgermeister) der Magistratsverfassung, Erste 
Beigeordnete der Bürgermeisterverfassung, Kreisdeputierte, Amtsvorsteher und 
deren Stellvertreter, und Gemeindevorsteher.
2. Die Bestätigung in allen übrigen besoldeten oder unbesoldeten kommunalen 
Ämtern ist nur dann zu erteilen, wenn im Einzelfall der zu Bestätigende sich zu 
einer pflichtmäßigen Amtsführung im Rahmen der bestehenden Staatsordnung 
und unabhängig von Parteiinstruktionen durch eine positive Erklärung verpflichtet 
und seine Persönlichkeit die Gewähr dafür bietet, daß die Verpflichtung ernstlich 
gemeint ist und eingehalten werden wird.
II. Bei der Bestätigung von Angehörigen anderer staatsfeindlicher Organi­
sationen als Kommunalbeamten gilt das unter 1,2 Gesagte.
Falls im Einzelfall die zur Versagung der Bestätigung erforderliche Zustimmung 
der Beschlußbehörde versagt wird, ist das jeweils gegebene Rechtsmittel gegen 
die Versagung der Zustimmung einzulegen.

4.

14. 3. 1930: Generalmajor v. Schleicher an den Reichsminister des 
Innern. Einstellung von Nationalsozialisten in Behörden und Staatsbe­

triebe

BA R 43 1/2682. Abschrift. Unterstreichungen*.

Sehr geehrter Herr Minister!
Nach Ihrem Erlaß vom 2. 1. 30 I C 6260/3. 12. 291 2 hat die Preußische Staatsregie­
rung in der Sitzung vom 21. 11. 29 beschlossen, daß nach Beratung zwischen den 
Ressorts der Wortlaut eines Beschlusses vorzulegen ist, durch den festgestellt 
wird, daß in Zukunft Angehörige von Parteien und Organisationen, die offen 
erklären, das heutige Regierungssystem mit Gewalt beseitigen zu wollen, als 

1 Abgedruckt in Severing II S. 233ff; Schüddekopf, Heer S. 287f.
2 Nr. 1.
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v. Schleicher an den Reichsinnenminister 14. 3. 1930 4.

Beamte weder neu angestellt, noch befördert, noch bestätigt werden sollen3. Sie 
halten es für geboten, daß die Reichsregierung sich diesem Vorgehen anschließt 
und, sobald der endgültige Beschluß des Preußischen Staatsministeriums vorliegt, 
gleichfalls eine entsprechende Anordnung trifft.
Wie aus Ihren Schreiben P.6000/5. 7. vom 31. 7. 28,1 A 6000/23. 8. vom 12. 9. 28, 
I A 6000/23. 8. III vom 19. 2. 29, I A 6000/27. 5. vom 8. 7. 294 hervorgeht, 
vertreten Sie, sehr geehrter Herr Minister, den Standpunkt, daß die NSDAP sich 
den gewaltsamen Umsturz der verfassungsmäßigen Staatsform zum Ziele setzt, 
eine Auffassung, die der Herr Reichswehrminister teilt. Er hat deshalb auch 
angeordnet, daß alle Angehörigen der NSDAP aus den Betrieben der Wehrmacht 
zu entfernen sind5.
Zu diesem Vorgehen steht die Tatsache, daß nunmehr Thüringen einen nationalso­
zialistischen Minister hat6, zweifellos im Widerspruch.
So sind zur Zeit folgende Fälle möglich:
a) Die Reichsregierung beschließt, daß nationalsozialistische Beamte nicht mehr 
bestätigt werden dürfen, und Thüringen bestätigt in erster Linie nationalsozialisti­
sche Beamte, Angestellte, Bürgermeister usw.
b) In den in Thüringen liegenden Heeresbetrieben werden die nationalsozialisti­
schen Arbeiter herausgesetzt, in den thüringischen Staatsbetrieben dagegen aber 
bevorzugt eingestellt.
Meiner Ansicht nach ist es Aufgabe der Reichsregierung, hier einzugreifen. Wenn 
die Reichsregierung nach wie vor den Standpunkt vertritt, daß die NSDAP auf den 
gewaltsamen Umsturz der verfassungsmäßigen Zustände hinarbeitet, dann wird 
sie konsequenter Weise nicht umhin können, zu erklären, daß sich das Vorgehen 
Thüringens mit der Verfassung nicht vereinbaren läßt7.
Ich bitte ergebenst um Mitteilung Ihrer Auffassung in dieser Angelegenheit und 
bin mit vorzüglicher Hochachtung8

Ihr ergebenster 
gez.it. Schleicher

3 Nr. ! ja-c.
4 Genannte Schreiben nicht ermittelt.
5 Mit Erlaß vom 16. 7. 1929. Vogelsang. Reichswehr S. 62; Schulz. S. 508.
6 In Thüringen hatte im Januar 1930 der Nationalsozialist Frick die Ministerien für Inneres und 

Volksbildung übernommen.
7 Zum Verhältnis Reich-Thüringen Nr. 8a und 8b.
8 Eine Antwort erhielt Schleicher auf dieses Schreiben nicht. Vgl. Nr. 16.
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5. 16. 4. 1930 Erlaß des Reichswehrministers

5.

16. 4. 1930: Erlaß des Reicliswehrmimsters zur Beurteilung der natio­
nalsozialistischen Bewegung

BA R 134/90. Gedrucktes Exemplar. Verteiler: 2008 - Nr. 928. 30. W la. 2. Ang.

I. Entwicklung
Die wirtschaftliche Notlage (Arbeitslosigkeit, Krise in der Landwirtschaft), der 
außenpolitische Zwang (Young-Plan und Polenvertrag) und der innerpolitische 
Hader haben der NSDAP in den letzten Monaten erneut erheblichen Zuwachs 
gebracht. Der Grundsatz, daß es sich für die Partei nicht um „ein Gewinnen des 
bürgerlichen Wahlstimmviehs, sondern um die Masse der Arbeitnehmer handele, 
und daß, um diese zu gewinnen, kein soziales Opfer zu groß sei“ ist in der Art und 
Weise der Parteipropaganda immer deutlicher hervorgetreten. Wachsende Radi­
kalisierung der nationalsozialistischen Bewegung ist das Ergebnis.
Nach Hitlers Aussagen verfügen die Nationalsozialisten z. Z. über 210000 
eingeschriebene Mitglieder, was etwa eine Verdoppelung der Zahl von 1929 
darstelle.
Auffallende Erfolge errang die Partei an den Hochschulen. „Schon jetzt können 
wir eine Reihe von Universitäten aufweisen, an denen bereits ein Viertel, ja sogar 
ein Drittel der gesamten Studentenschaft sich zum Nationalsozialismus bekennt“ 
(Akademischer Beobachter)1.
Neuerdings hat die NSDAP auch in Betrieben Boden gewonnen.

II. Einstellung der NSDAP zum Staat
Die NSDAP arbeitet nach wie vor auf den gewaltsamen Umsturz, auf die 
Revolution hin. Allerdings sind die Führer in der Verkündung dieses Zieles, wohl 
im Hinblick auf etwaige staatliche Maßnahmen, vorsichtiger geworden. Ihren 
Beteuerungen, daß der nationalsozialistische Kampf nur mit gesetzlichen Mittelrl 
geführt werde, widerspricht die andauernde Aufreizung durch Wort und Schrift, 
die im gegenteiligen Sinne wirken muß.
Am 4. 4. erst führte Goebbels im Berliner Sportpalast aus:
„Geht hinaus und schreit es laut in die Massen, wie wir glauben, daß die Seele des Toten 
auferstanden ist und daß auch die Seele des Volkes auferwacht, daß der Mahnruf des Toten 
nicht Wunsch bleibe, sondern sich erfülle.
Zum letztenmal wird bald Alarm geblasen,
zum Kampfe stehn wir alle bereit,
bald flattern Hitlerfahnen über Barrikaden,
die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit.“

1 Zahlen in Albrecht Tyrell (Hrsg.), Führer befiehl . . . Selbstzeugnisse aus der „Kampfzeit“ der 
NSDAP. Dokumentation und Analyse, Düsseldorf 1969 S. 380f.; Anselm Faust, Der National­
sozialistische Deutsche Studentenbund. Studenten und Nationalsozialismus in der Weimarer 
Republik, Düsseldorf 1973 Bd. 2 S. 140ff.; Schulz S. 845f.
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Erlaß des Reichswehrministers 16.4.1930 5.

III. NSDAP und Wehrmacht
Im Kampf gegen den Staat hat die NSDAP ihre Arbeit, die Wehrmacht zu 
politisieren und damit zu zersetzen, verstärkt.
Unter der Überschrift ,,Sprengt die Reichswehr“ kennzeichnet Hierl als 
„Aufgabe der nationalsozialistischen Bewegung, die Angehörigen der Reichswehr, 
im besonderen die Offiziere, aufzuklären über all das, was ihnen die 
„unpolitische“ Erziehung zu Landsknechten des Völkerbundes absichtlich ver­
schweigt. Es gilt die in Dornröschenschlaf versenkte deutsche Seele der Reichs­
wehr zu erwecken!“
In einem Rundschreiben der NSDAP über den Aufbau von Zellen innerhalb der 
Reichswehr heißt es:
„Sämtliche Ortsgruppen haben ehemalige SA- oder Parteimitglieder, die heute in der 
Reichswehr stehen, festzustellen. Die Ortsgruppen stellen ferner fest, wo diese Leute 
stationiert sind, und geben die Anschriften an die Gauleitung weiter. Diese sind angewie­
sen, den ehemaligen Parteigenossen durch kameradschaftliche Briefe und evtl. Pakete 
wieder näher zu treten. Rückantworten sind der Parteileitung in München zur besonderen 
Verwertung umgehend zuzusenden.“
Die andauernde, in letzter Zeit maßlos gesteigerte Hetze hat zum Ziel, das 
Vertrauen zu den Vorgesetzten zu erschüttern und die Disziplin der Truppe zu 
untergraben. Sie richtet sich vor allem gegen den Reichspräsidenten, gegen den 
Reichswehrminister und den Chef der Heeresleitung.
Im „Völkischen Beobachter“ vom 16./17. schreibt Alfred Rosenberg unter 
,,Hindenburgs Abschied von Deutschland“:
,,Hindenburg ist heute Exponent der Politik von Marxismus und Hochfinanz."
Und Goebbels führte am 4. 4. aus:
„Das deutsche Volk soll ein letztes Mal mit einem klingenden Namen, einem Mythos, 
getäuscht werden, aber der große Name des Krieges hat für uns allen Klang verloren.“ 
Die nationalsozialistische Jugendzeitschrift: „Die Kommenden“ (vom 21. 3. 30) 
Herausgeber Ernst Jünger2, hat zur Unterzeichnung des Young-Plans durch den 
Reichspräsidenten u. a. folgendes geschrieben:
„Der Würfel ist gefallen und das Tischtuch zwischen Herrn v. Hindenburg und der 
deutschen Jugend ist endgültig zerschnitten. Unser Weg wird sich nie wieder mit dem des 
Herrn v. Hindenburg schneiden. Die deutsche Jugend steht in Front gegen ihn und bezieht 
ihn in ihre Kampfansage ein, die sie den Verfechtern des gegenwärtigen Systems 
entgegengeschleudert hat. Auch mit der pathetischen Proklamation3, mit der der Reichs­
präsident das Volk über die wahre Lage hinwegtäuschen will, hat die Jugend nichts gemein. 
Was soll uns jene Proklamation? Wir sind es satt, diese nationalen Phrasen zu hören, hinter 
denen nichts steckt als ein schlechtes Gewissen . . . Das hilflose Gestammel des Reichsprä­
sidenten läßt uns kalt. Wir sehen den Tag kommen, an dem der Fluch eines ganzen Volkes 
über das Grab eines alten Mannes hinweg gellt.“

2 „Die Kommenden. Überbündische Wochenschrift der deutschen Jugend“, 1928 von der Gruppe 
„Adler und Falken“ (Anm. 9) gegründet. 1930/31 hrsg. von Ernst Jünger und Werner Lass, 
Schriftleiter war Karl O. Paetel. Mohler S. 301; Brandenburg S. 73ff.

3 Proklamation des Reichspräsidenten anläßlich der Unterzeichnung des Gesetzes über die Haager 
Konferenz (Young-Plan) vom 13. 3. 1930, abgedruckt in Schulthess 1930 S. 74f.

9



5. 16. 4. 1930 Erlaß des Reichswehrministers

Daneben versuchen die Nationalsozialisten auch die Reichswehr selbst in den 
Augen der Öffentlichkeit herabzusetzen und ihr Ansehen zu schädigen.

Breite in ihrer Presse veröffentlichte Artikelüberschriften wie „Zwangsverwand­
lung der Reichswehr in Young-Polizei“, „Erziehung zum Gesinnungskadaver“ 
usw. verfolgen diesen Zweck. Unter „Foltermethoden in der Reichswehr“ schreibt 
Straßer:
„Leutnant M. erteilt in der Heeresfachschule für Gewerbe und Technik Unterricht, dort 
muß sich auf seinen Befehl zwischen je zwei Soldaten ein Unteroffizier setzen, um jedes 
,Vorsagen1 zu verhindern. Die ,gemeinen1 Soldaten kommen sich vor wie Zuchthäusler in 
der Kirche!
Gerade, weil wir als nationale Sozialisten Wahrhaftigkeit, daß heißt ein neues, echtes 
Volksheer erstreben, lehnen wir aufs schärfste diesen irrsinnigen, seelenlosen Drill ab. Wir 
bekämpfen, um des wehrhaften, freien Volkes willen, diese in der .republikanischen1 
Reichswehr gepflegte absolutistische Drilltradition auf das schärfste. Wir fragen die 
Vertretung des deutschen Volkes und die .republikanische1 Regierung, was sie gegen diese 
Foltermethoden, die schon viele Soldaten in den Freitod trieben, zu tun gedenkt. Und wir 
versprechen als Erben des verratenen Front-Volksheeres den gequälten Young-Proleten im 
grauen Rock unseren unbedingten Beistand.”

Diese Methoden unterscheiden sich in nichts von denen der Kommunisten. In 
einem Bericht der GPU4 an Moskau heißt es darum auch:
„Es sei sehr richtig, daß die nationalsozialistische Propaganda unsere Bestrebungen 
unterstütze. Der Schreiber geht sogar so weit, zu behaupten, daß der einfache Mann 
kaum einen Unterschied zwischen den beiden Arten der Propaganda erkenne.“

Was Generaloberst v. Seeckt 1923 in Nr. 742. 3. 23. T 1 III vom 23. 3. 23 über die 
Versuche der NSDAP, Reichswehrangehörige für die politischen Ziele dieser 
Partei zu gewinnen, schreibt:

„Diese Bestrebungen gehen auf eine Verleitung der Offiziere und Mannschaften 
zum Ungehorsam gegen die Befehle ihrer Vorgesetzten hinaus und bedeuten den 
verbrecherischen Versuch, die Disziplin in der Armee zu erschüttern“5, gilt auch 
heute.

IV. Nationalsozialismus und Kommunismus

Der Nationalsozialismus hat in den letzten Monaten eine unleugbare Annäherung 
zum Nationalbolschewismus erfahren. In „edlem“ Wettstreit überbieten sich 
Nationalsozialisten und Kommunisten und suchen sich gegenseitig das Wasser 
abzugraben.

Der „Völkische Beobachter“ vom 6./7. 4. schreibt:
„Der proletarische Nationalismus, den wir Nationalsozialisten in deutschen Landen zur 
Auferstehung bringen wollen, wird dem deutschen Volk die Fesseln lösen und es in eine 
neue, bessere Zukunft führen. Unser Sozialismus soll die Sonne sein, die diese Zukunft 
durchleuchtet und durchwärmt.“

4 Sowjetische Geheimpolizei.
5 Hinweis auf den Erlaß in Hans Meier-Welcker. Seeckt. Frankfurt/M. 1967 S. 362.
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In der Zeitschrift „Das junge Volk“6 schreibt Karl O. Paetel, der für den 
„Arbeitsring Junge Front7 8“ zeichnet:
„Hier steht die Zeit von vorgestern.
Wir wollen das Morgen!
Wir wollen die Nation.
Wir wollen den Sozialismus.
Das ist das Ziel.
Beides wird nur Wirklichkeit werden im Endkampf gegen das liberalistisch-bürgerliche 
Zeitalter - im Klassenkampf der Arbeiter gegen das Kapital -. Das ist der Weg.“ 
Rudolf Becker2, ein Mitglied der Bundesleitung der „Adler und Falken9“ äußert 
sich:
„Wir verzichten gern auf die Volksgemeinschaft mit der nationalen Reaktion und der 
Bourgeoisie. Wir sind uns bewußt, daß hier eine Auseinandersetzung mit der Waffe erfolgen 
muß, denn das international gebundene Besitzbürgertum wird nicht freiwillig zugunsten der 
Nation zurücktreten, es wird nicht kampflos einwilligen in die soziale Umwälzung, die zur 
Gesundung der Völker notwendig ist. Das Bekenntnis zum Klassenkampf bedeutet das 
Bekenntnis zum neuen Volk der Arbeiter und Bauern, das erst nach Ausfechtung des 
Kampfes wird erstehen können.
Nationalismus fragt nicht nach Parteiorganisation. Das Proletariat muß zwangsmäßig nach 
Zerschlagung der kapitalistischen Gesellschaft nationalistisch werden, wenn es nämlich 
Besitz ergriffen hat von den Gütern der Nation. Es wird dann von selbst zur Verteidigung 
seines neu erkämpften Landes schreiten.
Der Kampf hat nicht nur in Deutschland zu erfolgen, das Beispiel Rußland beweist, daß ein 
sozialistisches Staatswesen allein nicht bestehen kann, ohne von imperialistischen Raub­
staaten angegriffen zu werden. Die Befreiung der Völker kann nur erfolgen, wenn der 
internationale Kapitalismus in allen imperialistischen Ländern zu gleicher Zeit bedroht und 
schließlich zerschlagen wird. Die Internationale des Nationalismus und des Sozialismus ist 
eine Notwendigkeit im Kampfe gegen die Internationale des Kapitalismus.
Die Aufgabe der nationalistischen Aktivisten ist somit diese, hineinzugehen in alle Bünde 
und Parteien, in denen Kräfte zur Tat vorbereitet werden können, besonders die 
Arbeiterschaft, die in der Sozialdemokratie immer mehr verbürgerlicht, zu revolutionieren, 
in allen Ländern zu arbeiten, die von dem Weltkapitalismus ausgesogen werden, alle 
Kräfte, alle unterdrückten Völker mobil zu machen für die soziale Revolution.“
Heinz Gollong, der Berliner Jugendschaftsführer der „Freischar Schill“10, setzt 
sich für die Vereinigung der Nationalsozialisten und Kommunisten auf gemeinsa­
mer Plattform ein:
„Unsere Befreiung wird Sache des Sozialismus sein, und daher ruht unsere Zukunft in den 
Händen der Nationalsozialisten und Kommunisten, die in ihrer heutigen Form und Haltung 

6 „Das Junge Volk. Zeitschrift des jungen Deutschland. Grenzlandblatt deutscher Jugend.“ 
Überbündisches Nachrichtenblatt. 1928—1930 unter der Leitung von Karl O. Paetel. Mohler S. 301; 
Karl O. Paetel, Versuchung oder Chance? Zur Geschichte des deutschen Nationalbolschewismus, 
Göttingen 1965 S. 159ff.

7 Uberbündischer politischer Arbeitskreis, gegründet 1928. Schüddekopf, Linke Leute S. 334.
8 Im allgemeinen bekannt als Rolf Becker. Brandenburg S. 83.
9 „Adler und Falken - Deutsche Jugendwanderer“ waren eine hündische Gruppe. Mohler S. 153ff.; 

Brandenburg S. 73ff. Ihr wurden Ende 1931 starke Bindungen an die NSDAP zugeschrieben. 
Nr. 44.

10 Gruppe der hündischen Jugend. Schüddekopf, Linke Leute S. 240; S. 348; Müller-Jabusch S. 361; 
Brandenburg S. 73 ff.
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kaum etwas Endgültiges darzustellen vermögen, weil ihnen zum großen Teil noch das 
Wesentlichste vielleicht, der Wille zur Erkenntnis dessen, was sie einmal einen kann, fehlt. 
Sie sind Zwischenstufen auf dem Wege zu einer gemeinsamen Plattform, auf die sie beide 
durch ihre Gegner heute schon mehr und mehr hingedrängt werden. Dort müssen sie sich 
finden, um sich momentan der Angriffe der demokratischen und plutokratischen Republik 
zu erwehren, und dort müssen sie auch später die Praxis meistern. Dazu ist jedoch 
Voraussetzung, daß beide ihre eigenen Reihen daraufhin prüfen, daß sie aus ehrlichen und 
kampfbereiten Sozialisten bestehen.“

Weiter führt er aus:
„Es muß Pflicht aller Sozialisten sein, jeden Kriegsdienst für ein kapitalistisches 
Deutschland, sei es monarchisch oder republikanisch, entschieden zu verweigern, so daß 
eine Kriegspsychose, wie sie 1914 die Gemüter beherrschte und die Arbeiterschaft umwarf, 
nicht noch einmal mit schier elementarer Gewalt Millionen bedauernswerter Opfer für die 
Austragung der Konkurrenz kapitalistischer Länder, an der der Besitzlose von Natur aus 
uninteressiert sein muß, verschlingen kann.
Das Ideal muß der ewige Friede, das nächste Ziel die Schlacht der Unterdrückten gegen die 
Herrschenden sein.“
In einer Mitgliederversammlung in Bremen gab der Parteiführer Tidow bekannt, 
daß Parteimitglieder der Technischen Nothilfe nicht angehören dürften. Wer noch 
Mitglied sei, habe auszutreten, da die Nationalsozialisten keine Streikbrecher 
stellten.
Im „Völkischen Beobachter“ vom 21. 2. 30 wird in einem Versammlungsbericht 
ausdrücklich erwähnt, daß „der ehemalige R. F. B. (Rote-Front-Bund-) 
Führer und jetzige SA-Mann“ eine Propagandarede für die Nazi gehalten habe.
Der Abgeordnete Hüttmann äußerte sich in Dresden:
„Lenin sei in seinem Manifest ganz und gar von Karl Marx abgerückt und habe die 
Gedanken des Freiherrn vom Stein übernommen."

Die offizielle Korrespondenz der Nationalsozialistischen Partei macht Stimmung 
für Erwerbslosendemonstrationen, die gemeinsam von Nationalsozialisten und 
Kommunisten veranstaltet werden sollen.
Die Korrespondenz zitiert eine Meldung des „Vorwärts“, die besagt:
Dieser Tage veranstalteten in Ingolstadt in Bayern Kommunisten und Hitlerpartei zusam­
men eine sogenannte Erwerbslosendemonstration. Ein ähnlicher Vorgang wird jetzt aus 
Schleswig bekannt. Auch dort fanden sich Kommunisten und Nationalsozialisten zu einem 
gemeinsamen Demonstrationsz.ug durch die Stadt zusammen. An der Spitze marschierten 
der Kreisführer der Nazis, Meyer-Quade, und der dortige KPD-Häuptling Janson........... 
Eine niedliche Illustration zu dem kommunistischen Schlachtruf: Schlagt die Faschisten, 
wo ihr sie trefftI"
Dazu bemerkt das nationalsozialistische Organ:
„Niedlich! Da witzeln sie. aber hinterm Witzeln verbirgt die .Judenbande ja von jeher ihre 
Angst. Das könnte ihr so passen, daß die Juden in den Redaktionsstuben und Sekretariaten 
der KPD die Young-Sklaven auch weiterhin mit der Faschisten-Mordparole gegeneinander­
hetzen, damit sie sich ja nicht vereint gegen den gemeinsamen Feind wenden: die 
finanzkapitalistische Welt."
Goebbels veröffentlicht in seiner Zeitung „Der Angriff“ folgendes:
Wir betrachten den Gemeindewahlkampf lediglich als einen Teilkampf der Revolution, als 
Etappe zum Ziel. Wir denken nicht eine Minute daran, irgendwie in der verschuldetsten
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Stadt Deutschlands etwa mitverantwortlich zu sein oder gar positive Aufbauarbeit zu 
leisten. Unsere positive Mitarbeit wird darin bestehen, vornehmlich den sozialistischen 
Charakter unserer Partei in Anträgen und Forderungen im Roten Haus zu bekunden. Wir 
werden auch mit der Obstruktion nicht sparen und der Berliner Einwohnerschaft beweisen, 
daß wir nicht als Zierpuppen, sondern als revolutionäre Sozialisten und Nationalisten ins 
Gemeindeparlament gegangen sind."

„Der Ring“11 12 zitiert einen Artikel des Grafen Reventlow im „Niederdeutschen 
Beobachter“. Reventlow bespricht dort die Gefahr, die dem Nationalsozialismus 
aus einem Masseneintritt früherer Angehöriger der Deutschnationalen Partei 
erwachse, denn diese wünschten nur einen radikalen Nationalismus, aber keinen 
Sozialismus. Es sei notwendig, daß in dieser Zeit des gewaltigen Anwachsens der 
Nationalsozialisten allen Angehörigen der gebildeten und früheren Oberschicht 
keine Zweifel gelassen würden, daß die „Nazi“ Sozialisten seien und sozialistisch 
handeln würden.
„Der Jungdeutsche“ zitiert einen Artikel von Straßer'2, in dem erklärt wird:
„Jeder Streik ist in Young-Deutschland eine nationale Tat! — Jede Defizitwirtschaft in 
Young-Deutschland ein Akt der Befreiung! - Jede Arbeitslosenforderung ist in Young- 
Deutschland eine revolutionäre Kampfmaßnahme! - Jede Verkürzung der Arbeitszeit ist in 
Young-Deutschland eine gewonnene Schlacht für die Freiheit! - Jede Steuerverweigerung 
ist in Young-Deutschland ein Meilenstein in die deutsche Zukunft.“

V. Zusammenfassung
Es hat den Anschein, daß innerhalb der NSDAP die radikale Richtung immer 
mehr an Boden gewinnt, die voraussichtlich über kurz oder lang den gemäßigteren 
Flügel aufsaugen wird.

gez. Groener

11 Jungkonversative Zeitschrift, hrsg. von Heinrich v. Gleichen.
12 Nicht ersichtlich, ob Otto oder Gregor Straßer gemeint ist.

6.

28./29. 4. 1930: Vorträge auf der deutschen Nachrichtenkonferenz in 
Berlin über die Entwicklung der Nationalsozialistischen Deutschen 

Arbeiterpartei

BA R 134/58. Amtliches Manuskript, gedruckt im Reichsministerium des Innern. Nur für 
den Dienstgebrauch. Deutsche Nachrichtenkonferenz am 28. und 29. April 1930.

Inhaltsangabe

1. Tagesordnung
2. Teilnehmerverzeichnis
3. Begrüßungsansprache Ministerialdirektor Dr. Menzel
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4. Vortrag Regierungsrat Kuntze „Die Aufgaben der Nachrichtensammelstelle“ 
mit Aussprache
5. Vortrag Regierungsrat v. Lengriesser „Welche Gefahr bedeutet die KPD heute 
für Reich und Länder“ mit Aussprache
6. Vortrag Polizeipräsident Campe, Hamburg „Der Hungermarsch der KPD nach 
Hamburg und die anschließenden Vorgänge am 1. und 2. Februar 1930 in 
Hamburg“ mit Aussprache
7. Vortrag Oberregierungsrat Lauer, Stuttgart „Die Opposition in der kommunisti­
schen Bewegung in Süddeutschland“ mit Aussprache
8. Vortrag Polizeihauptmann v. Asmuth „Uber die Möglichkeiten der Kurzwellen­
sendung bei Unruhen durch staatsfeindliche Elemente, Kontrollmöglichkeit und 
vorbereitende Maßnahmen der Behörden“ mit Aussprache
9. Vortrag Regierungsrat Kuntze „Über die Entwicklung der Nationalsozialisti­
schen Deutschen Arbeiterpartei seit Anfang 1929“ mit Aussprache
10. Vortrag Regierungsrat Bach, Darmstadt „Die Entwicklung der nationalsoziali­
stischen Bewegung in Hessen, besonders im Odenwald“ mit Aussprache
11. Schlußwort
12. Namentliches Verzeichnis

[• • • ]
Ministerialdirektor Dr. Menzel eröffnet die Konferenz mit Begrüßungsworten. Er 
gibt einen Überblick über die bisherigen Konferenzen, die zum ersten Mal im Jahre 
1924 in Hamburg und Nürnberg getagt haben, alsdann im Jahre 1925 in Berlin, 
Bremen und Darmstadt, im Jahre 1926 in Berlin, Lübeck und München, im Jahre 
1927 in Weimar, im Jahre 1928 in Dresden. Im letzten Jahre hätte mit Rücksicht 
auf die damals im Gange befindliche Auflösung des Reichskommissariats keine 
Konferenz stattgefunden. In der Zwischenzeit habe sich herausgestellt, daß das 
Bedürfnis, das zur Schaffung der Nachrichtenkonferenz geführt habe, weiter 
bestehe und daß diese Konferenzen den beiden Aufgaben, die nach und trotz der 
Auflösung des Reichskommissariats für das Reichsministerium des Innern weiter 
bestünden, dienten, nämlich der Aufgabe als Nachrichtenaustauschstelle zwi­
schen den einzelnen Ländern und der Aufgabe der Information der Reichsstellen 
über die politischen Vorfälle in den einzelnen Ländern. Da seit der letzten 
Konferenz annähernd zwei Jahre vergangen seien, hoffe er, daß sich diesmal die 
Diskussion besonders lebhaft gestalten werde.

Regierungsrat Kuntze: Die Aufgaben der Nachrichtensammelstelle

Das Reichskommissariat ließ den Ländern in gewissen Zwischenräumen z.T. 
recht umfangreiche politische Lageberichte zugehen. Das Material für diese 
Arbeiten schöpfte es aus den Länderberichten, aus der einschlägigen politischen 
Presse und teilweise aus vertraulichen Quellen. Da die Länderberichte unter den 
Ländern ausgetauscht wurden, war ein Teil des Inhalts der Lageberichte des 
Reichskommissariats den Ländern bekannt. Das gleiche galt zumeist von dem 
Berichtsmaterial, das der Presse entstammte. Über die Verwendung der vertrauli­
chen, wegen Fehlens einer mit der Nachprüfung zu beauftragenden Exekutive 
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recht vorsichtig aufzunehmenden Nachrichten brauche ich mich nicht näher 
auszulassen. Dazu kam noch, daß die Nachrichten in den Länderberichten z.T. 
überholt waren und entweder gar nicht verwertet werden oder wegen des 
unregelmäßigen Eingangs der Berichte niemals ein umfassendes Bild einer 
Bewegung geben konnten. Zwei Punkte sind es nun, die mit der Gründung der 
Nachrichtensammelstelle zu einer Abkehr von der bisherigen Methode zwingen. 
Das sind:
1. eine erhebliche Minderung des Beamtenstandes,
2. der vollkommene Bruch mit der Verwendung vertraulicher Nachrichten.
Zu Punkt 2 habe ich mich bereits oben geäußert.1 Die Verminderung des 
Beamtenstandes wirkt sich in der Erschwerung der früheren umfangreichen 
Berichterstattung aus. Im Gegensatz zur bisherigen Übung sind die Aufgaben der 
Nachrichtensammelstelle in dem bekannten Rundschreiben vom Juli 1929 als 
„Erteilung und Einholung von Auskünften“ präzisiert. Daneben liegt ihr noch die 
Unterrichtung der zuständigen Stellen, der Behörden und des Herrn Ministers 
über wichtige politische Vorgänge und die Fertigung von Orientierungsberichten 
über besonders aktuelle Materien ob. Bei dieser Umschreibung des Aufgabenkrei­
ses glauben wir auch den Nachrichtenbedürfnissen der Länder gerecht werden zu 
können, indem die frühere periodische Berichterstattung durch eine nach Bedarf 
erfolgende über - ich darf sagen - frische Vorgänge ersetzt wird und im übrigen 
unser Material für die Beantwortung von Spezialfragen jederzeit zur Verfügung 
steht. Dieses Verfahren hat, glaube ich, einige Vorzüge gegen das früher geübte. 
Einmal wird Doppelarbeit vermieden, die früher dadurch entstand, daß der Inhalt 
der ausgetauschten Länderberichte noch einmal verarbeitet wurde; weiter aber 
dürfte diese Art der Berichterstattung neues und deshalb [. . . ]2 Material liefern, 
auf dem Entschließungen besser wie vorher aufgebaut werden können. Nur eines 
ist hierbei zu bedenken: Soll die Nachrichtensammelstelle diese Aufgabe der 
aktuellen Berichterstattung von Fall zu Fall gut lösen können, dann muß ihr auch 
entsprechendes Material von den Ländern mit tunlichster Beschleunigung zuflie­
ßen. Gewiß, wir haben in der Presse eine ziemlich ergiebige Nachrichtenquelle. 
Wenn man aber weiß, wie jede Presse die Nachrichten nach ihrer Einstellung 
frisiert, so darf man auf absolute Unanfechtbarkeit nicht zu sehr vertrauen. Wir 
haben weiter die regelmäßigen Länderberichte, die, soweit sie von einer politi­
schen Länderzentrale verfaßt sind, sehr wohl ein Bild der Bewegungen im Lande 
geben können, wenn auch einzelne Berichtsteile durch zwischenzeitliche Vorgän­
ge Änderungen erfahren haben mögen. Da, wo die Länderberichte aber nur einen 
Ausschnitt aus dem politischen Treiben in einem Lande enthalten, ist natürlich die 
Erkennung und Beurteilung der Gesamtlage einer politischen Bewegung und die 
Verwertung des Materials zu umfassender Unterrichtung der Nachrichtenstellen 
nicht möglich.
Ich möchte daher die Bitte aussprechen, die Herren Ländervertreter möchten sich 
mit der skizzierten Berichterstattung seitens der Nachrichtensammelstelle einver­
standen erklären und dafür eintreten, daß der Stelle Berichte und Anfragen über 
aktuelle Vorgänge zugehen, ohne daß ich dabei dem Fortfall der uns sehr 

1 Im Protokoll sind diese Ausführungen nicht enthalten.
2 Im Protokoll fehlt hier offensichtlich ein Wort.
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willkommenen und wertvollen Lageberichte das Wort reden will. Ich denke mir 
den weiteren Vorgang so, daß auf Grund eines solchen, wichtige politische 
Vorgänge enthaltenden Berichts die Nachrichtensammelstelle die Länder unter­
richtet, sich weiteres Material auf dem gleichen Gebiete erbittet und nun einen 
Ubersichtsbericht verbreitet, dem die Mängel der früheren periodischen Bericht­
erstattung nicht anhaften. Daneben wird selbstverständlich die sonstige Unterrich­
tung nicht außer Acht gelassen werden.
[• • - ]

Regierungsrat Kuntze: Uber die Entwicklung der National­
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei seit Anfang 1929

Inhaltsangabe

I. Einstellung der Partei
a) zum Kommunismus
b) zum Staat und zur Regierung
c) zum politischen Mord
d) zur Staatsform

II. Die zahlenmäßigen Erfolge der NSDAP
a) bei den Reichstags- und Landtagswahlen
b) bei den Gemeindewahlen

III. Agitation der NSDAP unter der Intelligenz
a) Studentenbund
b) Schülerbünde
c) Lehrerbund
d) Ärztebund

IV. Die nationalsozialistische Presse
a) Presseorgane
b) Behördliches Einschreiten gegen Presse und Veranstaltungen

V. Gründe für den Zuwachs der Partei und Herkunft der Mitglieder
VI. Kampf der NSDAP um die Gewinnung der Arbeiterschaft

a) Arbeitsnachweis, Betriebszellen
b) Straßenzellen
c) Andere Neugründungen

VII. Kassenverhältnisse, Kampfschatz, Dispositionsfonds
VIII. Verhältnis der NSDAP

a) zur Bauernbewegung
b) Volksbegehren und Young-Plan
c) zu anderen Rechtsorganisationen
d) Reichswehr und Schutzpolizei

IX. Zusammenfassende Kritik und Schlußwort

Wenn in dem letzten vom Reichskommissariat am 20. Februar 1929 erstatteten 
Lagebericht über die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die von sich 
selbst sagt, daß sie nur „Aktivisten“ umfaßt, ausgeführt war, daß sie im Jahre 
1928 einen bemerkenswerten Aufschwung genommen habe, so kann das auch für 
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die Entwicklung im Jahre 1929 gelten. Ich will mich bemühen, diese Entwicklung 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit in großen Zügen zu schildern und 
darf vorausschicken, daß sich meine Ausführungen nur beziehen auf Parteiteile, 
die in 1929 neu gegründet oder bezüglich ihrer Struktur wesentliche Änderungen 
erfahren haben.

I. Einstellung der Partei

a) zum Kommunismus

Zunächst möchte ich auf die gerade in letzter Zeit mehrfach in der Presse erörterte 
Ansicht eingehen, daß die NSDAP mit der KPD eine Art Interessengemeinschaft 
geschlossen hätte oder zu schließen im Begriff wäre. Diese Verallgemeinerung 
geht zu weit. Als Beweise für ein Zusammengehen der beiden radikalen Flügelpar­
teien werden Gleichheiten in der Taktik-Massenagitation, rein revolutionäre 
Einstellung - und einzelne Fälle von gemeinsamem Vorgehen z. B.: Beteiligung 
von NSDAP und KPD an Erwerbslosendemonstrationen, Wahlhilfe der KPD an 
die NSDAP gegen die SPD herangezogen, deren Richtigkeit allerdings von der 
NSDAP in Abrede gestellt wird. Diese Argumente haben aber lediglich örtliche 
Bedeutung, und gegen ihre Verallgemeinerung sprechen die vielen oft schweren 
Zusammenstöße der Anhänger beider Parteien. Allerdings sind auch Stimmen 
nicht zu überhören, die wie im „Nationalen Sozialist“’ Nr. 30 vom 27. 3. 1930 in 
einem Artikel, der an der Mitteilung über die gemeinsame Beteiligung von 
Nationalsozialisten und Kommunisten an den Erwerbslosendemonstrationen in 
Schleswig und Ingolstadt Kritik übte, sich wie folgt vernehmen ließen:
„Hat er (gemeint ist der Vorwärts) diesmal aber nicht gelogen, so stehen wir nicht an, zu 
erklären, daß sich mit diesen gemeinsamen Demonstrationen Möglichkeiten eröffnen, vor 
denen die Weimarischen freilich zittern müssen, und tatsächlich zittern die ,Weltbürger* ja 
auch schon vor Ingolstadt und Schleswig.“
Demgegenüber ist aber nicht zu bestreiten, daß in den nationalsozialistischen 
Ideen zuneigenden Jugendbünden bolschewistische Gedankengänge Einklang 
gefunden haben. So spricht zum Beispiel ein Karl O. Paetel im Oktober-Heft der 
in Plauen erscheinenden nationalsozialistischen Zeitschrift „Das Junge Volk“3 4 5 von 
„der klaren und eindeutigen Absage an die Bourgeoisie“ und davon, „daß das Ziel 
nur im Klassenkampf der Arbeiter gegen das Kapital Wirklichkeit werden könne“. 
Ein Mitglied der Bundesleitung der „Adler und Falken“’, Rolf Becker, schreibt 
ebenda, daß „das Bekenntnis zum Klassenkampf das Bekenntnis zum neuen 
Volke der Arbeiter und Bauern bedeute“. Noch weiter geht ein Jungenschaftsfüh­
rer der „Freischar Schill“6, Heinz Gollong, der ausspricht, „daß die Befreiung 
Sache des Sozialismus sein werde und daher unsere Zukunft in den Händen der 

3 „N.S. Der Nationale Sozialist", am 1. 2. 1930 gegründete Berliner Tageszeitung, hrsg. von Gregor 
Straßer. Am 11. 6. 1930 übergegangen an Otto Straßer unter dem Titel „D.N.S. Das Blatt der 
Deutschen Revolution." Im Januar 1931 umgetauft in „Die Deutsche Revolution“. Mohler S. 297.

4 Nr. 5, Anm. 6.
5 Nr. 5, Anm. 9.
6 Nr. 5, Anm. 10.

17



6. 28-/29. 4. 1930 Vorträge auf der Nachrichtenkonferenz

Nationalsozialisten und Kommunisten ruhe, die in ihrer heutigen Form kaum 
etwas Endgültiges, aber Zwischenstufen auf dem Wege zu einer gemeinsamen 
Plattform seien. Der Nationalsozialismus müsse sich der materialistisch-positiven 
Art der Kommunisten, Wirtschaftspolitik zu umreißen, zuwenden“.
Gollong sagt weiter:
„Kirche, ethische Forderungen und Vaterlandsliebe verwirren den klaren Sinn und trüben 
die Erkenntnis, daß die Kirche ein oft gut bezahltes Handwerk ist, um die Massen zu 
verdummen, daß sie den betreffenden Interessenten gefügig werden.“
Schließlich redet Gollong noch der entschiedenen Kriegsdienstverweigerung für 
ein kapitalistisches Deutschland, sei es monarchisch oder republikanisch, das 
Wort und sagt, daß das Ideal der ewige Friede, das nächste Ziel die Schlacht der 
Unterdrückten gegen die Herrschenden sein müsse.
Ähnlich drückt sich ein Aufsatz „Sozialismus und Jugendbewegung“ in der 
„Standarte“7 Nr. 5 vom 22. 3. 1930 aus, der der NSDAP den Vorwurf macht, sie 
sei nicht konsequent genug sozialistisch, der den Wandel vom sozialreformisti­
schen Standpunkt zum sozial-revolutionären ebenso fordert, wie ein klares 
Bekenntnis zum Proletariat und zum schärfsten Kampfe gegen die Beherrschung 
der heutigen Wirtschaft, und in dem es über die Einstellung der NSDAP zum 
Kommunismus heißt:
„Kommunismus ist eine Art der sozialistischen Wirtschaftsform ebenso wie Anarchismus. 
Nationalsozialisten sollten sich daran gewöhnen, hier nur Stufenunterschiede in der 
sozialistischen Auffassung zu sehen, nicht aber unüberbrückbare Gegensätze. Der Feind ist 
in jedem Falle die Ideologie des Bürgertums und die Klasse der Besitzenden.“
In einem Aufsatz „Klare Fronten“ bezeichnet der Verfasser - der bereits erwähnte 
Paetel - in den „Nationalsozialistischen Briefen“8, Heft 18/1930, „die roten 
Gegner der heutigen demokratischen Republik und den Feind des westlichen 
Kapitals, Rußland, als die Bundesgenossen gegen Weimar, Versailles und 
Wallstreet“.
Es sieht beinahe so aus, als ob, wie das bei radikalen Bewegungen erfahrungsge­
mäß einzutreten pflegt, auch der Nationalsozialismus von Absplitterungen in ein 
immer radikaleres Fahrwasser gedrängt werden soll.
Daß aber alle diese Erscheinungen bei der KPD wenig Widerhall finden und 
deshalb in ihrer Auswirkung nicht zu hoch eingeschätzt werden dürfen, geht aus 
der Resolution des Zentralkomitees der KPD, wie sie in der Sitzung vom 20./ 
21. 3. 1930 beschlossen wurde, hervor. Dort heißt es nämlich:
„Zugleich mit dem Kampf gegen den Sozialfaschismus muß die Partei den Kampf gegen die 
Nationalsozialisten, der in vielen Bezirken stark vernachlässigt wurde, entschlossen 
fortsetzen. Im Kampf gegen den Nationalfaschismus wie gegen den Sozialfaschismus gilt es, 
eine weit stärkere ideologische Offensive als bisher zu entfalten.“
Das bestätigt die eingangs geäußerte Meinung über den lediglich lokalen Charak­
ter einzelner Annäherungsversuche. Jedenfalls wird im allgemeinen, mutatis 

7 Nationalrevolutionäre Zeitschrift. Ausführliche Hinweise auf ihre wechselhafte Geschichte in 
Mohler S. 294f.

8 Im Auftrag der nordwestlichen Gaue der NSDAP hrsg. von Gregor Straßer, im November 1930 
übergegangen an Otto Straßer. Mohler S. 297.
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